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A. Problem  

Das Gefahrenabwehrrecht der Polizei- und Ordnungsbehörden ist in Schleswig-Hol-

stein als Teil des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) geregelt. Es wurde mit der 

Novellierung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243 ber. 534) grundlegend über-

arbeitet, mit der Polizeirechtsreform vom 13. April 2007(GVOBl. Schl.-H. S. 234) er-

gänzt und seitdem nur noch punktuell geändert. Aufgrund verschiedener bundeswei-

ter rechtlicher und tatsächlicher Entwicklungen bedarf es einer Überarbeitung und 

Anpassung des LVwG, die den aktuellen Anforderungen an ein modernes Sicher-

heits- und Ordnungsrecht gerecht wird. 

 

Die Anforderungen an die Gewährleistung der Inneren Sicherheit sind aufgrund einer 

verschärften Sicherheitslage angestiegen. Die Kriminalitätsphänomene der grenz-

überschreitenden, organisierten und politisch motivierten Kriminalität haben zuge-

nommen oder verharren auf einem konstant hohen Niveau. Die Entwicklungen der 

internationalen terroristischen Bedrohungen haben zu einer hohen abstrakten Ge-

fährdungslage für Europa und die Bundesrepublik Deutschland geführt.  

Um diesen insbesondere überörtlichen Gefahrenszenarien wirksam begegnen zu 

können, haben sich alle Bundesländer darauf verständigt, die gefahrenabwehrrechtli-

chen Regelungen zu vereinheitlichen und die erforderlichen Befugnisse zur Verfü-

gung zu stellen. Dazu wurden auf Ebene der Innenministerkonferenz „Gesetzgeberi-

sche Handlungsempfehlungen im Zusammenhang mit islamistischem Terrorismus“ 

vom 11. Mai 2017 erarbeitet. 

 

Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil zum Gesetz über 

das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kri-

minalpolizeilichen Angelegenheiten (BKAG) vom 20.04.2016, BVerfGE 141, 220, die 

verfahrensrechtlichen Vorgaben für eingriffsintensive, präventivpolizeiliche Datener-

hebungsmaßnahmen konkretisiert und die Betroffenenrechte gestärkt. Diese Vorga-

ben sind auch im Gefahrenabwehrrecht des LVwG umzusetzen.  

 

Zur Implementierung und Umsetzung des Beschlusses 2008/615/JI des Rates vom 

23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbeson-

dere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität 
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(ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1) - sog. Ratsbeschluss Prüm - bedarf es entsprechen-

der Regelungen zum Einsatz ausländischer Polizeikräfte in Schleswig-Holstein und 

Schleswig-Holsteinischer Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamter im Ausland.  

 

Zuletzt sind die Regelungen über die Datenverarbeitung an die datenschutzrechtli-

chen Vorgaben des novellierten LDSG anzupassen.  

 

Anlässlich dieser äußeren Anpassungsvorgaben wurde das Gefahrenabwehrrecht im 

LVwG entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode 

des Schleswig-Holsteinischen Landtages (2017-2022) „Das Ziel verbindet, weltoffen 

- wirtschaftlich wie ökologisch stark – menschlich“ (S. 79) in enger Zusammenarbeit 

mit anerkannten Polizeirechtsexpertinnen und -experten einer umfänglichen 

Schwachstellenanalyse unterzogen, um alle erforderlichen Handlungsnotwendigkei-

ten zu identifizieren. 

 

Die Schwachstellenanalyse hat folgende, wesentliche Anpassungsbedarfe aufge-

zeigt: 

 

Zur Schaffung von Rechts- und Handlungssicherheit für die betroffenen Beamtinnen 

und Beamten sind Anpassungen der Regelungen zum Schusswaffengebrauch erfor-

derlich. Insbesondere bedarf es einer ausdrücklichen und klarstellenden Normierung 

der gezielten tödlichen Schussabgabe, des so genannten „finalen Rettungsschus-

ses“, wie er mittlerweile in fast allen Polizeigesetzen der Länder geregelt ist.  

 

In Anbetracht der mit dem Schusswaffengebrauch verbundenen Gefahren soll auch 

der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten, so genannter „Taser“, für die Polizei 

als milderes Einsatzmittel im Rahmen des Waffeneinsatzes zugelassen werden. 

Dadurch wird ein noch abgestufteres Handeln im Sinne der Verhältnismäßigkeit er-

möglicht. 

 

Angesichts der zunehmenden Gewaltentwicklung gegenüber Vollzugskräften insge-

samt und Polizistinnen und Polizisten insbesondere sind die Eigensicherungsmög-

lichkeiten der handelnden Beamtinnen und Beamten zu stärken. 
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Ein wesentliches Instrument zum Schutz der Einsatzkräfte stellt insoweit der Einsatz 

körpernah getragener Aufnahmegeräte, so genannte Bodycams, dar. Um Rechtssi-

cherheit für den Einsatz der Bodycam zu gewährleisten, ist eine entsprechende 

Rechtsgrundlage zu schaffen. Um die Eigensicherungsmöglichkeiten aller Vollzugs-

kräfte zu verbessern, ergeben sich weitere Anpassungsbedarfe im Bereich der 

Durchsuchung und Fesselung von Personen sowie der Sicherstellung von Sachen. 

Außerdem bedarf es einer ausdrücklichen Ermächtigung für die körperliche Untersu-

chung zur Gefahrenabwehr, insbesondere für die präventive Blutprobenentnahme: 

Verletzt ein Angreifer eine Einsatzkraft und besteht dadurch die Gefahr, dass der An-

greifer eine hochinfektiöse Krankheit auf das Opfer übertragen hat, so muss unver-

züglich der Infektionsstatus des Angreifers ermittelt werden können, um erforderliche 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

 

Die vorhandenen präventivpolizeilichen Ermittlungsbefugnisse müssen erweitert wer-

den, um Erkenntnisse über diese Kriminalitätsfelder und ihre Strukturen gewinnen zu 

können. Der Staat braucht effektive Instrumente, um die Gefahr der Verletzung be-

stimmter Rechtsgüter zu identifizieren und zu personalisieren, damit er diese besser 

schützen kann. Die bisherigen Möglichkeiten im Rahmen mobiler Fahndungsmaß-

nahmen auch außerhalb von Kontrollstellen sowie gefährlichen und gefährdeten Or-

ten polizeiliche Lageerkenntnisse zur grenzüberschreitenden Kriminalität über sich 

wandelnde Tatschwerpunkte, Tatwege und Täterstrukturen zu erheben, reichen nicht 

aus. Es fehlt hier bisher an einer Befugnis, auch die Identität der angehaltenen Per-

sonen feststellen zu können. Ohne eine solche Befugnis können Anschlussmaßnah-

men und notwendige Datenabgleiche nicht erfolgen. 

 

Weitere Ergänzungen der polizeilichen Befugnisse zur Bekämpfung insbesondere 

der organisierten und grenzüberschreitenden Kriminalität, aber auch zur Terrorab-

wehr sind in folgenden Bereichen erforderlich:  

 

Um Informationen über Kriminalitätsstrukturen und die damit zusammenhängenden 

Gefahrenfelder zu erheben, fehlt es bisher an einer Befugnis zum Einsatz von ver-

deckten Ermittlern, wie sie bereits in den Polizeigesetzen der anderen Bundesländer 

vorhanden ist. Durch den Einsatz dieser unter einer Legende handelnden Polizeivoll-

zugsbeamtinnen und -beamten können unmittelbare Erkenntnisse über polizeiliche 
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Gefahren und ihre Verursacher ermittelt werden. Ebenfalls fehlt bisher eine Befugnis 

zur Unterstützung von Observationseinsätzen durch GPS-Ortungsmittel, wie sie in 

vielen anderen Bundesländern und in § 100 h Strafprozessordnung (StPO) zur Verfü-

gung steht. Auch hinsichtlich der Kriminalaktenführung bestehen im Bundesländer-

vergleich Defizite. Hier bedarf es einer Angleichung an die Standards anderer Bun-

desländer und des Bundesrechts, um einen bestmöglichen Informationsaustausch zu 

gewährleisten. 

 

Im Hinblick auf die Verhütung bestimmter Straftaten und die Terrorabwehr fehlen bis-

her Befugnisse zur Überwachung und Beschränkung des Bewegungsradius sowie 

des Zutritts potentieller Täter zu gefährdeten Orten. Hier bedarf es einer Erweiterung 

der Befugnisse um Aufenthaltsgebote sowie Meldeauflagen. Personen, von denen 

die Gefahr der Begehung einer terroristischen Straftat ausgeht, können bisher nur im 

Wege der eingriffs- und personalintensiven Dauerobservation überwacht werden. 

Hier bedarf es aus Verhältnismäßigkeitsgründen der Einführung der bereits im re-

pressiven Bereich als Mittel der Führungsaufsicht erprobten offenen elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung, der so genannten „elektronischen Fußfessel“. 

 

Durch die seitens des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220, aufgestellten 

Vorgaben zur Umsetzung präventivpolizeilicher, eingriffsintensiver Maßnahmen erge-

ben sich Änderungsbedarfe auch im LVwG. Die verfahrensrechtlichen Regelungen 

zur verdeckten Datenerhebung sind entsprechend anzupassen. Dies betrifft insbe-

sondere den verfahrensrechtlichen Schutz der von den Maßnahmen betroffenen Per-

sonen durch entsprechende Richtervorbehalte, Regelungen zum Kernbereichsschutz 

und die aufsichtliche Kontrolle durch eine unabhängige Stelle. Außerdem werden 

durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Anforderungen an die 

Datenweiterverarbeitung entsprechend der so genannten hypothetischen Datenneu-

erhebung und der mit ihr verbundenen Kennzeichnungspflichten präzisiert. Diese 

Vorgaben sind ebenfalls für die Datenerhebungsvorschriften des LVwG umzusetzen.  

 

Aufgrund der Änderungen des EU-Datenschutzrechts und der Umsetzung im Schles-

wig-Holsteinische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdaten-

schutzgesetz – LDSG) bedarf es auch Anpassungen im LVwG: Seit dem 25. Mai 2018 

gilt die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
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27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (im 

Folgenden DSGVO abgekürzt) als unmittelbar anzuwendendes Recht. Sie verfolgt 

das Ziel, ein unionsweites gleichwertiges Schutzniveau für die Rechte und die Freihei-

ten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu 

schaffen. Die Verordnung regelt das allgemeine Datenschutzrecht jedoch nicht ab-

schließend, sondern enthält partielle Öffnungsklauseln zur Umsetzung durch die Mit-

gliedsstaaten. Aufgrund der unmittelbaren Geltung der DSGVO ist das nationale Da-

tenschutzrecht unionsrechtskonform anzupassen, so dass unnötige Doppelungen und 

widersprüchliche Regelungen vermieden werden. Dazu wurde bereits das LDSG 

durch die Änderung vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) angepasst. Soweit die 

gefahrenabwehrrechtlichen Regelungen des LVwG auch in den Anwendungsbereich 

der DSGVO fallen, sind diese Regelungen im LVwG ebenfalls zu harmonisieren. Da-

bei handelt es sich vor allem um redaktionelle Anpassungen. Neben der DSGVO ist 

am 5. Mai 2016 die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung so-

wie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 

2008/977/JI des Rates (im Weiteren als JI-Richtlinie bezeichnet) in Kraft getreten. Ihre 

Umsetzung ist ebenfalls bereits durch die Änderungen des LDSG erfolgt. Das LVwG 

ist auch an diese Änderungen im LDSG anzupassen. Insoweit ergibt sich die gesetz-

geberische Grundproblematik, dass je nach Zielrichtung der Maßnahme einzelne Be-

fugnisse zur Datenverarbeitung nach dem LVwG sowohl den Bestimmungen der 

DSGVO als auch den im LDSG umgesetzten Bestimmungen der JI-Richtlinie unterfal-

len können. 

 

Ergänzend zu den europarechtlichen Datenschutzvorgaben fehlt es bisher an einer 

ausdrücklichen landesrechtlichen Befugnis zur Durchführung von gefahrenabwehr-

rechtlichen, anlassbezogenen Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz von Groß-

veranstaltungen und sicherheitsrelevanter Infrastruktur. Eine solche Datenverarbei-

tung bedarf aus Gründen des Parlamentsvorbehalts und des Bestimmtheitsgrundsat-

zes einer ausdrücklichen Regelung. Gleiches gilt für die Aufzeichnung von Notrufen 
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und sonstigen Anrufen auf polizeilichen Empfangsgeräten. Auch insoweit ist eine 

klarstellende Befugnis aufzunehmen.  

 

Die aufgezeigten Anpassungserfordernisse sind in einem maßvollen Ausgleich von 

Freiheit und Sicherheit umzusetzen. Ziel ist, dass die Verbesserung der Sicherheits-

lage in Schleswig-Holstein nicht zu Lasten der persönlichen Freiheit der Einzelnen in 

unserer Gesellschaft geht. Dieser Ausgleich erfordert gefahrenabwehrrechtliche Re-

gelungen, die aktuellen Gefahrenlagen insbesondere durch grenzüberschreitende 

Kriminalität und den internationalen Terrorismus wirksam begegnen, und gleichzeitig 

die Betroffenenrechte wie insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung wahren. Je tiefer behördliches Handeln in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen 

und Bürger eingreift, desto enger sind die Eingriffsvoraussetzungen und die Schutz-

maßnahmen auszugestalten, etwa durch Regelungen zum Richtervorbehalt sowie 

zum Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung. In diesem Lichte ist der 

vorliegende Gesetzentwurf erarbeitet worden: Freiheitsrechte werden nur einge-

schränkt, soweit dies für eine effektive Gefahrenabwehr zwingend erforderlich und 

nach Vorgabe der Werteentscheidung des Grundgesetzes (GG) geboten ist. Schwer-

wiegende Eingriffsbefugnisse sind auf extreme Gefahrenlagen zur Verhinderung 

schwerster Straftaten begrenzt. Die Betroffenenrechte werden durch entsprechende 

Verfahrensausgestaltung insbesondere unter Beachtung der aktuellen verfassungs-

gerichtlichen Vorgaben gestärkt.  

 

B. Lösung  

Der vorliegende Gesetzentwurf schafft durch moderate Anpassungen und Ergänzun-

gen des LVwG die für eine effektive Gefahrenabwehr erforderlichen Befugnisse, bie-

tet Rechts- und Handlungssicherheit für die Polizei- und Ordnungsbehörden und 

schützt zugleich die Bürgerinnen und Bürger vor ungerechtfertigter Beeinträchtigung 

ihrer persönlichen Freiheitsrechte.  

Daher wurde bei der Erstellung dieses Entwurfs auch bewusst davon abgesehen, 

den neuen Gefahrbegriff der „drohenden“ Gefahr einzuführen, wie er als Reaktion 

auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 141, 220 in das Polizeirecht 

einiger Bundesländer aufgenommen wurde. Stattdessen wurden einzelne, konkrete 
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Eingriffsbefugnisse nach den Vorgaben der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts und nach dem Muster entsprechender Befugnisnormen im BKA-Gesetz um-

gesetzt. Der Gesetzentwurf erfüllt damit alle Anforderungen an ein modernes Sicher-

heits- und Ordnungsrecht: 

 

Im Einzelnen enthält der Entwurf folgende Anpassungen des LVwG: 

 

 Integration der Zollvollzugsbeamtinnen und -beamten in die Schleswig-Hol-

steinische Sicherheitsarchitektur durch polizeiliche Eilkompetenz für Zollbe-

dienstete in den Vollzugsbereichen der Zollverwaltung; 

 

 Umsetzung des Ratsbeschlusses Prüm zum Einsatz ausländischer Polizeivoll-

zugskräfte in Schleswig-Holstein und zum Einsatz Schleswig-Holsteinischer 

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamter im Ausland; 

 

 Ergänzung der polizeilichen Anhalte- und Sichtkontrollrechte um die Befugnis 

zur Identitätsfeststellung zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Krimina-

lität oder von Straftaten von erheblicher Bedeutung auf und an Straßen von 

erheblicher Bedeutung für die grenzüberschreitende Kriminalität; 

 

 Schaffung einer Befugnis zu Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Personen 

zum Schutz von Veranstaltungen und staatlichen Einrichtungen; 

 

 Ergänzung der besonderen Mittel der Datenerhebung um den Einsatz einer 

Verdeckten Ermittlerin, eines Verdeckten Ermittlers sowie den Einsatz techni-

scher Mittel zur Feststellung des Standortes oder der Bewegungen einer Per-

son oder einer beweglichen Sache (insbesondere GPS-Peilgeräte), Beschrei-

bung der Anforderungen an die Gefahrenlage zur Wohnraumüberwachung 

nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220; 

 

 Anpassung der Befugnis zur Telekommunikationsüberwachung durch Be-

schreibung der Anforderungen an die Gefahrenlage nach den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220; 
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 Einfügung der Befugnisse zur Unterbrechung der Telekommunikation zur Ab-

wehr terroristischer Gefahren, Beschreibung der Anforderungen an die Gefah-

renlage nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 

220; 

 

 Neufassung der Verfahrensregelungen zu den verdeckten Datenerhebungs-

maßnahmen entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, 

BVerfGE 141, 220, zum Anordnungsprocedere und Richtervorbehalt, zum 

Schutz des unantastbaren Kernbereichs persönlicher Lebensgestaltung bei 

der Datenerhebung, zur Protokollierung und aufsichtlichen Kontrolle der poli-

zeilichen Maßnahmen durch das Unabhängige Landeszentrum für Daten-

schutz Schleswig-Holstein (ULD) und den Landtag; 

 

 Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur hypothetischen 

Datenneuerhebung und Kennzeichnung der erhobenen Daten in polizeilichen 

Informationssystemen entsprechend der bundesländerweiten Übereinkunft zur 

Schaffung eines gemeinsamen Informationsverbundes; 

 

 bundesländerübergreifende Angleichung der Voraussetzungen zum Anlegen 

von Kriminalakten; 

 

 Neufassung von Platzverweis, Aufenthaltsverbot und Ergänzung der Befug-

nisse um das Aufenthaltsgebot und die Meldeauflage; 

 

 Schaffung einer Befugnis zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) 

zur Abwehr terroristischer Gefahren, sowie Ergänzung der Befugnis zur Ge-

wahrsamnahme bei Verstoß gegen die Anordnung der EAÜ; 

 

 Stärkung der Eigensicherungsmöglichkeiten durch Einführung der ausdrückli-

chen Befugnis zum Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte durch die 

Polizei (Bodycam); Erweiterung der Befugnis zur Durchsuchung zwecks Ei-

gensicherung auf alle Vollzugsbeamtinnen und -beamten; Erweiterung der Si-

cherstellungsbefugnis auf alle Fälle behördlichen An- oder Festhaltens; Erwei-
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terung der Fesselungsbefugnis in Fällen der Verbringung; Ergänzung der Be-

fugnis zur Untersuchung von Personen, insbesondere für Fälle der präven-

tiven Blutprobe; 

 

 Redaktionelle Anpassung der Befugnis zum Betreten und Durchsuchen von 

Räumen, Erweiterung des Richtervorbehalts; 

 

 Ergänzung der unmittelbaren Zwangsmittel um das Distanz-Elektroimpulsge-

rät und dessen Einordnung als Waffe; 

 

 Anpassung des Sprengmittelgebrauchs bei der Gefahr der Schädigung von 

Personen; 

 

 Ergänzung der Befugnisse zum Schusswaffengebrauch um den finalen Ret-

tungsschuss unter Gewährleistung der freien Gewissensentscheidung der 

handelnden Beamtin, des handelnden Beamten, Ergänzung der Befugnis zum 

Schusswaffengebrauch gegenüber Personen, die dem äußeren Eindruck nach 

noch nicht 14 Jahre alt sind sowie Neufassung der Vorgaben zur Warnung vor 

dem Schusswaffengebrauch; 

 

 Harmonisierung der datenschutzrechtlichen Regelungen in LVwG und LDSG 

aufgrund europarechtlicher Vorgaben. Aus Gründen der praktischen Handhab-

barkeit der verschiedenen Datenschutzregularien werden Rangverhältnis und 

Anwendungsbereich von DSGVO, LDSG und LVwG ausdrücklich klargestellt. 

Da je nach Zielrichtung der gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahme einzelne 

Befugnisse zur Datenverarbeitung nach dem LVwG sowohl den Bestimmungen 

der DSGVO als auch den im LDSG umgesetzten Bestimmungen der JI-Richtli-

nie unterfallen können, werden entsprechend Erwägungsgrund 8 DSGVO in 

punktuellen Regelungsbereichen des LVwG Regelungsinhalte der DSGVO wie-

derholt, um den Normenzusammenhang im LVwG zu wahren und die Ver-

ständlichkeit für den Rechtsanwender zu gewährleisten; 
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 klarstellende Normierung der Befugnis zur Aufzeichnung von Notrufen und zur 

Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz von Veranstal-

tungen und staatlichen Einrichtungen inklusive datenschutzrechtlich zu beach-

tender Verfahrensvorgaben. 

 

C. Alternativen  

Keine. Ohne die vorgesehenen Änderungen im LVwG wäre eine effektive Gefahren-

abwehr durch die Polizei- und Ordnungsbehörden in Schleswig-Holstein nicht ge-

währleistet. Zudem würde das vereinbarte Ziel der Bundesländer, gemeinsame ge-

setzliche Standards im Gefahrenabwehrrecht der Länder für eine effektive Erhöhung 

der öffentlichen Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen, verfehlt. 

Auch das im Koalitionsvertrag 2017-2022 vereinbarte Ziel der Schaffung von Rechts- 

und Handlungssicherheit in den notwendigen Eingriffsbefugnissen und die Verbesse-

rung der Eigensicherungsmöglichkeiten für die handelnden Beamtinnen und Beam-

ten würde nicht erreicht werden. Die Anpassungen entsprechend der Erwägungen 

des Bundesverfassungsgerichts, Urteil vom 20. April 2016, BVerfGE 141, 220, sind 

hinsichtlich der grundrechtlichen Vorgaben zur Verfahrensausgestaltung ebenfalls 

zwingend. Soweit dieser Gesetzentwurf auch der Harmonisierung der datenschutz-

rechtlichen Vorschriften im LVwG mit denen der DSGVO und des LDSG dient, be-

steht ein europarechtlich vorgegebener Umsetzungs- und Vollzugszwang.  

 

D. Kosten und Verwaltungsaufwand 

1. Kosten 

Die durch dieses Gesetz vorgesehenen Anpassungen des LVwG werden für 

die öffentlichen Haushalte Kosten verursachen, deren Gesamtvolumen zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden kann. Die entstehenden 

Kosten lassen sich in zwei Bereiche gliedern: 

 

Zum einen entstehen Kosten durch die Beschaffung und den Einsatz der 

durch dieses Gesetz vorgesehenen neuen Einsatzmittel körpernah getragenes 
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Aufnahmegerät (Bodycam), Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) und elektroni-

sche Aufenthaltsüberwachung (EAÜ). Da die damit verbundenen Gesamtkos-

ten von der Art und dem Umfang der Beschaffung und den taktischen Einsatz-

modalitäten abhängen, lassen sie sich derzeit noch nicht konkret beziffern.  

 

Mehrbelastungen ergeben sich durch die Anschaffung von Bodycams. Dabei 

variieren die Kosten je nach Hersteller, den geforderten systemischen Voraus-

setzungen, Umfang der Softwarelizenzen und Abnahmemenge. Zusätzliche 

Kosten können sich im Hinblick auf die Anpassung der IT-Infrastruktur der 

Landespolizei und zusätzlicher Personalbedarfe zur Auswertung und Verarbei-

tung der Bodycam-Daten ergeben. 

 

Die Kosten für den Einsatz von DEIG hängen ebenfalls von Art und Umfang 

der Beschaffung und der Verwendung ab.  

 

Auch hinsichtlich der EAÜ lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt etwaige Mehr-

kosten noch nicht verlässlich beziffern. Diese hängen unter anderem davon 

ab, ob der präventive Einsatz der EAÜ im Rahmen einer länderübergreifenden 

Verbundlösung, wie beim Einsatz der EAÜ als Mittel der Führungsaufsicht, 

durchgeführt werden kann. Außerdem richten sich die Mehrkosten nach der 

Anzahl der praktischen Anwendungsfälle, jeweils abzüglich gegebenenfalls er-

sparter Personalkosten einer konventionellen Observation.  

 

Außerdem können Kosten aufgrund der Umsetzung der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220, im LVwG durch erforderliche 

Anpassungen der IT-Fachverfahren, insbesondere zur hypothetischen Daten-

neuerhebung sowie zur Kennzeichnung personenbezogener Daten und Proto-

kollierung, entstehen. Die hierfür aufzuwendenden Mittel können derzeit noch 

nicht konkret beziffert werden. 
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2. Verwaltungsaufwand 

Die durch dieses Gesetz vorgesehenen Anpassungen des LVwG werden zu-

sätzlichen Verwaltungsaufwand insbesondere in folgenden Bereichen verursa-

chen: 

 

Durch die Anpassung der polizeilichen Befugnisse und die neuen Einsatzmittel 

ergibt sich für die Landespolizei ein entsprechender Schulungs- und Fortbil-

dungsbedarf für die Einsatzkräfte. Durch die Umsetzung der verfassungsge-

richtlichen Vorgaben hinsichtlich der Umsetzung von Kennzeichnungs-, Doku-

mentations-, Protokollierungs-, Prüf-, Informations- und Benachrichtigungs-

pflichten, entsteht ebenfalls ein erhöhter Verwaltungsaufwand für die Landes-

polizei.  

 

Ein erhöhter Verwaltungsaufwand betrifft auch die Justiz durch die verfas-

sungsrechtlich gebotene Ausweitung der Richtervorbehalte, insbesondere im 

Zusammenhang mit den verdeckten Datenerhebungsmaßnahmen. Gleiches 

gilt für die weitere richterliche Mitwirkung im Zusammenhang mit der Durchfüh-

rung der verdeckten Datenerhebungsmaßnahmen zur Überwachung des 

Kernbereichsschutzes. Der zusätzliche Verwaltungsaufwand ist insbesondere 

abhängig von der Anzahl der in Zukunft durchgeführten, unter Richtervorbe-

halt stehenden Maßnahmen.  

 

Für die Ordnungsbehörden dürfte sich durch dieses Gesetz ein erhöhter Ver-

waltungsaufwand bei der Umsetzung der EU-Datenschutzvorgaben etwa 

durch bestehende Informations- oder auch Dokumentationspflichten ergeben, 

der sich jedoch unmittelbar aus den europarechtlichen Vorgaben ableitet. So-

weit darüber hinaus eine Anpassung der Fachverfahren hinsichtlich der Kenn-

zeichnung und Protokollierung von personenbezogenen Daten notwendig sein 

sollte, ergibt sich der damit verbundene Mehraufwand aufgrund der Umset-

zung der entsprechenden Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes. 
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Ein erhöhter Verwaltungsaufwand kommt zuletzt auf das Unabhängige Lan-

deszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) zu, da dieses als unab-

hängige Stelle entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

zusätzliche turnusmäßige Pflichtkontrollen der polizeilichen verdeckten Daten-

erhebungsmaßnahmen durchzuführen hat.  

 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Keine. 

 

 

E.  Länderübergreifende Zusammenarbeit  

Die verwaltungstechnische Umsetzung und Durchführung der präventiven EAÜ be-

findet sich derzeit im intensiven länderübergreifenden Diskussionsprozess. Schles-

wig-Holstein begleitet den Diskussionsprozess und ist an einer zentralen Lösung für 

die elektronische Aufenthaltsüberwachung zur Gefahrenabwehr interessiert.  

 

 

F. Information des Landtages nach Artikel 28 der Landesverfassung  

Der Gesetzentwurf ist dem Präsidenten des Landtages mit Schreiben vom 5. Novem-

ber 2019 zur Unterrichtung übersandt worden. 

 

 

G. Federführung 

Federführend ist das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration. 
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Gesetz zur Änderung polizei- und ordnungsrechtlicher Vorschriften im Landes-

verwaltungsgesetz (LVwGPORÄndG) 

Vom … 

 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 

Inhaltsübersicht 

 

Artikel 1: Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 

Artikel 2: Einschränkung von Grundrechten 

Artikel 3: Übergangsvorschriften 

Artikel 4:  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

 

Artikel 1 

Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 

 
Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 

(GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Feb-

ruar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 42), wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift zu § 177 wird wie folgt gefasst: 

„§ 177   Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten“ 

 

b) Es wird folgende neue Überschrift zu § 181 a eingefügt: 

„§ 181 a   Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz von Veranstaltungen 

und staatlichen Einrichtungen“ 

 

c) Die Überschrift zu § 183 a wird wie folgt gefasst: 

„§ 183 a   Identitätsfeststellung mit medizinischen und molekulargeneti-

schen Mitteln“ 
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d) Es wird folgende neue Überschrift zu § 183 b eingefügt: 

„§ 183 b   Untersuchung von Personen“ 

 

e) Es wird folgende neue Überschrift zu § 184 a eingefügt: 

„§ 184 a   Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte“ 

 

f) Die Überschrift zu § 185 a wird wie folgt gefasst: 

„§ 185 a   Überwachung der Telekommunikation“ 

 

g) Es wird folgende neue Überschrift zu § 185 b eingefügt: 

„§ 185 b   Unterbrechung der Telekommunikation“ 

 

h) Die Überschrift zu § 186 wird wie folgt gefasst: 

„§ 186   Anordnung und Benachrichtigung bei Maßnahmen nach §§ 185 

bis 185 b“ 

 

i) Die Überschrift zu § 186 a wird wie folgt gefasst: 

„§ 186 a   Grundsätze der Datenverarbeitung bei Maßnahmen nach §§ 185 

und 185 a“ 

 

j) Die Überschrift zu § 186 b wird wie folgt gefasst: 

„§ 186 b   Aufsichtliche Kontrolle durch die Landesbeauftragte oder den 

Landesbeauftragten für Datenschutz und den Landtag“ 

 

k) Es wird folgende neue Überschrift zu § 186 c eingefügt: 

„§ 186 c   Protokollierung bei verdeckten oder eingriffsintensiven Maßnah-

men“ 

 

l) Die Überschrift zu § 188 wird wie folgt gefasst: 

„§ 188   Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

sonstige Verarbeitungszwecke“ 
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m) Es wird folgende neue Überschrift zu § 188 a eingefügt: 

„§ 188 a   Datenweiterverarbeitung, Grundsatz der hypothetischen Daten-

neuerhebung“ 

 

n) Es wird folgende neue Überschrift zu § 188 b eingefügt: 

„§ 188 b   Kennzeichnung“ 

 

o) Die Überschrift zu § 189 wird wie folgt gefasst: 

„§ 189   Besondere Voraussetzungen der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten“ 

 

p) Die Überschrift zu § 192 wird wie folgt gefasst: 

„§ 192   Datenübermittlung zwischen Polizei- und Ordnungsbehörden, Da-

tenübermittlung an ausländische Polizeidienststellen in Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union sowie über- und zwischenstaatlichen Stellen der Eu-

ropäischen Union und in Staaten des Schengen Verbundes“ 

 

q) Die Überschrift zu § 196 wird wie folgt gefasst: 

„§ 196   Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten“ 

 

r) Die Überschrift zu § 197 wird wie folgt gefasst: 

„§ 197   (aufgehoben)“ 

 

s) Die Überschrift zu § 198 wird wie folgt gefasst: 

„§ 198   (aufgehoben)“ 

 

t) Die Überschrift zu § 201 wird wie folgt gefasst: 

„§ 201   Platzverweis, Aufenthaltsverbot, Aufenthaltsgebot und Meldeauf-

lage“ 

 

u) Es wird folgende neue Überschrift zu § 201 a eingefügt: 

„§ 201 a   Wohnungsverweisung sowie Rückkehr- und Betretungsverbot 

zum Schutz vor häuslicher Gewalt“ 
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v) Es wird folgende neue Überschrift zu § 201 b eingefügt: 

„§ 201 b   Elektronische Aufenthaltsüberwachung“ 

 

w) Die Kapitelüberschrift vor § 255 wird wie folgt gefasst: 

„II. Besondere Vorschriften für den unmittelbaren Zwang“ 

 

x) Die Überschrift zu § 256 wird wie folgt gefasst: 

„§ 256   Zum Gebrauch besonderer Zwangsmittel Berechtigte“ 

 

y) Es wird folgende neue Überschrift zu § 256 a eingefügt: 

„§ 256 a   Vorschriften für den Sprengmittelgebrauch“ 

 

2. § 162 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 wird das Wort „daß“ durch das Wort „dass“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „227“ durch die Angabe „227 a“ ersetzt. 

 

3. § 163 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 2 wird die Angabe „227“ durch die Angabe „227 a“ ersetzt. 

 

4. § 170 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

 

„4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben im Zusammenhang mit Transporten 

von Personen oder von Sachen;“ 

 

b) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Sie unterliegen insoweit deren Weisungen.“ 
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c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

 

„(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 

des Bundes und für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Zollver-

waltung, denen der Gebrauch von Schusswaffen bei Anwendung des un-

mittelbaren Zwangs nach dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei 

Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes vom 

10. März 1961 (BGBl. I S. 165), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-

zes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1217), gestattet ist, entsprechend. Das 

Gleiche gilt für ausländische Bedienstete von Polizeibehörden und Polizei-

dienststellen, soweit völkerrechtliche Vereinbarungen oder der Beschluss 

des Rates 2008/615/JI3 dies vorsehen oder das für Inneres zuständige Mi-

nisterium Amtshandlungen dieser Polizeibehörden oder Polizeidienststel-

len allgemein oder im Einzelfall zustimmt.“  

 

5. § 171 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

 

„Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland dürfen Polizeivollzugsbeam-

tinnen und Polizeivollzugsbeamte des Landes Schleswig-Holstein tätig 

werden, soweit völkerrechtliche Vereinbarungen oder der Beschluss des 

Rates 2008/615/JI dies vorsehen oder das für Inneres zuständige Ministe-

rium allgemein oder im Einzelfall zustimmt; sie haben die danach vorgese-

henen Rechte und Pflichten.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Polizeivollzugsbeamten“ die Worte 

„des Landes Schleswig-Holstein“ eingefügt.  

 

                                            
3 Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Krimi-
nalität (ABl. L 210 S. 1). 
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bb) Folgender Satz wird angefügt:  

 

„Satz 1 gilt für die Anforderung durch eine ausländische Polizeibehörde 

oder Polizeidienststelle entsprechend, soweit völkerrechtliche Vereinba-

rungen oder der Beschluss des Rates 2008/615/JI dies vorsehen.“ 

 

6. § 177 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 177   Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten“ 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

Die Worte „Informationen (personenbezogene Daten)“ werden durch das 

Wort „Daten“ ersetzt. 

 

c) Folgender Absatz 2 wird eingefügt: 

 

„(2) Soweit nach diesem Gesetz personenbezogene Daten verarbeitet wer-

den, dürfen besondere Kategorien personenbezogener Daten nur unter 

Beachtung von § 12 Absatz 2 und 3 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 

und § 24 Absatz 2 LDSG verarbeitet werden. §§ 13 und 26 LDSG bleiben 

unberührt.“ 

 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

 

e) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

 

„(4) Das LDSG findet ergänzende Anwendung, soweit in diesem Gesetz 

nichts Besonderes geregelt ist. Im Übrigen gilt die Verordnung (EU) 

2016/679.“ 
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7. § 178 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 3 wird das Wort „unterrichten“ durch das Wort „benachrichtigen“ er-

setzt. 

 

b) In Satz 4 wird das Wort „Unterrichtung“ durch das Wort „Benachrichtigung“ 

ersetzt. 

 

8. § 179 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

„(2) Wenn Tatsachen dafür sprechen, dass ein Verbrechen begangen wer-

den soll oder ein Vergehen gewerbsmäßig, gewohnheitsmäßig, serienmä-

ßig, bandenmäßig oder mittels Täterschaft und Teilnahme organisiert be-

gangen werden soll, können personenbezogene Daten erhoben werden 

über 

 

1. Personen, bei denen Tatsachen dafür sprechen, dass sie solche Strafta-

ten begehen oder sich hieran beteiligen werden, 

 

2. Personen, bei denen Tatsachen dafür sprechen, dass sie Opfer solcher 

Straftaten werden, oder 

 

3. Zeugen, Hinweisgeber oder sonstige Auskunftspersonen, die dazu bei-

tragen können, den Sachverhalt solcher Straftaten aufzuklären.“ 

 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

 

„(5) Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrichtungen aufzeichnen. Im Übrigen 

ist eine Aufzeichnung von Anrufen zulässig, soweit sie zur polizeilichen Aufga-

benerfüllung erforderlich ist. Die Aufzeichnungen sind spätestens zwei Monate 
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nach ihrer Erhebung zu löschen, es sei denn, die Daten werden zur Verfol-

gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur Abwehr von Gefah-

ren benötigt.“ 

 

9. § 180 a wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Satz 1 und wird das Wort „Nutzung“ durch das Wort „Verarbei-

tung“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 4 wird das Wort „Nutzung“ durch das Wort „Verarbeitung“ er-

setzt. 

 

10. § 180 b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 2 Satz 1“ durch die Angabe „Absatz 6“ er-

setzt. 

 

b) In Satz 4 wird das Wort „Verzuge“ durch das Wort „Verzug“ ersetzt. 

 
c) Satz 5 erhält folgende Fassung: „In diesem Fall gilt § 186 Absatz 1 Satz 3 

bis 5 entsprechend.“ 

 
d) In Satz 6 wird das Wort „Nutzung“ durch das Wort „Verarbeitung“ ersetzt. 

 
e) In Satz 8 wird das Wort „unterrichten“ durch das Wort „benachrichtigen“ er-

setzt.  

 
f) In Satz 9, 10 und 11 wird das Wort „Unterrichtung“ jeweils durch das Wort 

„Benachrichtigung“ ersetzt. 

 
g) In Satz 11 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die Angabe „Absatz 7“ ersetzt. 

 

11. § 181 wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe c wird folgende Nummer 5 ange-

gefügt: 
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„5. die in öffentlichen Einrichtungen des internationalen Verkehrs sowie auf 

Durchgangsstraßen (Bundesautobahnen, Europastraßen und andere Straßen 

von erheblicher Bedeutung für die grenzüberschreitende Kriminalität) angetrof-

fen wird und die Identitätsfeststellung zum Zwecke der Bekämpfung der grenz-

überschreitenden Kriminalität oder von Straftaten von erheblicher Bedeutung, 

bei denen Schaden für Leib, Leben oder Freiheit oder gleichgewichtiger Scha-

den für Sach- oder Vermögenswerte oder die Umwelt zu erwarten ist, erforder-

lich erscheint.“ 

 

12. Nach § 181 wird folgender § 181 a eingefügt: 

 

§ 181 a  

Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz von Veranstaltungen und staatli-

chen Einrichtungen 

 

(1) Zur Abwehr einer Gefahr für eine Veranstaltung kann eine Zuverlässig-

keitsüberprüfung einer Person mit deren Einwilligung durchgeführt werden, 

wenn sie privilegierten Zutritt zu einer aufgrund aktueller polizeilicher Lageer-

kenntnisse im Einzelfall besonders gefährdeten Veranstaltung erhalten soll 

und nicht dem in § 34a GewO genannten Personenkreis unterfällt. Die Gefähr-

dung der Veranstaltung ergibt sich nicht allein dadurch, dass es sich um eine 

Großveranstaltung handelt. 

 

(2) Soweit das Landessicherheitsüberprüfungsgesetz oder ein anderes Ge-

setz keine Sicherheitsüberprüfung vorsieht, kann zur Abwehr einer Gefahr für 

den Staat und seiner Einrichtungen eine Zuverlässigkeitsüberprüfung einer 

Person mit deren Einwilligung auch durchgeführt werden, wenn sie 

 

1. eine Tätigkeit anstrebt  

a) als Bedienstete oder Bediensteter in der Landespolizei oder der Justiz oder 

b) in einer anderen Behörde, bei der sie regelmäßig Zugriff auf Personalakten-

daten von Bediensteten der Landespolizei hat; 

c) als Bedienstete der Landesregierung und des Landtages, soweit dies auf-

grund ihrer Tätigkeit erforderlich ist; 
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2. Dolmetschertätigkeiten für die Landespolizei übernehmen soll oder 

 

3. unbegleiteten Zutritt zu einer Liegenschaft  

a) der Landespolizei oder der Staatsanwaltschaften oder 

b) der Gerichte außerhalb ihrer regulären Öffnungszeiten 

erhalten soll, ohne jeweils dort bedienstet zu sein, 

 

4. Zugang zu Vergabe- und Vertragsunterlagen einer Behörde erhalten soll, 

aus denen sich sicherheitsrelevante Funktionszusammenhänge ergeben, 

ohne Bedienstete oder Bediensteter dieser Behörde zu sein. 

 

Im Übrigen kann im besonderen Einzelfall eine Zuverlässigkeitsüberprüfung 

einer Person mit deren Einwilligung durchgeführt werden, die selbstständige 

Dienstleistungen zur Unterstützung von sensiblen polizeilichen Aufgaben er-

bringen soll. 

 

(3) Die Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung erfolgt durch die Polizei 

auf Ersuchen der Polizei oder einer anderen Behörde. Dazu kann die Polizei 

die Identität der betroffenen Person feststellen und von ihr vorgelegte Aus-

weisdokumente kopieren oder Kopien von Ausweisdokumenten anfordern. 

Im Übrigen nimmt die Polizei die Überprüfung anhand von Dateisystemen der 

Polizeien des Bundes und der Länder vor. Im Fall von Erkenntnissen über 

Strafverfahren holt sie, soweit im Einzelfall erforderlich, nach Maßgabe des  

§ 481 der Strafprozessordnung eine Auskunft der Strafverfolgungsbehörden 

und der Gerichte ein oder nimmt Einsicht in die von den Strafverfolgungsbe-

hörden und Gerichten geführten Akten. Darüber hinaus holt sie Auskünfte des 

Verfassungsschutzes ein, wenn bei der auf ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen-

den Person tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht im Zusammenhang 

mit Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 Landesverfassungs-

schutzgesetz vom 23. März 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 203), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 21. Juni 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 254), Ressortbezeich-

nungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 

Schl.H. S. 30), vorliegen und Zuverlässigkeitsbedenken nicht bereits auf-
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grund anderer Erkenntnisse bestehen. Aufgrund der vorgenommenen Über-

prüfung erstellt die Polizei eine Bewertung zum Vorliegen von Zuverlässig-

keitsbedenken. 

Zuverlässigkeitsbedenken bestehen, wenn aufgrund der erteilten Auskünfte zu 

befürchten steht, dass von der Person eine Gefahr für die Veranstaltung im 

Sinne des Absatzes 1 oder für den Staat und seine Einrichtungen im Sinne 

des Absatzes 2 ausgeht.  

 

(4) Vor der Übermittlung der Bewertung und der sie tragenden Gründe an die 

ersuchende Behörde gibt die Polizei der überprüften Person Gelegenheit, sich 

zu den eingeholten Auskünften zu äußern, soweit diese Zweifel an ihrer Zu-

verlässigkeit begründen und Geheimhaltungspflichten nicht entgegenstehen 

oder bei Auskünften durch die Strafverfolgungsbehörden eine Gefährdung des 

Strafverfahrens nicht zu besorgen ist. Stammen die Erkenntnisse von einer 

Stelle außerhalb der Landespolizei, ist das Einvernehmen dieser Stelle erfor-

derlich. 

 

(5) Die Übermittlung an die ersuchende Behörde beschränkt sich auf die 

Übermittlung der Bewertung und der sie tragenden Gründe zum Vorliegen von 

Zuverlässigkeitsbedenken. Die Polizei löscht die nach Absatz 2 erhobenen 

Daten und die auf dieser Grundlage erstellte Bewertung spätestens binnen 

sechs Monaten nach der Übermittlung. 

 

(6) Die empfangende Behörde darf die übermittelten Daten nur für den Zweck 

der Zuverlässigkeitsüberprüfung verarbeiten und hat diese spätestens nach 

sechs Monaten nach Wegfall des Überprüfungsanlasses zu löschen.“ 

 

13. § 183 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 3 wird das Wort „Nutzung“ durch das Wort „Verarbeitung“ ersetzt. 
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14. In § 183 a wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 183 a   Identitätsfeststellung mit medizinischen und molekulargenetischen 

Mitteln“ 

 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Worte „zur Identi-

tätsfeststellung“ eingefügt. 

 

15. Nach § 183 a wird folgender § 183 b eingefügt: 

 

„§ 183 b   Untersuchung von Personen 

 

(1) Zur Abwehr einer Gefahr für Leib oder Leben kann eine Person körperlich 

untersucht werden. Zu diesem Zweck sind Entnahmen von Blutproben und 

andere körperliche Eingriffe, die von einer Ärztin oder einem Arzt nach den 

Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungszwecken vorgenommen wer-

den, ohne Einwilligung der betroffenen Person zulässig, wenn kein Nachteil 

für die Gesundheit der betroffenen Person zu befürchten ist.  

 

(2) Der körperliche Eingriff bedarf, außer bei Gefahr im Verzug, der richterli-

chen Anordnung. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Landes-

polizeiamt oder Landeskriminalamt seinen oder die Polizeidirektion ihren Sitz 

hat. Für das Verfahren findet das Gesetz über das Verfahren in Familiensa-

chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. De-

zember 2008 (BGBl. I S. 2586), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 

vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780), entsprechende Anwendung. 

 

(3) Auf Verlangen der betroffenen Person sind ihr die bei der Untersuchung 

erhobenen personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Die perso-

nenbezogenen Daten dürfen über den in Absatz 1 genannten Zweck hinaus 

nur zum Schutz vor oder zur Abwehr von schwerwiegenden Gesundheitsge-

fährdungen genutzt werden.“  
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16. § 184 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 5 wird gestrichen.  

 

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und erhält folgende Fassung: 

 

„(5) Auf den Umstand einer offenen Datenerhebung bei Maßnahmen nach 

den Absätzen 1 bis 3 ist in geeigneter Weise hinzuweisen, soweit nicht die 

Maßnahme im Einzelfall offensichtlich ist.“ 

 

17. Nach § 184 wird folgender neuer § 184 a eingefügt: 

 

„§ 184 a   Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte 

 

(1) Die Polizei kann an öffentlich zugänglichen Orten, in Geschäftsräumen so-

wie auf befriedetem Besitztum personenbezogene Daten durch den offenen 

Einsatz körpernah getragener Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte im Wege der 

Aufnahme erheben, wenn Tatsachen dafür sprechen, dass dies zum Schutz 

von Polizeibeamtinnen oder - beamten oder Dritten vor einer Gefahr für die 

körperliche Unversehrtheit erforderlich ist. Auf eine Aufnahme ist in geeigneter 

Form hinzuweisen.  

 

(2) Die Datenerhebung darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unver-

meidbar betroffen sind. 

 

(3) Die Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte erheben im Bereitschaftsbetrieb au-

tomatisiert Daten, die im Zwischenspeicher kurzzeitig erfasst werden, soweit 

und solange im Rahmen der Gefahrenabwehr und bei der Verfolgung von 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten ist, dass dies zum Schutz der Polizeivollzugsbeamtinnen oder Poli-

zeivollzugsbeamten oder Dritter gegen eine Gefahr für die körperliche Unver-

sehrtheit erforderlich ist. Diese Daten werden automatisiert nach längstens ei-

ner Minute gelöscht, es sei denn, es erfolgt eine Datenerhebung nach Absatz 

1. In diesem Fall dürfen die nach Satz 1 automatisiert erfassten Daten bis zu 
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einer Dauer von einer Minute vor dem Beginn der Aufnahme nach Absatz 1 

gespeichert werden. 

 

(4) Die Bild- und Tonaufzeichnungen sind für einen Monat zu speichern und 

nach Ablauf dieser Frist zu löschen, soweit sie nicht benötigt werden  

1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 

Bedeutung,  

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder 

3. im Einzelfall, insbesondere auf Verlangen des Betroffenen, für die Überprü-

fung der Rechtmäßigkeit von aufgezeichneten polizeilichen Maßnahmen.  

 

(5) Die Maßnahmen nach Absatz 1 bis 3 sowie die Löschung und weitere Ver-

arbeitung der Daten nach Absatz 4 sind zu dokumentieren.“ 

 

18. § 185 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 185   Besondere Mittel der Datenerhebung 

 

(1) Besondere Mittel der Datenerhebung sind 

1. die planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die  

a) innerhalb einer Woche länger als 24 Stunden oder  

b) über den Zeitraum einer Woche hinaus  

vorgesehen ist oder tatsächlich durchgeführt wird (Observation), 

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel 

a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen, 

b) zur Feststellung des Standortes oder der Bewegungen einer Person oder 

einer beweglichen Sache oder 

c) zum Abhören oder Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wor-

tes,  

3. der Einsatz einer Person, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten 

nicht bekannt ist (Vertrauensperson) und  

4. der Einsatz einer Polizeivollzugsbeamtin oder eines Polizeivollzugsbeamten 

unter einer ihr oder ihm verliehenen, auf Dauer angelegten Legende (Verdeckte 

Ermittlerin, Verdeckter Ermittler). 
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(2) Mit den in Absatz 1 genannten Mitteln darf die Polizei personenbezogene 

Daten erheben, wenn Tatsachen dafür sprechen, dass ein Schaden für den Be-

stand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben 

oder Freiheit oder ein gleich gewichtiger Schaden für Sach- oder Vermögens-

werte oder für die Umwelt zu erwarten ist und die Maßnahme zur Aufklärung 

des Sachverhalts unerlässlich ist. 

 

(3) In oder aus Wohnungen darf die Polizei personenbezogene Daten mit den 

in Absatz 1 genannten Mitteln nur erheben zur Abwehr einer dringenden Ge-

fahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder 

für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, wenn dieses zur Aufklärung des 

Sachverhalts unerlässlich ist. Eine dringende Gefahr im Sinne des Satzes 1 

kann auch darin bestehen, dass aufgrund konkreter Vorbereitungshandlungen 

für sich oder zusammen mit weiteren konkreten Tatsachen die begründete An-

nahme gerechtfertigt ist, dass eine Person eine Straftat gemäß §§ 89 a, 89 b, 

129 a oder 129 b des Strafgesetzbuchs begehen wird.  

 

(4) Soweit dies für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Legende einer 

Verdeckten Ermittlerin oder eines Verdeckten Ermittlers unerlässlich ist, dürfen 

entsprechende Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht werden. Eine 

verdeckte Ermittlerin oder ein verdeckter Ermittler dürfen unter der Legende 

am Rechtsverkehr teilnehmen. Sie dürfen unter der ihr oder ihm verliehenen 

Legende mit Einverständnis der oder des Berechtigten deren oder dessen 

Wohnung betreten. Das Einverständnis darf nicht durch ein über die Nutzung 

der Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt 

werden.  

 

(5) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 bis 4 darf sich nur gegen Perso-

nen richten, bei denen Tatsachen dafür sprechen, dass sie als Verantwortliche 

in Anspruch genommen werden können. Dabei darf die Datenerhebung auch 

dann durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Brief-, 

Post- und Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt.“ 
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19. § 185 a erhält folgende Fassung: 

 

„§ 185 a   Überwachung der Telekommunikation 

 

(1) Die Polizei darf ohne Wissen der betroffenen Person personenbezogene 

Daten durch Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation nur er-

heben zur Abwehr einer dringenden Gefahr für den Bestand oder die Sicher-

heit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer 

Person, wenn dieses zur Aufklärung des Sachverhalts unerlässlich ist. Eine 

dringende Gefahr im Sinne des Satzes 1 kann auch darin bestehen, dass  

1. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die betroffene Per-

son innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 

nach konkretisierte Weise eine Straftat gemäß §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 

129 b des Strafgesetzbuchs begehen wird, oder 

2. deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür be-

gründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat ge-

mäß §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b des Strafgesetzbuchs begehen wird. 

 

(2) Eine Datenerhebung nach Absatz 1 kann sich beziehen auf 

1. die Inhalte der Telekommunikation einschließlich der innerhalb des Tele-

kommunikationsnetzes in Datenspeichern abgelegten Inhalte, 

2. den Standort einer aktiv geschalteten Mobilfunkendeinrichtung oder 

3. die Feststellung der Polizei nicht bekannter Telekommunikationsan-

schlüsse. 

 

(3) Die Datenerhebung nach den Absätzen 1 und 2 darf sich nur gegen Perso-

nen richten, bei denen Tatsachen dafür sprechen, dass sie als Verantwortliche 

in Anspruch genommen werden können. Sie ist nur hinsichtlich der Telekom-

munikationsanschlüsse zulässig, die von diesen Personen, mit hoher Wahr-

scheinlichkeit genutzt werden oder von denen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

mit ihnen Verbindung aufgenommen wird. Die Datenerhebung darf auch dann 

durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. Der Einsatz 

technischer Mittel zur Feststellung der Telekommunikationsanschlüsse, die 
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der Polizei nicht bekannt sind, ist zulässig, soweit die Aufgabenerfüllung nach 

Absatz 1 sonst nicht möglich erscheint oder wesentlich erschwert wäre. 

 

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 2 bis 4 darf sich die Datenerhe-

bung auch auf zurückliegende Zeiträume erstrecken. 

 

(5) Jeder Diensteanbieter hat der Polizei die Überwachung und Aufzeichnung 

der Telekommunikation zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte un-

verzüglich zu erteilen. Für eine Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 

des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwen-

den, soweit nicht eine Entschädigung nach dem Telekommunikationsgesetz 

zu gewähren ist.“ 

 

20. Nach § 185 a wird folgender neuer § 185 b eingefügt: 

 

„§ 185 b   Unterbrechung der Telekommunikation 

 

(1) Die Polizei kann von jedem Diensteanbieter verlangen, Kommunikations-

verbindungen zu unterbrechen, zu verhindern oder die Verfügungsgewalt dar-

über in anderer geeigneter Weise zu entziehen, wenn dies zur Abwehr einer 

dringenden Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder ei-

nes Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person unerlässlich ist. 

Eine dringende Gefahr im Sinne des Satzes 1 kann auch darin bestehen, dass  

1. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die betroffene Per-

son innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 

nach konkretisierte Weise eine Straftat gemäß §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 

129 b des Strafgesetzbuchs begehen wird, oder 

2. deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür be-

gründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat ge-

mäß §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b des Strafgesetzbuchs begehen wird. 

Für eine Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergütungs- 

und -entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht eine 

Entschädigung nach dem Telekommunikationsgesetz zu gewähren ist. 
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(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Polizei auch techni-

sche Mittel einsetzen, um Kommunikationsverbindungen zu unterbrechen, zu 

verhindern oder die Verfügungsgewalt darüber in anderer geeigneter Weise 

zu entziehen. 

 

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 dürfen sich nur gegen Personen 

richten, bei denen Tatsachen dafür sprechen, dass sie als Verantwortliche in 

Anspruch genommen werden können. Kommunikationsverbindungen Dritter 

dürfen nur unterbrochen oder verhindert werden, wenn dies zur Abwehr einer 

gegenwärtigen Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 

eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person unerlässlich ist.“ 

 

21. § 186 erhält folgende Fassung: 

„§ 186   Anordnung und Benachrichtigung bei Maßnahmen nach §§ 185 bis 

185 b 

 

(1) Die folgenden Maßnahmen dürfen nur richterlich angeordnet werden: 

1. die Observation (§ 185 Absatz 1 Nummer 1), 

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel zum Abhören oder Aufzeichnen 

des nichtöffentlich gesprochenen Wortes (§ 185 Absatz 1 Nummer 2 Buch-

stabe c), 

3. der Einsatz einer Vertrauensperson (§ 185 Absatz 1 Nummer 3), 

4. der Einsatz einer Verdeckten Ermittlerin oder eines Verdeckten Ermittlers 

(§ 185 Absatz 1 Nummer 4), 

5. die Erhebung personenbezogener Daten in oder aus Wohnungen (§ 185 

Absatz 3), 

6. die Überwachung der Telekommunikation (§ 185 a), 

7. die Unterbrechung der Telekommunikation (§ 185 b). 

Bei Gefahr im Verzug kann die Polizei die Anordnung treffen. Die Anordnung 

erfolgt durch die Leiterin oder den Leiter des Landespolizeiamtes, des Lan-

deskriminalamtes, einer Polizeidirektion oder durch von ihr oder ihm beson-

ders beauftragte Personen des Polizeivollzugsdienstes. Die richterliche Bestä-

tigung der polizeilichen Anordnung ist unverzüglich nachzuholen. Erfolgt die 
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Bestätigung durch das Gericht nicht binnen drei Tagen, tritt die polizeiliche An-

ordnung außer Kraft. 

 

(2) Die folgenden Maßnahmen werden polizeilich angeordnet: 

1. die Erhebung personenbezogener Daten mit technischen Mitteln in oder 

aus Wohnungen (§ 185 Absatz 3) ausschließlich zum Schutz der bei einem 

polizeilichen Einsatz in Wohnungen tätigen Personen, 

2. der verdeckte Einsatz technischer Mittel  

a) zur Anfertigung von Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen (§ 185 Absatz 1 

Nummer 2 Buchstabe a), 

b) zur Feststellung des Standortes oder der Bewegungen einer Person oder 

einer beweglichen Sache (§ 185 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b),  

c) zum Abhören oder Aufzeichnen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes 

(§ 185 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c), außerhalb von Wohnungen aus-

schließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen. 

Die Anordnung erfolgt durch die Leiterin oder den Leiter des Landespolizeiam-

tes, des Landeskriminalamtes, einer Polizeidirektion oder durch von ihr oder 

ihm besonders beauftragte Personen des Polizeivollzugsdienstes, bei Gefahr 

im Verzug durch jede Polizeivollzugsbeamtin oder jeden Polizeivollzugsbeam-

ten.  

 

(3) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben:  

1. Voraussetzungen und wesentliche Abwägungsgesichtspunkte, 

2. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich, mit Na-

men und Anschrift, 

3. Art, Umfang, Dauer und Ziel der Maßnahme. 

Weiterhin sind, soweit und so genau wie möglich, anzugeben: 

1. bei Maßnahmen nach § 185 Absatz 3 die betroffenen Räumlichkeiten, 

2. bei Maßnahmen nach §§ 185 a und 185 b die betroffenen Telekommunika-

tionsanschlüsse. 

Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch mündlich erfolgen. Eine 

schriftliche Dokumentation der Anordnung nach Maßgabe von Satz 2 ist un-

verzüglich nachzuholen.  
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Soweit dies zur Durchführung einer Maßnahme nach § 185 Absatz 1 Num-

mer 2 oder §185 b erforderlich ist, darf die Anordnung auch zur nicht offenen 

Durchsuchung von Sachen sowie zum verdeckten Betreten und Durchsuchen 

der Wohnung der betroffenen Person ermächtigen. Die Anordnung ist auf 

höchstens zwei Monate, bei Maßnahmen nach § 185 Absatz 1 Nummer 3 und 

4 auf höchstens sechs Monate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils 

nicht mehr als denselben Zeitraum ist zulässig, soweit die Voraussetzungen 

für die Anordnung der Maßnahme weiterhin vorliegen. Liegen die Vorausset-

zungen der Anordnung nicht mehr vor, sind die aufgrund der Anordnung er-

griffenen Maßnahmen unverzüglich zu beenden.  

 

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 ist das die Maßnahme anordnende oder 

bestätigende Gericht fortlaufend über den Verlauf, die Ergebnisse und die da-

rauf beruhenden Maßnahmen zu unterrichten. Sofern die Voraussetzungen 

der Anordnung nicht mehr vorliegen, ordnet es die Aufhebung der Datenerhe-

bung an. Soweit ein Verwertungsverbot nach § 186 a Absatz 4 Satz 1 in Be-

tracht kommt, hat die Polizei unverzüglich eine Entscheidung des Gerichts 

über die Verwertbarkeit der erlangten Erkenntnisse herbeizuführen. 

 

(5) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 Buch-

stabe c ist eine anderweitige Verwendung der erlangten Erkenntnisse nach 

Maßgabe des § 188 a nur dann zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 

Maßnahme richterlich bestätigt ist. Bei Gefahr im Verzug trifft die Polizei die 

Entscheidung; die richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. 

 

(6) Im Falle der richterlichen Anordnung oder Bestätigung nach Absatz 1 oder 

Absatz 5 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk das Landespolizei-

amt oder Landeskriminalamt seinen oder die Polizeidirektion ihren Sitz hat. 

Für das Verfahren findet das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechende 

Anwendung. Von einer Anhörung der betroffenen Person durch das Gericht ist 

abzusehen, wenn die vorherige Anhörung den Zweck der Maßnahme gefähr-

den würde. Die richterliche Anordnung oder Bestätigung nach Absatz 1 ergeht 
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auf Antrag. Sie wird mit ihrer Bekanntgabe an das Landespolizeiamt, Landes-

kriminalamt oder die Polizeidirektion wirksam. Für die Bekanntgabe der Ent-

scheidung an die betroffene Person gilt Absatz 7. Die Beschwerde steht dem 

Antrag stellenden Landespolizeiamt, Landeskriminalamt oder der Antrag stel-

lenden Polizeidirektion sowie der betroffenen Person zu. § 59 des Gesetzes 

über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwil-

ligen Gerichtsbarkeit bleibt unberührt. 

 

(7) Nach Abschluss der Maßnahmen nach § 185, § 185 a und § 185 b ist die 

betroffene Person zu benachrichtigen. Bei einem durch die Maßnahme be-

troffenen Dritten im Sinne von § 185 Absatz 5 Satz 2, oder § 185 a Absatz 3 

Satz 3 oder § 185 b Absatz 3 Satz 2 unterbleibt die Benachrichtigung, wenn 

sie nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen möglich wäre oder überwie-

gende schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen. Auf die 

Möglichkeit nachträglichen Rechtsschutzes ist hinzuweisen. Im Übrigen erfolgt 

die Benachrichtigung, sobald dies ohne Gefährdung des Maßnahmenzwecks 

oder von Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder von bedeutenden Ver-

mögenswerten geschehen kann. Erfolgt die Benachrichtigung nicht binnen 

sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme, bedarf jede weitere Zurück-

stellung der Benachrichtigung der richterlichen Zustimmung. Über die Zustim-

mung einschließlich der Dauer weiterer Zurückstellung entscheidet das Amts-

gericht, das für die Anordnung der Maßnahme zuständig war. Bedurfte die 

Maßnahme nicht der richterlichen Anordnung, ist für die Zustimmung das 

Amtsgericht, in dessen Bezirk das anordnende Landespolizeiamt, Landeskri-

minalamt oder die anordnende Polizeidirektion ihren Sitz hat, zuständig. Ist die 

Benachrichtigung um insgesamt 18 Monate zurückgestellt worden, entschei-

det über jede weitere Zurückstellung und deren Dauer das Landgericht, in 

dessen Bezirk das Amtsgericht nach Satz 6 oder 7 seinen Sitz hat. Ist die Be-

nachrichtigung für insgesamt fünf Jahre zurückgestellt worden und ergibt sich, 

dass die Voraussetzungen für eine Benachrichtigung mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht eintreten werden, kann mit 

Zustimmung des mit der Sache bereits befassten Landgerichts von einer Be-

nachrichtigung endgültig abgesehen werden. 
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(8) Ist wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 

gegen die betroffene Person eingeleitet worden, ist deren Benachrichtigung in 

Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand 

des Ermittlungsverfahrens zulässt. Erfolgt die Benachrichtigung nicht binnen 

sechs Monaten nach Abschluss der Maßnahme gilt Absatz 7 Satz 6 bis 9 ent-

sprechend.“ 

 

22. § 186 a erhält folgende Fassung: 

 

„§ 186 a   Grundsätze der Datenverarbeitung bei Maßnahmen nach §§ 185 

und 185 a 

 

(1) Maßnahmen nach § 185 und § 185 a dürfen nur angeordnet und durchge-

führt werden, soweit nicht aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen 

ist, dass durch die Überwachung Daten erfasst werden, die dem Kernbereich 

privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind. Soweit möglich, ist dies auch 

durch technische Vorkehrungen sicherzustellen. Liegen tatsächliche Anhalts-

punkte für die Annahme vor, dass durch die Maßnahme allein Daten aus dem 

Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt würden, ist die Maßnahme un-

zulässig.  

 

(2) Maßnahmen nach § 185 und § 185 a sind unverzüglich zu unterbrechen, 

soweit sich während ihrer Durchführung tatsächliche Anhaltspunkte dafür er-

geben, dass Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurech-

nen sind, erhoben werden. Bei Maßnahmen nach § 185 Absatz 1 Nummer 3 

und 4 und den in § 186 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe c ge-

nannten Maßnahmen gilt dies nur dann, wenn und sobald die Unterbrechung 

ohne Gefährdung der eingesetzten Person oder der bei einem polizeilichen 

Einsatz tätigen Person möglich ist. Bestehen bei einer Maßnahme nach § 185 

Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a, Buchstabe c oder nach § 185 a während 

der Durchführung der Maßnahme hinsichtlich der Betroffenheit des Kernbe-

reichs Zweifel, darf die Maßnahme im Wege der automatischen Aufzeichnung 

fortgesetzt werden. Ist die Maßnahme unterbrochen worden, darf sie nur fort-

gesetzt werden, soweit aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, 
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dass durch die Maßnahme Erkenntnisse, die dem Kernbereich privater Le-

bensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. 

 

(3) Daten, die durch Maßnahmen nach § 185 Absatz 3 erhoben wurden, sind 

dem anordnenden Gericht unverzüglich vorzulegen. Das gleiche gilt für Daten, 

die im Wege der automatischen Aufzeichnung nach Absatz 2 Satz 3 erhoben 

wurden. Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Verwertbarkeit oder 

Löschung der Daten. 

 

(4) Bei Gefahr im Verzug kann die Leiterin oder der Leiter des Landespolizei-

amtes, des Landeskriminalamtes, einer Polizeidirektion oder eine durch von 

ihr oder ihm besonders beauftragte Person des Polizeivollzugsdienstes über 

die Verwertung der Erkenntnisse im Sinne des Absatzes 3 entscheiden. Die 

gerichtliche Entscheidung nach Absatz 3 ist unverzüglich nachzuholen. 

 

(5) Daten, die durch Maßnahmen nach § 185 oder § 185 a erhoben wurden 

und den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen, dürfen nicht verwer-

tet werden und sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfassung 

der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation darf 

ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist 

sechs Monate nach der Benachrichtigung oder der Erteilung der gerichtlichen 

Zustimmung über das endgültige Absehen von der Benachrichtigung nach 

§ 186 Absatz 7 und 8 zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle nach § 186 b 

Absatz 1 noch nicht beendet, ist die Dokumentation bis zu ihrem Abschluss 

aufzubewahren. 

 

(6) Die Datenerhebung nach § 185 und § 185 a aus einem durch ein Amts- oder 

Berufsgeheimnis geschützten Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53 a 

der Strafprozessordnung ist nur insoweit zulässig, als es zur Abwehr einer ge-

genwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person unerlässlich ist.  

 

(7) Personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach § 185 oder § 185 a 

erhoben wurden, sind entsprechend dem Stand der Technik gegen unbefugte 

Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung besonders zu sichern.“ 
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23. § 186 b erhält folgende Fassung: 

 

„§ 186 b   Aufsichtliche Kontrolle durch die Landesbeauftragte oder den Lan-

desbeauftragten für Datenschutz und den Landtag 

 

(1) Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz führt unbeschadet ihrer 

oder seiner sonstigen Aufgaben und Kontrollen mindestens alle zwei Jahre 

zumindest stichprobenartige Überprüfungen bezüglich der Datenverarbeitung 

von nach § 186 c zu protokollierenden Maßnahmen und von Übermittlungen 

an Drittstaaten gemäß § 193 Absatz 2 durch.  

 

(2) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich über Anlass, Um-

fang, Dauer und Ergebnis der nach § 186 c zu protokollierenden Maßnahmen. 

Ein vom Landtag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichtes 

die parlamentarische Kontrolle aus. Der Landtag macht die Unterrichtung öf-

fentlich zugänglich. 

 

24. Nach § 186 b wird folgender § 186 c eingefügt: 

 

„§ 186 c   Protokollierung bei verdeckten oder eingriffsintensiven Maßnahmen 

 

(1) Bei Durchführung einer Maßnahme nach § 180 a Absatz 2 und 4, §§ 185, 

185 a, 185 b und 195 a sind zu protokollieren: 

1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel, 

2. der Zeitraum des Einsatzes, 

3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen, und 

4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt. 

 

(2) Zudem sind je nach Durchführung der konkreten Maßnahme die betroffe-

nen Personen im Sinne des § 186 Absatz 7 Satz 1 und 2 zu dokumentieren. 

 

(3) Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in § 186 Absatz 7 

Satz 2 bezeichneten Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berück-

sichtigung der Eingriffsintensität der Maßnahme gegenüber dieser Person, 
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des Aufwands für die Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für diese 

oder andere Personen folgenden Beeinträchtigungen geboten ist. Soweit 

möglich, ist die Zahl der Personen, deren Protokollierung unterblieben ist, im 

Protokoll anzugeben. 

 

(4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden für Zwecke der Benach-

richtigung nach § 186 Absatz 7 und 8 und um der betroffenen Person oder der 

oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz die Prüfung zu ermöglichen, 

ob die Maßnahmen rechtmäßig durchgeführt worden sind. Sie sind bis zum 

Abschluss der Kontrolle nach § 186 b Absatz 1 aufzubewahren und sodann 

automatisiert zu löschen, es sei denn, dass sie für den in Satz 1 genannten 

Zweck noch erforderlich sind.“ 

 

25. § 187 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt 

und nach der Angabe „8“ das Wort „entsprechend“ eingefügt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 2 wird das Wort „unterrichten“ durch das Wort „benachrichti-

gen“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die Angabe „Absatz 7“ er-

setzt. 

 

26. § 188 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 188   Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten und sonstige 

Verarbeitungszwecke 

 

(1) Personenbezogene Daten dürfen verarbeitet werden, soweit dies zur Erfül-

lung der jeweiligen ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgabe oder 

hiermit im Zusammenhang stehender Aufgaben erforderlich ist. Die Verarbei-

tung darf nur zu dem Zweck erfolgen, zu dem die personenbezogenen Daten 
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erlangt worden sind. Eine Verarbeitung zu einem anderen Zweck ist zulässig, 

soweit dies nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften vorgesehen 

ist. 

 

(2) Werden Bewertungen in Dateien gespeichert, muss feststellbar sein, bei 

welcher Stelle die Unterlagen geführt werden, die der Bewertung zugrunde lie-

gen. 

 

(3) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis der 

Sorgeberechtigten erhoben worden sind, gespeichert, sind die Sorgeberech-

tigten zu benachrichtigen, sobald die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe dadurch 

nicht mehr gefährdet wird. Von der Benachrichtigung kann abgesehen wer-

den, solange zu besorgen ist, dass die Benachrichtigung zu erheblichen 

Nachteilen für das Kind führt. 

 

(4) Eine Nutzung zu statistischen Zwecken darf nur in anonymisierter Form er-

folgen. 

 

(5) Vorhandene personenbezogene Daten können zur Ausbildung und Fortbil-

dung verarbeitet werden, wenn auf andere Weise das Ziel der Aus- oder Fort-

bildung nicht erreichbar ist. Diese personenbezogenen Daten sind nach Mög-

lichkeit zu anonymisieren. Eine Verarbeitung vorhandener personenbezoge-

ner Daten ist unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 auch zur Wirk-

samkeitskontrolle zulässig. 

 

(6) Vorhandene personenbezogene Daten dürfen für die Zwecke der Krimina-

litätsbekämpfung zur Erstellung eines Kriminalitätslagebildes weiterverarbeitet 

werden. Ein Kriminalitätslagebild darf personenbezogene nur enthalten, so-

weit dies zur Zweckerreichung erforderlich ist. Die so verarbeiteten personen-

bezogenen Daten sind spätestens am Ende des auf die Speicherung folgen-

den Jahres zu löschen. 
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(7) Verarbeitungsvorgänge in automatisierten Verarbeitungssystemen sind im 

Anwendungsbereich des § 20 LDSG nach Maßgabe des § 52 LDSG zu proto-

kollieren. Die Protokolle dürfen über § 52 Absatz 3 Satz 1 LDSG hinaus auch 

zur Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten 

von erheblicher Bedeutung verwendet werden. Die Protokolldaten sind nach 

zwei Jahren zu löschen.“ 

 

27. Nach § 188 werden folgende neue §§ 188 a und 188 b eingefügt: 

 

„§ 188 a   Datenweiterverarbeitung, Grundsatz der hypothetischen Datenneu-

erhebung 

 

(1) Die Polizei- und Ordnungsbehörden dürfen personenbezogene Daten, die 

sie selbst erhoben haben, unter Berücksichtigung der jeweiligen Datenerhe-

bungsvorschrift weiterverarbeiten 

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und 

2. zum Schutz derselben Rechtsgüter oder sonstigen Rechte oder zur Verhü-

tung derselben Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. 

Satz 1 gilt entsprechend für personenbezogene Daten, denen keine Erhebung 

vorausgegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung der 

Zweck der Speicherung zu berücksichtigen ist. Für die Weiterverarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die aus Maßnahmen nach § 185 Absatz 3 erlangt 

wurden, muss eine dringende Gefahr im Sinne des § 185 Absatz 3 vorliegen. 

 

(2) Die Polizei- und Ordnungsbehörden dürfen personenbezogene Daten zu 

anderen Zwecken als denjenigen, zu denen sie erhoben worden sind, weiter-

verarbeiten, wenn unter Berücksichtigung der jeweiligen Datenerhebungsvor-

schrift 

1. mindestens 

a) vergleichbar schwerwiegende Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten verhü-

tet oder 

b) vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter oder sonstige Rechte geschützt 

werden sollen und 

2. sich im Einzelfall konkrete Ermittlungsansätze 
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a) zur Verhütung solcher Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ergeben oder 

b) zur Abwehr von Gefahren für mindestens vergleichbar bedeutsame Rechts-

güter oder sonstige Rechte erkennen lassen. 

Abweichend von Satz 1 können die vorhandenen zur Identifizierung dienen-

den Daten einer Person, wie insbesondere Namen, Geschlecht, Geburtsda-

tum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift (Grunddaten), auch weiterver-

arbeitet werden, um diese Person zu identifizieren. Im Übrigen bleiben beson-

dere Vorschriften zur Weiterverarbeitung nach diesem Gesetz oder anderen 

Rechtsvorschriften sowie die §§ 13 und 26 LDSG unberührt. Die Sätze 1 bis 3 

gelten entsprechend für personenbezogene Daten, denen keine Erhebung vo-

rausgegangen ist, mit der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung der 

Zweck der Speicherung zu berücksichtigen ist. 

 

(3) Für die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die aus Maß-

nahmen nach § 185 Absatz 3 erlangt wurden, gilt Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 

Buchstabe b mit der Maßgabe entsprechend, dass eine dringende Gefahr im 

Sinne des § 185 Absatz 3 vorliegen muss. Personenbezogene Daten, die 

durch Herstellung von Lichtbildern oder Bildaufzeichnungen über eine Person 

im Wege eines verdeckten Einsatzes technischer Mittel in oder aus Wohnun-

gen erlangt wurden, dürfen nicht zu Strafverfolgungszwecken weiterverarbei-

tet werden. 

 

(4) Bei der Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten ist durch orga-

nisatorische und technische Vorkehrungen sicherzustellen, dass die Absätze 

1 bis 3 beachtet werden. 

 

§ 188 b   Kennzeichnung 

 

(1) Bei der Speicherung in polizeilichen Informationssystemen sind personen-

bezogene Daten wie folgt zu kennzeichnen: 

1. Angabe des Mittels der Erhebung der Daten einschließlich der Angabe, ob 

die Daten offen oder verdeckt erhoben wurden, 

2. Angabe der Kategorie der von der Datenverarbeitung betroffenen Person, 

soweit bei dieser Person zur Identifizierung dienende Daten, wie insbesondere 
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Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, 

angelegt wurden (Grunddaten), 

3. Angabe der Rechtsgüter oder sonstiger Rechte, deren Schutz die Erhebung 

dient, oder der Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, deren Verfolgung oder 

Verhütung die Erhebung dient, 

4. Angabe der Stelle, die die Daten erhoben hat. 

Die Kennzeichnung nach Satz 1 Nummer 1 soll durch die Angabe der Rechts-

grundlage der jeweiligen Mittel der Datenerhebung ergänzt werden. Personen-

bezogene Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen ist, sind, soweit 

möglich, nach Satz 1 zu kennzeichnen; darüber hinaus sind die erste Daten 

verarbeitende Stelle sowie, soweit möglich, diejenige Person, von der die Da-

ten erlangt wurden, anzugeben. 

(2) Personenbezogene Daten, die nicht entsprechend den Anforderungen des 

Absatzes 1 gekennzeichnet sind, dürfen in polizeilichen Informationssystemen 

so lange nicht verarbeitet werden, bis eine Kennzeichnung entsprechend den 

Anforderungen des Absatzes 1 erfolgt ist. 

(3) Nach einer Übermittlung personenbezogener Daten aus polizeilichen Infor-

mationssystemen ist die Kennzeichnung nach Absatz 1 durch den Übermitt-

lungsempfänger aufrechtzuerhalten. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit eine Kennzeichnung tatsächlich 

nicht möglich ist.  

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten ebenfalls nicht, solange eine Kennzeichnung 

technisch nicht möglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 

würde.“ 

 

28. § 189 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: „§ 189   Besondere Vorausset-

zungen der Verarbeitung personenbezogener Daten“. 

 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Die Polizei kann in den vom für Inneres zuständigen Ministerium einge-

führten automatisierten Vorgangsbearbeitungssystemen personenbezogene 
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Daten, die im Rahmen jeweils zugewiesener Aufgaben erhoben wurden, je-

weils im Rahmen ihrer Aufgaben verarbeiten. Zusätzliche Aufgaben und 

Eingriffsbefugnisse werden dadurch nicht zugewiesen. Die Daten sind nach 

Abgabe des Vorganges an die zuständige Stelle, insbesondere an die zu-

ständige Staatsanwaltschaft oder an die zuständige Verwaltungsbehörde im 

Sinne des § 36 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bei Ord-

nungswidrigkeitenverfahren, in die Vorgangsverwaltung nach § 190 zu über-

führen. Die Polizei kann darüber hinaus bei personenbezogenen Daten, die 

sie im Rahmen von Strafermittlungsverfahren über Personen gewonnen hat, 

die einer Straftat verdächtig sind, weiterhin in abrufbarer Weise verarbeiten, 

wenn wegen der Art oder Ausführung oder Schwere der Tat, der Persönlich-

keit der oder des Verdächtigen die Gefahr der Wiederholung besteht und 

wenn dies zur Aufklärung oder Verhütung einer künftigen Straftat erforder-

lich ist.“ 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

z) Satz 1 werden die Angaben „gespeichert, verändert und genutzt“ durch 

die Angabe „verarbeitet“ ersetzt und die Angabe „§ 179 Abs. 2 Nr. 2 

Buchst. a und b“ durch die Angabe „§ 179 Absatz 2 Nummer 1 und 2“ 

ersetzt. 

 

aa) In Satz 3 werden die Worte „Beamtin oder ein von ihr oder ihm beauf-

tragter Beamter“ durch das Wort „Person“ ersetzt.  

 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 
„(5) In den Fällen, in denen bereits Daten zu einer Person vorhanden sind, 

können zu dieser Person auch personengebundene Hinweise, die zum 

Schutz dieser Person oder zum Schutz der Bediensteten der Polizei- und 

Ordnungsbehörden erforderlich sind, und weitere Hinweise, die geeignet 

sind, dem Schutz Dritter oder der Gewinnung von Ermittlungsansätzen zu 

dienen, weiterverarbeitet werden.“  
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29. § 190 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 2 wird nach der Angabe „§§ 188“ die Angabe „ ,188 a, 188 b“ ein-

gefügt. 

 

b) In Satz 3 werden die Worte „Ministerium für Inneres und Bundesangele-

genheiten“ durch die Worte „für Inneres zuständigen Ministerium“ ersetzt. 

 

30. § 191 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

„(1) Personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck übermittelt wer-

den, zu dem sie erlangt oder gespeichert worden sind, soweit in § 188 a 

oder durch andere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. Bewertun-

gen dürfen nur an Ordnungsbehörden oder die Polizei übermittelt werden, 

soweit durch besondere Vorschriften zur Datenverarbeitung nach diesem 

Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist.“ 

 

b) In Absatz 5 wird das Wort „nutzen“ durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt. 

 

31. § 192 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„§ 192   Datenübermittlung zwischen Polizei- und Ordnungsbehörden, Da-

tenübermittlung an ausländische Polizeidienststellen in Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union sowie über- und zwischenstaatlichen Stellen der Eu-

ropäischen Union und in Staaten des Schengen Verbundes“. 

 

b) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „können“ die Worte „unter Be-

achtung des § 188 a Absatz 2 bis 4 und § 188 b“ eingefügt. 

 

c) In Absatz 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma „,“ ersetzt und nach dem 

Wort „Bundes“ die Angabe „und der Mitgliedstaaten der Europäischen 
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Union sowie über- und zwischenstaatlichen Stellen der Europäischen 

Union“ eingefügt. 

 

d) In Absatz 3 werden die Worte „in Staaten, die dem Schengener Durchfüh-

rungsübereinkommen vom 19. Juni 1990 beigetreten sind und in denen die 

Vorschriften des Schengener Informationssystems uneingeschränkt An-

wendung finden,“ durch die Worte „in den am Schengen-Besitzstand teil-

habenden assoziierten Staaten“ ersetzt.  

 
e) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume und Integration“ durch die Worte „für Inneres zuständige Ministe-

rium“ ersetzt. 

 

32. § 193 wird wie folgt geändert: 

 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort „übrigen“ durch das Wort „Übrigen“ er-

setzt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

 

„Bei der Übermittlung personenbezogener Daten sind jeweils die 

Vorgaben der § 188 a Absatz 2 bis 4 und § 188 b zu beachten.“ 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung 

 

„(2) Personenbezogene Daten können zu den in § 20 Satz 1 und 2 LDSG 

genannten Zwecken unter Beachtung der §§ 54 bis 57 LDSG an ausländi-

sche öffentliche Stellen sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen 

nach Maßgabe der §§ 188 a, 188 b übermittelt werden, soweit dies erfor-

derlich ist 

1. zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr durch die 

 übermittelnde Stelle, 

2. zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden erheblichen Ge-

fahr durch den Empfänger. 
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Für die Übermittlung personenbezogener Daten zu Zwecken außerhalb 

des § 20 LDSG gilt Satz 1 unter Beachtung der Artikel 44 bis 49 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679.“ 

 

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „genutzt“ durch das Wort „verarbeitet“ er-

setzt. 

 

33. § 194 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 194   Automatisiertes Abrufverfahren 

 

Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung perso-

nenbezogener Daten zwischen Polizeidienststellen, zwischen Ordnungsbehör-

den sowie zwischen Ordnungsbehörden und der Polizei durch Abruf aus einer 

Datei ermöglicht, ist zulässig, soweit diese Form der Übermittlung unter Be-

rücksichtigung der schutzwürdigen Belange der betroffenen Person und der 

Erfüllung der Aufgaben angemessen ist. Abrufe sind in überprüfbarer Form 

automatisiert zu protokollieren. Für die Protokollierung gilt § 188 Absatz 7 ent-

sprechend.“ 

 

34. § 195 a wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Polizei kann von öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen die 

Übermittlung von personenbezogenen Daten bestimmter Personengrup-

pen aus Dateien zum Zwecke des automatisierten Abgleichs nach fahn-

dungsspezifischen Suchkriterien mit anderen Datenbeständen verlangen, 

soweit dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für den Bestand oder die 

Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Frei-

heit einer Person oder gleichwertige Schäden für die Umwelt erforderlich 

ist.“ 

b) In Absatz 2 Satz 2 und Absatz 7 werden jeweils die Worte „Ministerium für 

Inneres und Bundesangelegenheiten“ durch die Worte „für Inneres zustän-

dige Ministerium“ ersetzt.  
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c) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „genutzt“ durch das Wort „verarbeitet“ er-

setzt.  

 
d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird das Wort „Datennutzung“ durch das Wort „Datenverar-

beitung“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 3, 4, 5 und Abs. 6 Satz 1 und 3“ durch 

die Angabe „Absatz 7 und 8“ ersetzt. 

 

e) In Absatz 6 werden die Worte „Das Unabhängige Landeszentrum für Da-

tenschutz Schleswig-Holstein“ durch die Worte „Die oder der Landesbeauf-

tragte für Datenschutz“ ersetzt.  

 

35. § 196 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „§ 196   Berichtigung und Löschung 

personenbezogener Daten“ 

 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„(1) Soweit eine Berichtigung personenbezogener Daten erfolgt, ist in geeigne-

ter Weise zu dokumentieren, in welchem Zeitraum und aus welchem Grund 

die Daten unrichtig waren.“ 

 
c) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen. 

 
d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 4 und erhält folgende Fassung: 

 
„(4) Für die Abgabe der Datenträger an ein Archiv anstelle der Löschung und 

Vernichtung gelten die Bestimmungen des Landesarchivgesetzes vom 

11. August 1992 (GVOBl Schl.-H. S. 444, ber. S. 498), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162). Im Übrigen gelten für die 

Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke die §§ 13 und 26 LDSG. Die 

Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die aus in § 188 a Ab-

satz 3 genannten Maßnahmen erlangt wurden, ist ausgeschlossen.“ 
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36. § 197 wird aufgehoben.  

 

37. § 198 wird aufgehoben.  

 

38. § 201 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 201   Platzverweis, Aufenthaltsverbot, Aufenthaltsgebot und Meldeauf-

lage“ 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „verbieten“ der Klammerzusatz „(Platz-

verweis)“ eingefügt.  

 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Die Platzverweisung“ durch die Worte „Der 

Platzverweis“ ersetzt.  

 

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

„(2) Die Polizei kann einer Person untersagen, bestimmte Orte oder Ge-

biete zu betreten oder sich dort aufzuhalten, wenn Tatsachen die An-

nahme rechtfertigen, dass die Person dort in naher Zukunft Straftaten, die 

Schaden für Leib, Leben oder Freiheit oder gleichgewichtigen Schaden für 

sonstige Sach- oder Vermögenswerte oder für die Umwelt erwarten lassen, 

begehen wird, und die Schadensverhütung auf andere Weise nicht möglich 

erscheint (Aufenthaltsverbot). Ort oder Gebiet im Sinne des Satzes 1 kann 

auch ein gesamtes Gemeindegebiet umfassen.“ 

 

d) Folgende neue Absätze 3 bis 8 werden angefügt: 

 

„(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 kann die Polizei gegen-

über einer Person auch anordnen, sich an ihrem Wohn- oder Aufenthalts-

ort oder in einem bestimmten Gebiet aufzuhalten (Aufenthaltsgebot).  
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(4) Die Polizei kann gegenüber einer Person ein Aufenthaltsverbot oder 

Aufenthaltsgebot auch anordnen, wenn 

 

1. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person in-

nerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach 

konkretisierte Weise eine Straftat nach §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b des 

Strafgesetzbuchs begehen wird, oder  

 

2. deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür be-

gründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat 

nach §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b des Strafgesetzbuchs begehen wird. 

 

(5) Das Aufenthaltsverbot und das Aufenthaltsgebot sind zeitlich und ört-

lich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen Umfang zu beschrän-

ken. Die Anordnung darf räumlich nicht den Zugang zur Wohnung der 

pflichtigen Person beschränken. Die Anordnung eines Hausarrests ist un-

zulässig. Die Anordnung der Maßnahme bedarf der Schriftform. Die Maß-

nahme ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung der 

Maßnahme um jeweils nicht mehr als denselben Zeitraum ist zulässig, so-

weit die Voraussetzungen für die Anordnung der Maßnahme weiterhin vor-

liegen. Die Vorschriften des Versammlungsrechts bleiben unberührt. 

 

(6) Die Polizei kann gegenüber einer Person anordnen, an bestimmten Ta-

gen zu bestimmten Zeiten bei einer von der Polizei bestimmten Stelle per-

sönlich zu erscheinen (Meldeauflage), wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass diese Person eine Straftat begehen oder zu ihrer Bege-

hung beitragen wird und die Meldeauflage zur Verhütung der Straftat erfor-

derlich ist. Die Anordnung der Maßnahme bedarf der Schriftform. Die Mel-

deauflage ist auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen Umfang, 

höchstens einen Monat, zu befristen. Eine Verlängerung der Maßnahme 

um jeweils nicht mehr als denselben Zeitraum ist zulässig, soweit die Vor-

aussetzungen für die Anordnung der Maßnahme weiterhin vorliegen. 
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(7) Eine Meldeauflage im Sinne des Absatzes 6 kann auch durch die Pass- 

und Personalausweisbehörde angeordnet werden, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass diese Person 

 

1. eine Handlung nach § 7 Absatz 1 des Passgesetzes vom 19. April 1986 

(BGBl. I S. 537), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

7. Juli 2017 (BGBl. I S. 2310), begehen oder zu ihrer Begehung beitragen 

wird und die Meldeauflage das mildere Mittel gegenüber der Passversa-

gung ist oder 

 

2. einen Verstoß gegen die räumliche Beschränkung nach § 6 Absatz 7 

des Personalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), 

beabsichtigt. 

 

Im Übrigen gilt Absatz 6 entsprechend. 

 

(8) Eine Maßnahme nach Absatz 2 bis Absatz 7, deren Dauer insgesamt 

14 Tage überschreitet, bedarf der richterlichen Bestätigung. Erfolgt die Be-

stätigung durch das Gericht nicht binnen dieser Zeit, tritt die Anordnung 

außer Kraft. Jede Verlängerung der Maßnahme bedarf der richterlichen 

Entscheidung. Für das Verfahren gilt § 186 Absatz 6 entsprechend.“ 

 

39. Nach § 201 a wird folgender § 201 b eingefügt: 

 

„§ 201 b   Elektronische Aufenthaltsüberwachung 

 

(1) Gegenüber einer Person kann angeordnet werden, ein technisches Mit-

tel, mit dem der Aufenthaltsort dieser Person elektronisch überwacht wer-

den kann, ständig in betriebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu füh-

ren und dessen Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen, wenn 

1. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person in-

nerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach 
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konkretisierte Weise eine Straftat nach §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b des 

Strafgesetzbuchs begehen wird, oder  

2. deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür be-

gründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat 

nach §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b des Strafgesetzbuchs begehen wird. 

 

(2) Die Polizei darf mit Hilfe der von der verantwortlichen Person mitgeführ-

ten technischen Mittel automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie 

über etwaige Beeinträchtigungen der Datenerhebung verarbeiten. Darüber 

hinaus kann angeordnet werden, dass die erhobenen Daten zu einem Be-

wegungsbild verbunden werden dürfen, soweit dies zur Erfüllung des 

Überwachungszwecks erforderlich ist. 

 

(3) Nach dem Stand der Technik ist sicherzustellen, dass innerhalb der 

Wohnung der betroffenen Person keine über den Umstand ihrer Anwesen-

heit hinausgehenden Aufenthaltsdaten erhoben werden. Werden innerhalb 

der Wohnung der betroffenen Person über den Umstand ihrer Anwesenheit 

hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, dürfen diese nicht weiterverar-

beitet werden und sind unverzüglich nach Kenntnisnahme zu löschen. Die 

Tatsache ihrer Kenntnisnahme und die Löschung sind zu dokumentieren.  

 

(4) § 186 a Absatz 7 gilt entsprechend. Die Maßnahmen nach Absatz 1 

und Absatz 2 sind zu dokumentieren. 

 

(5) Die Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person nur verar-

beitet werden, soweit dies erforderlich ist für die folgenden Zwecke: 

1. zur Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten gemäß §§ 89 a, 89 b, 

129 a oder 129 b des Strafgesetzbuchs, 

2. zur Feststellung von Verstößen gegen Aufenthaltsverbote oder Aufent-

haltsgebote gemäß § 201, 

3. zur Verfolgung einer Straftat nach Absatz 10, 

4. zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 

Person oder für den Bestand oder die Sicherheit des Staates, 

5. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des technischen Mittels. 
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(6) Die nach Absatz 1 und Absatz 2 erhobenen Daten sind spätestens zwei 

Monate nach Beendigung der Maßnahme zu löschen, soweit sie nicht für 

die in Absatz 5 genannten Zwecke weiterverarbeitet werden. Bei jedem 

Abruf sind der Zeitpunkt, die abgerufenen Daten, die abrufende Person 

und der Grund des Abrufs zu protokollieren. Diese Protokolldaten sind 

nach zwölf Monaten zu löschen. Die Löschung von Daten nach diesem Ab-

satz ist zu dokumentieren. 

 

(7) Die Maßnahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 dürfen nur richterlich an-

geordnet werden. Für das Verfahren gilt § 186 Absatz 6 entsprechend. 

 

(8) Die Anordnung ergeht schriftlich. Für ihren Inhalt gilt § 186 Absatz 3 

Satz 2 entsprechend. Weiterhin ist anzugeben, ob gegenüber der Person, 

gegen die sich die Maßnahme richtet, eine Maßnahme nach § 201 erlas-

sen wurde. Die Anordnung ist sofort vollziehbar und auf höchstens drei 

Monate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als densel-

ben Zeitraum ist zulässig, soweit die Anordnungsvoraussetzungen weiter-

hin vorliegen. Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, 

sind die aufgrund der Anordnung ergriffenen Maßnahmen unverzüglich zu 

beenden.  

 

(9) Mit einer Freiheitstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe 

wird bestraft, wer einer Anordnung nach Absatz 1 zuwiderhandelt und 

dadurch die ununterbrochene Feststellung seines Aufenthaltsortes verhin-

dert. Die Tat wird nur auf Antrag der die Maßnahme beantragenden Be-

hörde verfolgt.“ 

 

40. § 202 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 202   Durchsuchung von Personen 

(1) Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte dürfen eine Person durchsu-

chen, wenn sie die Person nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor-

schriften anhalten oder festhalten dürfen und die Durchsuchung insbesondere 

nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen oder Explosivmitteln nach 
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den Umständen zum Schutz dieser Person, eines Dritten oder zur Eigensiche-

rung des Amtsträgers erforderlich erscheint.  

 

(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte dürfen eine Person 

darüber hinaus durchsuchen,  

1. wenn Tatsachen dafür sprechen, dass die Person Sachen bei sich führt, die 

sichergestellt werden können, 

2. wenn eine Identitätsfeststellung aufgrund des § 181 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 1 bis 4 zulässig ist oder 

3. wenn die Person nach § 187 oder nach Artikel 99 des Schengener Durch-

führungsübereinkommens vom 19. Juni 1990 zur gezielten Kontrolle ausge-

schrieben ist. 

 

(3) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte dürfen die Person 

zum Zweck der Durchsuchung zur Dienststelle verbringen, wenn diese Maß-

nahme anders nicht durchgeführt werden kann.“ 

 

41. § 204 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Nummer 5 wird nach dem Wort „durchzusetzen“ der Punkt 

durch das Wort „oder“ ersetzt. 

 

b) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

 

„6. unerlässlich für die Abwehr einer Gefahr im Sinne des § 201 b ist, auf-

grund der Weigerung einer Person, einer gerichtlichen Anordnung zur 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung nach § 201 b Folge zu leisten.“ 

 

42. § 208 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 208   Betreten und Durchsuchung von Räumen 

 

(1) Das Betreten von Wohn- und Geschäftsräumen oder eines befriedeten Be-

sitztums ist gegen den Willen der Inhaberin oder des Inhabers nur zulässig, 
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wenn dies zur Verhütung einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit erforderlich ist. Während der Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeit dür-

fen Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grund-

stücke, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, zum Zwecke der Gefahrenab-

wehr betreten werden. 

(2) Die Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen oder eines befriede-

ten Besitztums ist nur zulässig, wenn 

1. Tatsachen dafür sprechen, dass sich darin oder darauf eine Person be-

findet, die nach § 200 vorgeführt oder nach einer Rechtsvorschrift in Ge-

wahrsam genommen werden darf, 

2. Tatsachen dafür sprechen, dass sich darin oder darauf Sachen befinden, 

die nach § 210 Absatz 1 Nummer 1 sichergestellt werden dürfen oder 

3. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen  Gefahr erforderlich ist. 

(3) Während der Nachtzeit (§ 324) ist ein Betreten von Wohn- und Geschäfts-

räumen oder eines befriedeten Besitztums einschließlich Arbeits-, Betriebs- 

und Geschäftsräumen sowie anderen Räumen und Grundstücken, die der Öf-

fentlichkeit zugänglich sind, unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzun-

gen zulässig,  

wenn 

1. diese zur Nachtzeit jedermann zugänglich sind, 

2. diese der Prostitution oder dem unerlaubten Glücksspiel dienen, 

3. Tatsachen dafür sprechen, dass sich dort eine oder mehrere Personen 

aufhalten, die 

a) dort Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, 

b) gegen aufenthaltsrechtliche Vorschriften verstoßen, 

c) wegen einer Straftat gesucht werden. 

Im Übrigen dürfen Wohn- und Geschäftsräume oder ein befriedetes Besitztum 

während der Nachtzeit (§ 324) nur zur Verhütung einer dringenden Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit betreten oder durchsucht werden.  

(4) Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen dürfen, außer bei Ge-

fahr im Verzug, nur aufgrund richterlicher Anordnung erfolgen. Das gleiche gilt 

für ein Betreten zur Nachtzeit in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 3. 

Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die zu durchsuchenden 

Räume liegen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
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das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit entsprechend. Von einer Anhörung der betroffenen Person 

durch das Gericht ist abzusehen, wenn die vorherige Anhörung den Zweck 

der Durchsuchung gefährden würde. Die Entscheidung ergeht auf Antrag. Sie 

wird mit ihrer Bekanntgabe an die antragstellende Behörde wirksam. Die Be-

schwerde steht der antragstellenden Behörde sowie der betroffenen Person 

zu. § 59 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bleibt unberührt. 

(5) Maßnahmen nach Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 dürfen nur Polizeivoll-

zugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte vornehmen.“ 

 

43. § 210 wird wie folgt geändert: 

 

Absatz 1 Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

 

„2. zur Verhinderung einer missbräuchlichen Verwendung durch eine Person, 

die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften angehalten, in Ge-

wahrsam genommen oder sonst festgehalten wird, oder“ 

 

44. § 225 erhält folgende Fassung: 

„§ 225   Schadensersatzansprüche aus der Verarbeitung von Daten 

 

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen der Verletzung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen aufgrund anderer Vorschriften bleibt 

unberührt.“ 

 

45. § 251 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 3 werden das Semikolon und die Worte „Sprengmittel dürfen 

nicht gegen Personen angewandt werden“ gestrichen.  

 

b) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Schlagstöcke“ und dem Komma das 

Wort „Distanz-Elektroimpulsgeräte und als Schusswaffen“ eingefügt. 
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46. § 252 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort „Aufgabe“ die Worte „oder 

durch Verordnung nach Absatz 3“ eingefügt.  

 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

„(3) Das für Inneres zuständige Ministerium kann durch Verordnung Perso-

nen ermächtigen, unmittelbaren Zwang auszuüben.“ 

 
47. Die Kapitelüberschrift vor § 255 erhält folgende Fassung: 

 

„II. Besondere Vorschriften für den unmittelbaren Zwang“ 

 

48. § 255 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 255   Fesselung von Personen 

 

Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften fest-

gehalten, vorgeführt oder sonst zur Durchführung einer Maßnahme an einen 

anderen Ort gebracht wird, darf gefesselt werden, wenn Tatsachen dafür spre-

chen, dass sie 

1. Polizeivollzugsbeamtinnen oder - beamte oder Dritte angreifen, Widerstand 

leisten oder Sachen von nicht geringem Wert beschädigen wird, 

2. fliehen wird oder befreit werden soll oder 

3. sich töten oder verletzen wird.“ 

 

49. § 256 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 256   Zum Gebrauch besonderer Zwangsmittel Berechtigte 

 

(1) Die Befugnis zum Gebrauch von Schusswaffen steht ausschließlich zu 

1. den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, 
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2. den Beamtinnen und Beamten und anderen Bediensteten der Gerichte 

und Behörden der Justizverwaltung, die mit Sicherungs- und Vollzugsaufga-

ben betraut sind, jedoch nicht den Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-

ziehern, 

3. den im Forst- und Jagdschutz verwendeten Bediensteten, die entweder 

einen Diensteid geleistet haben oder aufgrund der gesetzlichen Vorschriften 

als Forst- und Jagdschutzberechtigte eidlich verpflichtet oder amtlich bestä-

tigt worden sind. 

(2) Die Befugnis zum Gebrauch von Distanz-Elektroimpulsgeräten oder 

Sprengmitteln steht ausschließlich den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-

vollzugsbeamten zu.“ 

 

50. Nach § 256 wird folgender neuer § 256 a eingefügt: 

 

„§ 256 a   Vorschriften für den Sprengmittelgebrauch 

 

(1) Sprengmittel dürfen nur gegen Sachen gebraucht werden. Sprechen Tat-

sachen dafür, dass bei dem Gebrauch von Sprengmitteln Personen geschä-

digt werden können, dürfen Sprengmittel nur gebraucht werden  

1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren oder 

2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung eines Ver-

brechens oder eines Vergehens unter Anwendung oder Mitführung von 

Schusswaffen oder Explosivmitteln zu verhindern,  

wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs erfolglos angewendet 

worden sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen.  

(2) Vor dem Sprengmittelgebrauch nach Absatz 1 ist zu warnen. § 259 Ab-

satz 3 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

 

51. In § 257 Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

 

„Dies gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Ab-

wehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.“ 
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52. In § 258 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

 

„Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wir-

ken wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegen-

wärtigen Gefahr für Leib oder Leben ist. Die Befugnis nach Satz 2 geht nicht 

über die strafrechtlichen Rechtfertigungsgründe des Strafgesetzbuchs hinaus. 

§ 253 Absatz 1 Satz 1 findet im Falle des Satzes 2 keine Anwendung.“  

 

53. § 259 erhält folgende Fassung: 

 

„§ 259   Warnung 

 

(1) Bevor unmittelbarer Zwang gegen Personen angewendet wird, ist zu war-

nen. Als Warnung vor dem Schusswaffengebrauch gilt auch die Abgabe eines 

Warnschusses. 

(2) Bevor unmittelbarer Zwang gegenüber einer Menschenmenge oder Perso-

nen in einer Menschenmenge angewendet wird, ist möglichst so rechtzeitig zu 

warnen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Soll von der Schuss-

waffe gegen Personen in einer Menschenmenge Gebrauch gemacht werden, 

ist die Warnung vor dem Gebrauch zu wiederholen.  

(3) Von der Warnung kann abgesehen werden, wenn die Umstände eine sol-

che nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangs-

mittels zur Abwehr einer im einzelnen Falle bevorstehenden Gefahr erforder-

lich ist. Schusswaffen gegen Personen dürfen nur dann ohne Warnung ge-

braucht werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 

oder Leben erforderlich ist. Bei Gebrauch von technischen Sperren und Ein-

satz von Dienstpferden kann von der Warnung abgesehen werden.“ 
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Artikel 2 

Einschränkung von Grundrechten 

Für Maßnahmen, die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes getroffen werden 

können, werden das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Ab-

satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), das Recht der Freiheit der Person (Artikel 2 Ab-

satz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grund-

gesetzes), das Recht der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes), das Recht 

der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und das Eigentum 

(Artikel 14 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

 

 

Artikel 3 

Übergangsvorschriften 

(1) § 197 gilt in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung fort für 

Dateisysteme, deren Errichtungen bis zum 25. Mai 2018 über eine sogenannte Er-

richtungsanordnung angeordnet wurden. 

 
(2) Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen und praktische Anwendung der 

Vorschriften zum Gebrauch von Distanz-Elektroimpulsgeräten bis zum [einsetzen: 

Angaben des Tages und Monats des Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie der 

Jahreszahl des dritten auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] und berichtet dem 

Landtag über das Ergebnis der Evaluierung. § 251 Absatz 4 Variante 2 sowie § 256 

Absatz 2 Variante 1 treten am [einsetzen: Angaben des Tages und Monats des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie der Jahreszahl des dritten auf das Inkraft-

treten folgenden Jahres] außer Kraft. 

 

 

Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

(2) § 188 b Absatz 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft. 
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Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

Kiel,  

 

 

 

D a n i e l  G ü n t h e r  H a n s - J o a c h i m  G r o t e  

Ministerpräsident Minister für  

Inneres, ländliche Räume und Integra-

tion 
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Begründung 

 

A. Allgemeines 

 

Durch das vorliegende Gesetz werden die polizei- und ordnungsrechtlichen Regelun-

gen des LVwG den aktuellen Anforderungen an ein modernes Sicherheits- und Ord-

nungsrecht angepasst: 

 

Durch die Schaffung der für eine effektive Gefahrenabwehr notwendigen Eingriffsbe-

fugnisse werden Rechts- und Handlungssicherheit für die handelnden Beamtinnen 

und Beamten sichergestellt. Dazu werden die Schusswaffengebrauchsbestimmun-

gen um den finalen Rettungsschuss in § 258 und die Warnung in § 259 angepasst. 

Zusätzlich aufgenommen in den Zwangsmittelkatalog wird der Einsatz von Distanz-

Elektroimpulsgeräten (§§ 251, 256). Ferner wird der Sprengmitteleinsatz in einer 

selbstständigen Befugnisregelung gefasst (§ 256 a). 

 

Die verdeckten Datenerhebungsbefugnisse in § 185 werden zur Gewährleistung ei-

ner effektiven Gefahrenabwehr insbesondere auf den Gebieten der organisierten Kri-

minalität und des internationalen Terrorismus um die Befugnisse zum Einsatz Ver-

deckter Ermittlerinnen und Ermittler und den Einsatz von GPS-Ortungsgeräten er-

gänzt. Zur vorbeugenden Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität werden die 

Befugnisse zur Durchführung von Anhalte- und Sichtkontrollen um die Identitätsfest-

stellung ergänzt (§ 181). 

 

Um insbesondere terroristischen Gefahren effektiver begegnen zu können, werden 

Befugnisse zum Erlass von Aufenthaltsgeboten und Meldeauflagen in § 201 ergänzt. 

Zur Überwachung der Einhaltung dieser Maßnahmen wird zur Abwehr terroristischer 

Gefahren das Instrument der elektronischen Aufenthaltsüberwachung in das Gefah-

renabwehrrecht aufgenommen (§ 201 b). 

 

Durch das vorliegende Gesetz werden die verfassungsgerichtlichen Anforderungen 

an die Ausgestaltung verdeckter Datenerhebungsmaßnahmen in den §§ 185 ff. um-

gesetzt. Entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 
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220, werden die Betroffenenrechte durch Richtervorbehalte, Benachrichtigungspflich-

ten und aufsichtliche Kontrollmechanismen gestärkt (§§ 186 ff.), und das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung durch enge datenschutzrechtliche Vorgaben für 

die Datenweiterverarbeitung im Wege der hypothetischen Datenneuerhebung und 

Kennzeichnung der erhobenen Daten gewahrt (§§ 188 ff.). 

 

Durch dieses Gesetz werden die Eigensicherungsmöglichkeiten zum Schutz der Ein-

satzkräfte vor Übergriffen gestärkt. Dazu wird eine explizite Rechtsgrundlage zum 

Einsatz von körpernah getragenen Aufnahmegeräten, den Bodycams, eingefügt 

(§ 184 a). Außerdem werden die Zwangsmittelvorschriften zur Fesselung (§ 255) und 

zum Durchsuchen von Personen (§ 202) sowie zur Sicherstellung von Sachen 

(§ 210) ergänzt. Zusätzlich wird eine Befugnis zur Durchführung der sogenannten 

präventiven Blutprobe eingefügt (§ 183 b), um im Falle der Verletzung von Einsatz-

kräften und der Gefahr einer Übertragung hochinfektiöser Krankheiten schnellstmög-

lich Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. 

 

Mit der Implementierung des EU-Ratsbeschlusses Prüm in §§ 170, 171 wird die Zu-

sammenarbeit mit ausländischen Polizeivollzugskräften erleichtert und deren Einsatz 

auch im Inland ermöglicht. 

 

Zur Stärkung des Datenschutzes werden ausdrückliche Regelungen für Notrufauf-

zeichnungen (§ 179) und Zuverlässigkeitsüberprüfungen (§ 181 a) in das LVwG auf-

genommen. 

 

Zuletzt werden durch dieses Gesetz die EU-Datenschutzvorgaben der JI-Richtlinie 

auch im LVwG umgesetzt und die erforderlichen Anpassungen an die Regelungen der 

DSGVO vorgenommen (insbesondere §§ 177 ff. und §§ 191 ff.). Bei der Umsetzung 

wurde beachtet, dass Regelungen des LVwG sowohl in den Anwendungsbereich von 

DSGVO als auch von JI-Richtlinie fallen können, so dass der Rechtsanwender neben 

den Regelungen des LVwG zusätzlich entweder die Bestimmungen der DSGVO oder 

der im LDSG umgesetzten JI-Richtlinie zu beachten hat. Um die Rechtsanwendung 

dieser unterschiedlichen Datenschutzregime möglichst unkompliziert zu gestalten eine 

einheitliche Rechtsanwendung zu garantieren, wiederholt das vorliegende Gesetz in 

punktuellen Bereichen ausnahmsweise Bestimmungen der DSGVO.  
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B. Im Einzelnen 

 

Zu § 170 

 

Die Ergänzung des § 170 dient dazu, dass insbesondere Polizeivollzugsbeamtinnen 

und Polizeivollzugsbeamte ausländischer Polizeibehörden und Dienststellen sowie 

Beamtinnen und Beamte im Zollvollzugsdienst unter bestimmten Voraussetzungen in 

Schleswig-Holstein wie Schleswig-Holsteinische Polizeibeamtinnen und Polizeibe-

amte Amtshandlungen vornehmen dürfen. Durch die Änderung wird § 170 an die Er-

fordernisse einer staats-, länder- und behördenübergreifenden Zusammenarbeit im 

Bereich der Gefahrenabwehr angepasst.  

 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ermöglicht, dass Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-

vollzugsbeamte, die nicht in einem Dienstverhältnis zum Land Schleswig-Holstein 

stehen, nun über Gefangenentransporte hinaus auch zur Durchführung einer Ge-

wahrsamnahme Personen und die von ihnen mitgeführten Sachen zur polizeilichen 

Hilfeleistung transportieren dürfen.  

 

Absatz 2 regelt, dass die Schleswig-Holsteinischen Behörden der Landespolizei im 

Rahmen ihrer Aufgabenzuweisung bei Amtshandlungen von Polizeikräften anderer 

Bundesländer oder des Bundes weisungsbefugt sind. 

 

Durch die Ergänzung des Absatz 4 Satz 1 werden die Zollbeamtinnen und Zollbeam-

ten im Vollzugsdienst in die Schleswig-Holsteinische Sicherheitsarchitektur integriert. 

Neben den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Bundes können nun auch die 

Zollbeamtinnen und Zollbeamten im Vollzugsdienst polizeiliche Aufgaben im Rahmen 

der Eilzuständigkeit wahrnehmen.  

 

Absatz 4 Satz 2 stellt Bedienstete ausländischer Polizeibehörden und Dienststellen 

den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten des Bundes unter be-

stimmten Voraussetzungen gleich. Die Regelung dient der Umsetzung des Beschlus-

ses 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der 

grenzüberschreitenden Kriminalität (ABl. L 210 vom 6. August 2008, S. 1) - sog. 
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Ratsbeschluss Prüm. Hierdurch werden die Voraussetzungen für die Durchführung 

gemeinsamer internationaler Einsatzformen im Sinne des Artikels 17 des Ratsbe-

schlusses Prüm geschaffen. Mit dem Ratsbeschluss wurden die wesentlichen Best-

immungen des am 27. Mai 2005 in Prüm, Eifel unterzeichneten Vertrages zwischen 

dem Königreich Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Spanien, 

der Französischen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der 

Niederlande und der Republik Österreich zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüber-

schreitenden Kriminalität und der illegalen Migration inhaltsgleich in den Rechtsrah-

men der Europäischen Union überführt.  

 

Zu § 171 

 

Die Ergänzung der Regelung des § 171 entspricht spiegelbildlich der neugefassten 

Regelung in § 170 Absatz 4 Satz 2 im Hinblick auf das Tätigwerden Schleswig-Hol-

steinischer Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamter im Ausland. 

 

Zu § 177 

 

Die Überschrift wird an die Bezeichnung des § 23 LDSG angepasst.  

 

Die Formulierung in Absatz 1 wird auf die Bezeichnung aus dem Landesdatenschutz-

gesetz reduziert und steht nun im Einklang mit der JI-Richtlinie. Der Begriff „perso-

nenbezogene Daten“ beinhaltet „Informationen“ - vgl. § 21 Nummer 1 LDSG und Arti-

kel 3 der JI-Richtlinie. § 177 betrifft als Datenverarbeitungsgeneralklausel sowohl den 

Regelungs- und Anwendungsbereich der DSGVO als auch der durch das LDSG um-

gesetzten JI-Richtlinie: Soweit Absatz 1 auch die Einwilligung als Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten nennt, bildet § 177 die erforderliche 

Rechtsgrundlage im Sinne des § 27 LDSG, der seinerseits die Einwilligung als 

Rechtsgrundlage im Spezialgesetz voraussetzt.  

 

Im Anwendungsbereich der DSGVO ist die Einwilligung in Art. 6 Absatz1 Buch-

stabe a DSGVO bereits selbst als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten benannt. Da die DSGVO unmittelbar wirksam ist, bedürfte es einer 
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ausdrücklichen Regelung im Rahmen des § 177 eigentlich nicht. Eine Beschränkung 

der hergebrachten Einwilligungsmöglichkeit in § 177 auf den Anwendungsbereich 

des § 20 LDSG würde allerdings den missverständlichen Eindruck erwecken, dass 

eine Einwilligung außerhalb von §§ 20 ff. LDSG nicht mehr als Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten in Betracht käme. Daher erfolgt hier eine 

punktuelle Wiederholung von Artikel 6 DSGVO aus Klarstellungsgründen zur Wah-

rung des inneren Zusammenhangs des Reglungsbereichs des § 177 und zur besse-

ren Verständlichkeit für den Normadressaten.  

 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass nach den Datenverarbeitungsvorschriften der §§ 177 ff 

auch besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO 

und Art. 10 JI-Richtlinie verarbeitet werden dürfen. Damit ergänzt Absatz 2 die beste-

henden Rechtsvorschriften der §§ 177 ff und schafft für diese besonders geschützten 

Daten eine ausdrückliche Rechtsgrundlage. Durch den deklaratorischen Verweis auf 

die die europarechtlichen Vorgaben umsetzenden §§ 12 und 24 LDSG wird sicherge-

stellt, dass die Verfahrensvorgaben zur Verarbeitung dieser besonders geschützten 

Daten im Rahmen der jeweiligen Datenverarbeitungsvorschrift der beachtet werden. 

Satz 2 stellt klar, dass die geltenden Ausnahmevorschriften zu archivarischen, wissen-

schaftlichen und statistischen Zwecken fortgelten. 

 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 2. 

 

Der neue Absatz 4 stellt das bestehende Rangverhältnis zwischen den datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen des LVwG, des LDSG und der DSGVO deklaratorisch 

klar. Soweit durch das LVwG als lex specialis nichts Besonderes geregelt ist, findet 

das LDSG in der Fassung nach Umsetzung der JI-Richtlinie nach seinem Anwen-

dungsbereich Anwendung und ergänzt die Regelungen des LVwG. Außerhalb des-

sen ist der Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet. Diese gilt unmittelbar und wird, 

soweit zulässig, durch die Bestimmungen des LVwG als lex specialis konkretisiert. 

 

Zu § 178  

 

Die Änderung in Absatz 2 dient der Anpassung an die Begrifflichkeit in § 32 LDSG. 
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Zu § 179 

 

Die Änderung des Absatzes 2 ist redaktioneller Natur. Eine inhaltliche Änderung ist 

damit nicht verbunden. 

 

Soweit Absatz 4 die Erhebung personenbezogener Daten aufgrund freiwilliger Anga-

ben ermöglicht, stellt dies wieder eine Einwilligung im Sinne des § 177 Absatz 1 dar. 

Insoweit betrifft Absatz 4 ebenfalls den Regelungs- und Anwendungsbereich von 

DSGVO und LDSG. Es gilt das zu § 177 Absatz 1 Ausgeführte entsprechend: Im An-

wendungsbereich der §§ 20 ff. LDSG stellt Absatz 4 die erforderliche Rechtsgrund-

lage im Sinne des § 27 LDSG dar. Im Anwendungsbereich der DSGVO ist die Einwil-

ligung in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO bereits selbst als Rechtsgrundlage 

für die Erhebung personenbezogener Daten benannt. Einer ausdrücklichen Rege-

lung im Rahmen des Absatzes 4 bedürfte es daher nicht. Die insoweit zulässige Wie-

derholung der DSGVO-Regelung erfolgt aus Klarstellungsgründen zur Wahrung des 

inneren Zusammenhangs des Reglungsbereichs des Absatzes 4 und zur besseren 

Verständlichkeit für den Normadressaten.  

 

Durch den an § 179 neu angefügten Absatz 5 wird klargestellt, dass die Polizei ein-

gehende Anrufe, die über Notrufleitungen eingehen, sowie solche, die zur polizeili-

chen Aufgabenerfüllung erforderlich sind, aufzeichnen darf.  

 

Die Aufzeichnung von Anrufen, die gemäß Absatz 5 Satz 1 über Notrufeinrichtungen 

eingehen, ist zur effektiven Gefahrenabwehr erforderlich. Die Aufzeichnung dient 

dazu, die eingehenden Anrufe und Informationen auch nach Beendigung des Telefo-

nats noch auswerten zu können. Anrufer, die eine Notrufeinrichtung nutzen, befinden 

sich oft in einer Ausnahmesituation. Ihre Angaben können unter Umständen akus-

tisch schwer verständlich oder inhaltlich missverständlich sein. In diesen Fällen hilft 

das erneute Anhören der aufgezeichneten Nachricht, um den Sachverhalt vollständig 

zu erfassen und die notwendigen Hilfsmaßnahmen einleiten zu können. 

 

Darüber hinaus dürfen gemäß Absatz 5 Satz 2 auch solche Anrufe aufgezeichnet 

werden, die zur polizeilichen Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Diese Ergänzung 



Drucksache 19/2118 Schleswig-Holsteinischer Landtag – 19. Wahlperiode 

 

68 

trägt der praktischen Erfahrung Rechnung, dass Notrufe nicht nur über die dafür vor-

gesehenen Einrichtungen, sondern auch über Fernsprechanschlüsse bei den Polizei-

dienststellen oder bei polizeilichen Sonderrufnummern eingehen. Darüber hinaus 

kann im Einzelfall auch bei Anrufen, die keine Notrufe im Sinne des Absatz 5 Satz 1 

darstellen, eine Aufzeichnung zur polizeilichen Aufgabenerfüllung erforderlich sein. 

Mit einer Aufzeichnung wird dabei erst begonnen, wenn der Anruf erkennbar zur poli-

zeilichen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Inhalte des Gesprächs müssen ver-

gleichbar zu denen aus Notrufen sein. Bei eingehenden Gesprächen über die Amts-

nummer soll dem Anrufer vor Aktivierung der Aufzeichnung, soweit dies möglich ist, 

mitgeteilt werden, dass eine Aufzeichnung gestartet ist. 

 

Werden die nach Absatz 5 Satz 1 und Satz 2 gefertigten Aufzeichnungen nicht mehr 

zur polizeilichen Aufgabenerfüllung benötigt, sind diese gemäß Absatz 5 Satz 3 in-

nerhalb einer Frist von höchstens zwei Monaten zu löschen. Diese Fristlänge ge-

währleistet sowohl den von der Maßnahme betroffenen Personen den erforderlichen 

Datenschutz als auch die Sicherung der praktischen Arbeitsabläufe der Polizei. 

 

Zu § 180 a 

 

Die redaktionelle Änderung auf die Begrifflichkeit „Verarbeitung“ in Absatz 2 und 4 

dient der Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 Nummer 2 der JI-

Richtlinie und des entsprechend umgesetzten § 21 Nummer 2 LDSG. 

 

Zu § 180 b 

 

Die redaktionelle Änderung auf die Begrifflichkeit „Verarbeitung“ dient der Anpassung 

an die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 Nummer 2 der JI-Richtlinie und des ent-

sprechend umgesetzten § 21 Nummer 2 LDSG. Im Übrigen handelt es sich um re-

daktionelle Folgeänderungen durch die Anpassung der Verfahrensregelungen in 

§§ 186 ff. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.  
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Zu § 181 

 

Die als Absatz 1 Nummer 5 neu eingefügte Regelung ergänzt die Befugnisse zur 

Identitätsfeststellung im Rahmen der Personenkontrolle zur Bekämpfung der grenz-

überschreitenden Kriminalität und von Straftaten von erheblicher Bedeutung. Damit 

wird der Polizei ein Instrument an die Hand gegeben, um der hohen Flexibilität und 

Mobilität krimineller internationaler Strukturen und des internationalen Terrorismus zu 

begegnen und entsprechende Ermittlungsansätze zu verfolgen.  

 

Durch den neu geschaffenen Absatz 1 Nummer 5 kann die Polizei nun auch im Rah-

men mobiler Fahndungsmaßnahmen und auch außerhalb von Kontrollstellen sowie 

gefährlichen und gefährdeten Orten polizeiliche Lageerkenntnisse zur grenzüber-

schreitenden Kriminalität über sich wandelnde Tatschwerpunkte, Tatwege und Tä-

terstrukturen erheben.  

 

Durch die im Gesetz straftatenbezogen festgelegten Örtlichkeiten und die qualifi-

zierte Zweckbestimmung ist die vorgesehene Eingriffsbefugnis verfassungsgemäß 

und verhältnismäßig ausgestaltet: Die Personenkontrolle ist eine Maßnahme von re-

lativ geringer Eingriffsintensität. Das geltende Recht bietet keine Möglichkeiten, um 

insbesondere auf den bezeichneten Straßen auch außerhalb von Kontrollstellen ef-

fektive Kontrollen samt Identitätsfeststellung durchzuführen. Die unvermeidbar not-

wendigen Eingriffe in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger sind im Hinblick auf 

das verfolgte Gemeinwohlziel einer möglichst effektiven Bekämpfung sich wandeln-

der Kriminalitätsstrukturen ebenso zumutbar, wie die nach § 181 bereits zulässigen 

Kontrollbefugnisse an gefährlichen und gefährdeten Orten sowie an Kontrollstellen. 

 

Aufgrund des Abbaus der Binnengrenzkontrollen zwischen den Schengener Vertrags-

staaten durch das Schengener Durchführungsübereinkommen vom 14. Juni 1985 

zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesre-

publik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Ab-

bau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen vom 19. Juni 1990 (ABl. EG L 239 

vom 22. September 2000, S. 19 ff.) fehlt mittlerweile die „Filterfunktion“ der Grenzkon-

trollstellen, die nur durch verstärkte Fahndungstätigkeit auf den Routen und in den 

Verkehrseinrichtungen des internationalen Verkehrs kompensiert werden kann. Zur 



Drucksache 19/2118 Schleswig-Holsteinischer Landtag – 19. Wahlperiode 

 

70 

Schaffung entsprechender Lagebilder für weitere Gefahrenabwehrmaßnahmen ist es 

daher erforderlich, dass die Polizei an für den grenzüberschreitenden Verkehr sensib-

len Punkten Erkenntnisse über den Grenzverkehr sammeln kann. Die Zielrichtung der 

Identitätsfeststellungsbefugnis besteht neben der Terrorbekämpfung auch darin, die 

Logistik grenzüberschreitender Kriminalität (zum Beispiel Menschenhandel, Schleu-

sungs-, Rauschgiftkriminalität, illegaler Waffenhandel und bandenmäßig organisierte 

Eigentumskriminalität) auf den Transportwegen zu erkennen und zu unterbinden.  

 

Die Neuregelung beschränkt die Möglichkeit der Identitätsfeststellung aus Gründen 

der Verhältnismäßigkeit auf die vorbeugende Bekämpfung gewichtiger Kriminalität 

und des internationalen Terrorismus. Dies wird durch die Anknüpfung an erwartete 

Schäden für Leib, Leben, Freiheit oder gleichgewichtige Schäden für Sach- oder Ver-

mögenswerte oder die Umwelt umgesetzt. Die Aufzählung entspricht insoweit derje-

nigen in § 180 Absatz 3 zur Durchführung von polizeilichen Anhalte- und Sichtkon-

trollen. 

 

Die Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit gebieten zudem eine Begrenzung auf 

die notwendigen räumlichen Bereiche. Dem wird durch die Aufzählung der örtlichen 

Bereiche von erheblicher Bedeutung für den grenzüberschreitenden Verkehr Rech-

nung getragen.  

Zugleich ist die Norm so gefasst, dass ein „Racial Profiling“ konsequent unterbunden 

wird. Der Wortlaut des neuen Absatz 1 Nummer 5 ist diskriminierungsfrei ausgestal-

tet und knüpft insbesondere nicht an die Nationalität des Normadressaten an. 

 

Zu § 181 a 

 

Mit der Einfügung des § 181 a wird eine ausdrückliche Befugnis zur Durchführung ei-

ner anlassbezogenen Zuverlässigkeitsüberprüfung im allgemeinen Ordnungsrecht 

eingeführt, die bisher nur vereinzelt bestehende Vorschriften zur Durchführung einer 

Sicherheitsüberprüfung nach Bundes- und Landesrecht, insbesondere nach dem 

Landessicherheitsüberprüfungsgesetz (LSÜG), ergänzt. Weitere gesetzliche Grund-

lagen für Sicherheitsüberprüfungen finden sich beispielsweise im Luftsicherheitsge-

setz oder im Hafensicherheitsgesetz. Diese Fachgesetze sind in ihrem speziellen An-
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wendungsbereich vorrangig. Die Zuverlässigkeitsüberprüfung kann im Vorfeld be-

stimmter gefahrgeneigter Sachverhalte durchgeführt werden, um die Sicherheit ins-

besondere von besonders gefährdeten (Groß-) Veranstaltungen und ihren Teilneh-

mern zu gewährleisten und den Schutz der Funktionsfähigkeit des Staates und sei-

ner Einrichtungen beim Kontakt Dritter mit sicherheitsrelevanten behördlichen Berei-

chen sicherzustellen. Dadurch werden diejenigen Lebenssachverhalte einer aus-

drücklichen Rechtsgrundlage zugeführt, die bisher nur auf die Datenerhebungsgene-

ralklausel des § 179 LVwG und auf die Einwilligung der betroffenen Person gestützt 

wurden. 

 

Die Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung steht im pflichtgemäßen Ermes-

sen der (ersuchenden) Behörde und sieht einen Einwilligungsvorbehalt der betroffe-

nen Person vor, sodass die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.  

 

Absatz 1 ermöglicht die Zuverlässigkeitsüberprüfung im Vorfeld von Veranstaltungen. 

Eine besonders gefährdete Veranstaltung kann sowohl eine in öffentlicher als auch in 

nicht-öffentlicher Trägerschaft stehende Veranstaltung sein. Erforderlich ist eine im Ein-

zelfall nachzuweisende besondere Gefahrenlage aufgrund polizeilicher Lageerkennt-

nisse. Von der Überprüfung ausgenommen sind Personen, die nach § 34 a GewO auf-

grund der Zugehörigkeit zum Bewachungsgewerbe einer turnusmäßigen Pflichtüber-

prüfung durch die Gewerbebehörden unterliegen. Absatz 1 Satz 2 konkretisiert die An-

forderungen an die Begründung der Gefahrenlage. Der bloße Hinweis auf eine Groß-

veranstaltung für sich genommen genügt nicht, um eine Überprüfung anzuordnen. Viel-

mehr müssen konkrete Hinweise auf eine besondere Gefährdungslage im Einzelfall 

vorliegen.  

 

Absatz 2 regelt die Zulässigkeit von Zuverlässigkeitsüberprüfungen zum Schutz des 

Staates und seiner Einrichtungen und ergänzt damit den Sabotageschutz gemäß § 2 

Absatz 2 LSÜG des in seinem Anwendungsbereich vorrangigen LSÜG.  

 

Nummer 1 regelt die Zuverlässigkeitsüberprüfung von Bewerberinnen und Bewer-

bern als Mitarbeiter bestimmter sicherheitsrelevanter Behörden. Buchstabe a erlaubt 

eine Zuverlässigkeitsüberprüfung von Personen, die eine Tätigkeit in der Landespoli-
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zei oder der Justiz anstreben. Die Bestimmung umfasst damit insbesondere Bewer-

berinnen und Bewerber für den Polizeivollzugsdienst des Landes sowie Personen, 

die eine Tätigkeit als Justizbedienstete anstreben. Umfasst sind sowohl angehende 

Tarifbeschäftigte als auch angehende Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und 

Richter. Der Zweck der Regelung, den Schutz der Funktionsfähigkeit des Staates 

und seiner Einrichtungen in sicherheitsrelevanten Bereichen sicherzustellen, kommt 

sowohl in der Landespolizei als auch der Justiz zum Tragen. Buchstabe b ermöglicht 

es, auch diejenigen Bewerberinnen und Bewerber zu überprüfen, die Tätigkeiten 

ausführen wollen, bei denen sie regelmäßig mit Personalaktendaten (§ 50 Beamten-

statusgesetz, BeamtStG) der Bediensteten der Landespolizei befasst sind. Eine vor-

herige Zuverlässigkeitsüberprüfung ist insbesondere dann angezeigt, wenn die 

Kenntnisnahme von Personalaktendaten von verdeckten Ermittlern und Zeugen-

schutzbeamten in Frage steht. Buchstabe c ermöglicht die Überprüfung von Bediens-

teten der Landesregierung und des Landtages, sofern deren Tätigkeit dies erfordert. 

Dies ist nur dann der Fall, wenn die Person in Ausübung ihrer Tätigkeit regelmäßig in 

Kontakt mit vertraulichen Unterlagen oder Gesprächsinhalten kommt und auch über 

den normalen Umgang hinaus Kontaktmöglichkeit auf exponierte Personen erhält. 

Umfasst werden hiervon insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer der Fahrbereit-

schaft der Landesregierung oder des Fahrdienstes des Landtages. 

Nummer 2 ergänzt die Überprüfungsmöglichkeit für die Polizei unterstützende Dol-

metscher im Rahmen sicherheitsrelevanter Tätigkeiten. 

 

Nummer 3 erfasst Personen, die unbegleiteten Zutritt zu einer Liegenschaft der Lan-

despolizei, der Staatsanwaltschaften oder der Gerichte außerhalb der regulären Öff-

nungszeiten erhalten sollen ohne dort bedienstet zu sein. Erfasst werden insbeson-

dere solche Personen, bei denen eine ständige Begleitung in der Liegenschaft nicht 

zumutbar ist, wie bspw. bei Handwerkern, die nicht nur kurzfristige Gewerke ausfüh-

ren und bei Reinigungskräften und wegen der besonderen Gefährdung von bewach-

ten Liegenschaften auch Wachpersonen. Damit der reguläre Publikumsverkehr in 

Gerichtsgebäuden (insbesondere durch Verfahrensbeteiligte, ihre Vertreter sowie die 

Öffentlichkeit) uneingeschränkt gewährleistet bleibt, wird die Befugnis zur Zuverläs-

sigkeitsüberprüfung auf Personen beschränkt, die unbegleiteten Zutritt außerhalb der 

regulären Öffnungszeiten haben.  
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Nummer 4 erfasst Personen, die im Rahmen von Vertrags- und Vergabeverfahren 

Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen, wie z.B. baulichen oder betrieblichen 

Anforderungen für Liegenschaften der Landespolizei oder der Justiz, erhalten sollen. 

Betroffen sind damit insbesondere Interessenten, Bieter bzw. Vertragspartner wie Ar-

chitekten, Handwerker oder Fachplaner.  

 

Es kann immer wieder Situationen geben, die es für die Polizei notwendig machen, 

im besonderen Einzelfall Personen auf ihre Zuverlässigkeit überprüfen zu müssen, 

um zu gewährleisten, dass sie ihren polizeilichen Aufgaben nachkommen. Solche Si-

tuationen sind nicht vorhersehbar. Sie können auch nicht eindeutig und abgrenzbar 

gesetzlich definiert werden. Die Generalklausel in Satz 2 ist restriktiv auszulegen. Sie 

gilt nur in Bezug auf selbstständige Dienstleistungen zur Unterstützung sensibler po-

lizeilicher Aufgaben. Hiervon sind nicht die Bereiche umfasst, die bereits von den an-

deren Nummern des Absatzes erfasst sind. Beispielsweise können über Satz 2 keine 

Wachpersonen auf Zuverlässigkeit überprüft werden; eine Überprüfung derselben ist 

nur im restriktiven Anwendungsbereich der Nummer 3 möglich. Sensibel sind insbe-

sondere solche Aufgaben, die dem einzelnen Dienstleister eine Einwirkungsmöglich-

keit oder die Kenntnisnahme sensibler personenbezogener Daten, Informationen, 

technischer Systeme, Dateisysteme oder des Digitalfunks ermöglichen. 

 

Absatz 3 regelt das Verfahren der Zusammenstellung der für die Zuverlässigkeits-

überprüfung erforderlichen Daten und der Erstellung einer Zuverlässigkeitsbewer-

tung. Satz 1 stellt klar, dass die Überprüfung selbst durch die Polizei erfolgt. Das Er-

suchen kann dabei entweder ebenfalls von Seiten der Polizei oder durch eine andere 

Behörde erfolgen, insbesondere durch die allgemeinen und besonderen Ordnungs-

behörden. Grundvoraussetzung der Überprüfung ist zunächst die Feststellung der 

Identität der zu überprüfenden Person. Daher gestattet Satz 2 der Polizei, alle zur 

Feststellung der Identität erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, namentlich sich 

eine Kopie der Ausweisdokumente zu beschaffen, die von der zu überprüfenden Per-

son verwendet werden. Die Sätze 3 bis 5 beschreiben die Datenbestände, auf die für 

die Überprüfung zurückgegriffen werden darf. Dabei erfolgt eine abgestufte Abfrage: 

Zunächst werden die polizeilichen Datensysteme genutzt. Ergeben sich hieraus Er-

kenntnisse über Strafverfahren, darf auch auf die Vorgänge der Justiz zurückgegrif-
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fen werden. Bei entsprechenden Anhaltspunkten dürfen darüber hinaus auch die Da-

tenbestände des Verfassungsschutzes einbezogen werden. Die Erteilung von Aus-

künften steht dabei jeweils im pflichtgemäßen Ermessen der Strafverfolgungsbehör-

den, der Gerichte und des Verfassungsschutzes. Danach kann die Beauskunftung im 

Einzelfall insbesondere verweigert werden, wenn zwingende Geheimhaltungspflich-

ten entgegenstehen oder die Gefahr der Vereitelung eines Strafverfahrens droht. 

Satz 6 stellt klar, dass aufgrund der durchgeführten Überprüfung eine Bewertung hin-

sichtlich der Zuverlässigkeit durch die Polizei erfolgt. Satz 7 bestimmt den Maßstab 

für die Bewertung. Dabei muss keine Gewissheit über die zu befürchtende Gefähr-

dung bestehen. Es genügt, dass Anhaltspunkte auf eine Gefährdung hindeuten.  

 

Absatz 4 normiert ein besonderes Anhörungsrecht der betroffenen Person im Fall ei-

nes negativen Prüfergebnisses, soweit der dafür erforderlichen Unterrichtung der be-

troffenen Person keine Gründe, insbesondere wegen einer Gefährdung eines Straf-

verfahrens etc., entgegenstehen.  

 

Absatz 5 regelt die Anforderungen der Datenübermittlung durch die Polizei an die er-

suchende Behörde. Die ersuchende Behörde erhält gemäß Satz 1 entsprechend der 

durch die Polizei erstellten Bewertung samt Erläuterung jeweils nur diejenigen Er-

kenntnisse, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt. Damit wird der Da-

tensparsamkeit Rechnung getragen. Satz 2 legt für die Polizei eine sechsmonatige 

Frist als Löschfrist für die übermittelten Daten fest. Die Frist dient dazu, die Daten 

auch für den Fall einer kurzfristigen Wiederholungsüberprüfung, wenn die überprüfte 

Person erneut einer Überprüfung bedarf, noch weiterverarbeiten zu können. Inner-

halb dieser kurzen Frist, kann es unter Umständen genügen, auf den bereits erhobe-

nen Datensatz zurückzugreifen, sodass auf eine erneute Abfrage des Datensatzes 

verzichtet werden kann. 

 

Absatz 6 verpflichtet den Empfänger der Zuverlässigkeitsbewertung, mit diesen Da-

ten entsprechend der Zweckbestimmung zu verfahren und sie spätestens sechs Mo-

nate nach Erledigung des Überprüfungsanlasses zu löschen. 
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Zu § 183 

 

Die redaktionelle Änderung auf die Begrifflichkeit „Verarbeitung“ in Absatz 3 dient 

der Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 Nummer 2 der JI-Richtli-

nie und des entsprechend umgesetzten § 21 Nummer 2 LDSG. Die gesetzliche Re-

gelung des § 183 entspricht zugleich den Vorgaben von Artikel 9 Absatz 2 Buch-

stabe g DSGVO zur Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Daten: 

Für erkennungsdienstliche Maßnahmen gemäß § 183 besteht ein erhebliches öffent-

liches Interesse, da diese der gefahrenabwehrrechtlichen Identitätsfeststellung die-

nen. Wie alle Maßnahmen des Gefahrenabwehrrechts unterliegt auch § 183 dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die Betroffenenrechte werden durch die Ausgestal-

tung in Artikel 12 ff. DSGVO und §§ 31 ff. LDSG gewahrt. 

 

Zu § 183 a 

 

Durch die Änderung wird die amtliche Überschrift des § 183 a angepasst. § 183 a 

lässt medizinische Untersuchungen zur Identitätsfeststellung zu. Damit ist die Identi-

tätsfeststellung das Ziel der Maßnahme. Aus der bisherigen Überschrift ging diese 

Zielrichtung nicht hervor. Das wird durch die Aufnahme der „Identitätsfeststellung“ in 

die amtliche Überschrift geändert. Die Änderung der Verweisung auf § 186 ist redak-

tionelle Folgeänderung der Anpassung der Verfahrensregelungen in §§ 186 ff. Inhalt-

liche Änderungen sind mit dieser Anpassung nicht verbunden.  

 

Die gesetzliche Regelung des § 183 a entspricht zugleich den Vorgaben des Artikel 9 

Absatz 2 Buchstabe g DSGVO zur Erhebung besonderer Kategorien personenbezo-

gener Daten: Für Maßnahmen gemäß § 183 a besteht ein erhebliches öffentliches 

Interesse, da diese der gefahrenabwehrrechtlichen Identitätsfeststellung dienen. Wie 

alle Maßnahmen des Gefahrenabwehrrechts unterliegt auch § 183 a dem Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz. Die Betroffenenrechte werden zusätzlich durch die Ausgestal-

tung in Art. 12 ff. DSGVO und §§ 31 ff. LDSG gewahrt. 
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Zu § 183 b 

 

Mit § 183 b LVwG wird eine ausdrückliche Ermächtigung für die körperliche Untersu-

chung zur Gefahrenabwehr geschaffen. Damit wird die Norm den bestehenden Be-

dürfnissen der polizeilichen Praxis gerecht.  

 

§ 183 b LVwG hat im Besonderen den Schutz des Opfers von Gewalttaten im Blick. 

Besteht die Gefahr, dass eine Person eine hochinfektiöse Krankheit auf ein Opfer 

übertragen hat, müssen erforderliche Gegenmaßnahmen zum Schutz des Opfers 

möglichst schnell ergriffen werden. So kann durch eine Postexpositionsprophylaxe 

(PEP) in einem sehr engen Zeitfenster nach Übertragung der Krankheit der Krank-

heitsausbruch verhindert oder zumindest der Verlauf der Krankheit abgemildert wer-

den. Ob eine solche Behandlung notwendig ist, kann erst aufgrund einer Untersu-

chung des Infektionsstatus des potentiellen Überträgers geklärt werden. Mit § 183 b 

wird die ausdrückliche Befugnis für die notwendigen Gefahrerforschungsmaßnahmen 

geschaffen. So kann durch eine Blutprobe festgestellt werden, ob die betroffene Per-

son selbst Träger der Krankheit ist und diese auf eine andere Person übertragen 

konnte. Dabei kann nur eine zeitnahe Blutuntersuchung des Verursachers Klarheit 

darüber bringen, ob eine Infektionsgefahr für das Opfer besteht. 

 

Auch § 183 b entspricht den Vorgaben von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g DSGVO 

zur Erhebung besonderer Kategorien personenbezogener Daten: Auch hieran be-

steht aus Gründen des Gesundheitsschutzes ein erhebliches öffentliches Interesse. 

Wie alle Maßnahmen des Gefahrenabwehrrechts unterliegt auch § 183 b dem Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz. Die Betroffenenrechte werden zusätzlich durch die Aus-

gestaltung in Art. 12 ff. DSGVO und §§ 31 ff. LDSG gewahrt.  

 

Nach Absatz 1 Satz 1 darf eine körperliche Untersuchung zur Abwehr einer Gefahr 

für Leib und Leben angeordnet werden. Eine „Gefahr für Leib oder Leben“ kann sich 

daraus ergeben, dass der Verdacht besteht, dass die betroffene Person als Träger 

einer hochinfektiösen Krankheit diese auf eine andere Person übertragen hat. Der 

Verdacht auf eine hochinfektiöse Krankheit kann sich darauf stützen, dass die von 

der Maßnahme betroffene Person selbst darauf hinweist, Virenträger zu sein, oder 

dass sie einer speziellen Risikogruppe angehört.  
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Gemäß Absatz 1 Satz 2 ist zur Beurteilung der Gesamtumstände medizinischer 

Sachverstand erforderlich, so dass die Polizei über die zu veranlassende Maßnahme 

nur unter Mitwirkung einer Ärztin oder eines Arztes entscheiden kann. Körperliche 

Eingriffe dürfen nur vorgenommen werden, wenn hierdurch kein Nachteil für die zu 

untersuchende Person zu befürchten ist. 

 

Absatz 2 stellt klar, dass der körperliche Eingriff generell dem Richtervorbehalt unter-

liegt. Antragsbefugt ist die Polizei. Der Betroffene selbst kann keine körperliche Un-

tersuchung veranlassen. Ist das Gericht nicht rechtzeitig zu erreichen, kann die Poli-

zei bei Gefahr im Verzug die Maßnahme selbst anordnen.  

 

Absatz 3 Satz 1 normiert ergänzend zu den datenschutzrechtlichen Auskunftsan-

sprüchen nach LDSG oder DSGVO einen weiteren Auskunftsanspruch der betroffe-

nen Person. Zusätzlich wird durch Satz 2 klargestellt, dass die erhobenen personen-

bezogenen Daten nur zum Schutz vor oder zur Abwehr von schwerwiegenden Ge-

sundheitsgefährdungen weiterverarbeitet werden dürfen. 

 

Zu § 184 

 

Durch die Änderung wird die Befugnis zum Einsatz von automatischen Kennzeichen-

lesesystemen gemäß § 184 Absatz 5 in der Fassung von Artikel 1 Nummer 6 Buch-

stabe b des Gesetzes zur Anpassung gefahrenabwehrrechtlicher und verwaltungs-

verfahrensrechtlicher Bestimmungen vom 13. April 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 234) 

gestrichen.  

 

Mit der Streichung wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. März 2008, 

BVerfGE 120, 378, umgesetzt. In der Entscheidung wurde der Einsatz von automati-

schen Kennzeichenlesesystemen zwar nicht grundsätzlich für verfassungswidrig er-

achtet. Allerdings wurde § 184 Absatz 5 in seiner derzeitigen Fassung für mit Artikel 2 

Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG unvereinbar und nichtig erklärt. Bis 

zu einer Entscheidung über eine verfassungskonforme Neukodifizierung der Maß-

nahme nach Maßgabe der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung wird 

§ 184 Absatz 5 dem Gebot der Normenklarheit folgend gestrichen, so dass auch die 
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Notwendigkeit des Nichtigkeitshinweises im Bürgerzugang zum Landesrecht Schles-

wig-Holstein („Landesrecht Online“) entfällt.  

 

Zu § 184 a 

 

Ab dem 1. Juni 2018 wurden im Rahmen eines 13-monatigen Pilotprojekts Schles-

wig-Holsteinische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit sog. Bodycams ausge-

stattet. Die Kameras kommen als präventiv-polizeiliche Maßnahme in Situationen 

zum Einsatz, bei denen aufgrund der Gesamtumstände mit einer Gefährdung der Po-

lizeikräfte oder unbeteiligter Dritter zu rechnen ist. Durch den offenen Kameraeinsatz 

soll in diesen Fällen eine deeskalierende Wirkung auf gewaltbereite Personen er-

zeugt und die Gefahr gewalttätiger Übergriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibe-

amte sowie Dritte verringert werden. Im Rahmen eines wissenschaftlich begleiteten 

Pilotprojektes in Rheinland-Pfalz ist bei der Auswertung der Evaluation festgestellt 

worden, dass die Bodycam in einer Reihe von polizeilichen Einsatzsituationen die 

gewünschte deeskalierende Wirkung erzielen konnte. Die Bodycam hat darüber hin-

aus eine hohe Akzeptanz bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gefunden 

und ist auch von der Bevölkerung positiv bewertet worden.  

Die Endfassung des Evaluationsberichts lag am 28. Januar 2020 vor. Die Ergebnisse 

der Schleswig-holsteinischen Erprobung decken sich trotz unterschiedlicher methodi-

scher Ansätze erwartungsgemäß mit den Erfahrungen der übrigen Bundesländer. 

Das Pilotprojekt hat ergeben, dass die Bodycam zur Deeskalation von Gefahren- und 

Konfliktsituationen beitragen kann. Ebenso macht sie polizeiliches Handeln transpa-

renter und erleichtert die Beweisführung im Strafverfahren. Die Polizeipraktiker for-

dern die Bodycam als zusätzliches Einsatzmittel. Dazu bedarf es hinreichend be-

stimmter und praktisch handhabbarer Ermächtigungsgrundlagen im Rahmen der ver-

fassungsmäßigen Grenzen. 

Basierend auf diesen Ergebnissen soll für den Einsatz der Bodycam mit § 184 a eine 

bereichsspezifische Rechtsgrundlage geschaffen werden, die der qualifizierten Ein-

griffstiefe der Maßnahme im Vergleich zu einer stationären Videoüberwachung Rech-

nung trägt und die Betroffenenrechte wahrt, indem explizit beschrieben wird, wie mit 

den erhobenen Daten im Anschluss an eine Aufzeichnung zu verfahren ist und wie 

der Betroffene die ihm zustehenden Rechte geltend machen kann.  
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Nach Absatz 1 Satz 1 dürfen Bild- und Tonaufnahmen außerhalb von Wohnungen 

erstellt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz 

von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oder Dritten gegen eine Gefahr für die 

körperliche Unversehrtheit erforderlich ist. Die Aufzeichnung umfasst Bild- und 

Tonaufzeichnungen. Tonaufzeichnungen sind erforderlich, weil gewalttätigen Über-

griffen in der Regel beleidigendes verbales Verhalten vorausgeht. Das deutliche Sig-

nal, dass auch entsprechende Äußerungen aufgenommen werden, kann frühzeitig 

eine gewalttätige Eskalation verhindern. Darüber hinaus erleichtert die Nutzung von 

Tonaufnahmen die Rekonstruktion eines Geschehensablaufs. Die Anfertigung von 

Bild- und Tonaufzeichnungen ist nur zulässig, wenn durch Tatsachen begründete An-

haltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass dies zum Schutz vor Angriffen auf die 

körperliche Unversehrtheit erforderlich ist. Mit dieser Formulierung wird deutlich ge-

macht, dass Bild- und Tonaufzeichnungen erst dann angefertigt werden dürfen, wenn 

im konkreten Einsatzgeschehen Tatsachen darauf hindeuten, dass eine Situation ei-

nen gewalttätigen Verlauf nehmen kann. Der gewalttätige Übergriff muss weder be-

gonnen haben noch muss er unmittelbar bevorstehen. Die Aufnahmen sind vielmehr 

bereits im Vorfeld einer konkreten Gefahr zulässig, wenn es sich um ein Einsatzge-

schehen handelt, bei dem die jeweiligen Umstände im Einzelfall den Schluss auf eine 

mögliche Eskalation zulassen. 

 

Der Einsatz der Bodycam ist nicht nur zum Schutz von Polizeibeamtinnen und Poli-

zeibeamten, sondern auch zum Schutz von Dritten zulässig. Hierbei kann es sich 

z.B. um Kräfte der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes handeln.  

 

Absatz 1 erlaubt ausschließlich den offenen Einsatz der Bild- und Tonaufzeichnungs-

geräte. Für die betroffene Person muss daher erkennbar sein, dass aufgezeichnet 

wird. Verdeckte Aufzeichnungen sind ausgeschlossen. Dazu legt Satz 2 fest, dass 

auf eine Datenerhebung in geeigneter Form hinzuweisen ist. Vor Beginn der Auf-

zeichnung hat daher regelmäßig ein mündlicher Hinweis der Polizeibeamtin oder des 

Polizeibeamten zu erfolgen. Darüber hinaus tragen die Polizeikräfte Funktionswesten 

mit einem auf die Videoaufzeichnung hinweisenden Schriftzug. 

 

Absatz 2 stellt klar, dass die Aufzeichnung auch dann zulässig ist, wenn Dritte unver-

meidbar betroffen sind. 
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Absatz 3 regelt das sogenannte „Pre-Recording“. Neben Aufzeichnungen, die erst 

nach manueller Auslösung gestartet werden, sind auch Vorabaufnahmen („Pre-Re-

cording“) bis zu einer Dauer von einer Minute zulässig. Die aufgezeichneten Daten 

werden zunächst nur in einen flüchtigen Speicher aufgenommen. Erst wenn die Auf-

nahme durch die Polizeivollzugsbeamtin oder den Polizeivollzugsbeamten ausgelöst 

wird, werden die Daten dauerhaft gespeichert. Die Vorabaufnahme ist zunächst er-

forderlich, damit keine Verzögerung nach dem Auslösen der Aufzeichnung durch ein 

Hochfahren der Kameras entsteht. Zudem wird die Gefahr eines zu späten manuel-

len Auslösens der Kamera durch die Beamtin oder den Beamten verringert, wenn 

eine Standardsituation plötzlich in eine besondere Gefahrensituation umschlägt. 

Auch wenn die Aufnahmen sich in diesem Modus selbstständig überschreiben und 

nur in einem „flüchtigen Speicher“ abgelegt werden, stellt nach mittlerweile vorherr-

schender Auffassung auch schon das Pre-Recording einen Eingriff in das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung dar. Daher sollen auch die Vorabaufnahmen nur 

dann gestartet werden, wenn zumindest mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu er-

warten ist, dass dies zum Schutz einer Person gegen eine Gefahr für die körperliche 

Unversehrtheit erforderlich ist. 

 

Absatz 4 enthält verfahrensrechtliche Vorkehrungen zur Aufbewahrung und Löschung 

der erhobenen Daten. Nach Absatz 4 sind Bild- und Tonaufzeichnungen grundsätz-

lich für einen Monat zu speichern und danach zu löschen. Die einmonatige Speicher-

frist dient in erster Linie der Wahrung der Betroffenenrechte. In Anlehnung an die ein-

monatige Widerspruchsfrist gemäß § 70 VwGO soll dem Betroffenen ausreichend 

Zeit eingeräumt werden, um die Situation nachträglich bewerten zu können und zu 

entscheiden, ob die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahme einer Überprüfung 

zugeführt werden soll. Eine darüber hinausgehende Speicherung der Daten ist nur 

zulässig, soweit die Aufzeichnungen zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-

widrigkeiten von erheblicher Bedeutung, im Einzelfall zur Gefahrenabwehr oder im 

Einzelfall, insbesondere auf Verlangen des Betroffenen, für die Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit von aufgezeichneten polizeilichen Maßnahmen erforderlich sind. 

Absatz 5 bestimmt eine Dokumentationspflicht, um auch noch nach Abschluss der 

Maßnahme und Löschung der Daten eine Kontrolle zu ermöglichen. 
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Zu § 185 

 

Durch die Änderungen in § 185 werden die Befugnisse zur verdeckten Datenerhe-

bung an aktuelle polizeitaktische Erfordernisse angepasst. Unter anderem wird der 

Einsatz Verdeckter Ermittler ermöglicht. Außerdem werden die Voraussetzungen, un-

ter denen die Datenerhebung in Wohnungen zulässig ist, an die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zum BKAG, BVerfGE 141, 220, angepasst. Dazu wird in 

§ 185 Absatz 3 der Begriff der dringenden Gefahr aus Artikel 13 Absatz 4 und Ab-

satz 7 GG eingeführt. 

Die verfahrensrechtlichen Regelungen insbesondere im Hinblick auf den Richtervor-

behalt und die Betroffenenrechte werden weiterhin in den §§ 186 ff gesondert gere-

gelt.  

 

In Absatz 1 Nummer 1 wird der Begriff der Observation noch trennschärfer gefasst. 

Klarstellend in Abgrenzung zur allgemeinen Datenerhebung nach § 179 und zu 

schlicht-hoheitlichem Handeln ohne besonderen Eingriffscharakter wird bestimmt, 

dass sich die planmäßige Beobachtung gegen eine Person richten muss. Dabei ist 

unerheblich, ob die zu beobachtende Person bereits identifiziert ist oder erst noch 

identifiziert werden muss. Die Beobachtung kann durch eine Person, aber auch 

durch technische Mittel wie Bild- und oder Tonaufnahmegeräte oder mittels Nutzung 

satellitengestützter Positionssysteme wie dem Global Positioning System (GPS) er-

folgen. 

 

In Absatz 1 Nummer 2 wird der verdeckte Einsatz operativer technischer Mittel, derer 

sich die Polizei bedient, geregelt. Der verdeckte Einsatz liegt vor, wenn das Mittel als 

solches nicht erkennbar ist oder sein Einsatz durch die betroffene Person und, oder 

sonstige Dritte nicht polizeilichen Maßnahmen zuzuordnen ist. Soweit der Einsatz 

dieser technischen Mittel für eine Observation im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 ge-

nutzt wird, gelten die Verfahrensregelungen der richterlichen Anordnung auch für den 

Einsatz der technischen Mittel nach Absatz 1 Nummer 2. 

 

Mit der neuen Maßnahme in Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird der Einsatz von 

besonderen Mitteln zur Feststellung des Aufenthaltsortes und der Bewegung einer 



Drucksache 19/2118 Schleswig-Holsteinischer Landtag – 19. Wahlperiode 

 

82 

Person oder einer beweglichen Sache normiert. Darunter fällt insbesondere die Nut-

zung von GPS-Trackern. Die Nutzung dieser Technik war bisher im Rahmen des 

§ 185 nicht ausdrücklich erwähnt. Durch die Änderung werden die polizeilichen Be-

fugnisse um dieses für Observationszwecke wertvolle technische Mittel klarstellend 

ergänzt. Der Einsatz der GPS-gestützten Feststellung des Standortes oder der Be-

wegungen einer Person ist grundrechtskonform. Wie das Bundesverfassungsgericht 

in seinem Urteil vom 12. April 2005, BVerfGE 112, 304, festgestellt hat, wird durch 

die Verwendung von Instrumenten technischer Observation in Ausmaß und Intensität 

typischerweise nicht in den unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung 

eingegriffen.  

 

Die neue Nummer 2 Buchstabe c in Absatz 1 entspricht inhaltlich der bisherigen 

Nummer 2 Buchstabe b ergänzt um den Begriff „nichtöffentlich“. Dadurch wird klarge-

stellt, dass sich die Maßnahme unabhängig von der jeweiligen Örtlichkeit auch auf 

das nichtöffentlich gesprochene Wort beziehen kann. Das nichtöffentlich gespro-

chene Wort ist nicht an die Allgemeinheit gerichtet und soll nicht über einen abge-

grenzten Personenkreis hinaus wahrgenommen werden.  

 

In Absatz 1 Nummer 3 wird zur differenzierenden Klarstellung zum Einsatz Verdeck-

ter Ermittler als Legaldefinition der Begriff der Vertrauensperson eingefügt, wie er 

sich unter anderem auch in § 45 Absatz 2 Nummer 4 BKAG findet. Im Übrigen wird 

die Formulierung an den neuen Absatz 1 Nummer 4 angepasst, um einen sprachli-

chen Gleichlauf zu erreichen.  

 

Der neu eingefügte Absatz 1 Nummer 4 regelt den Einsatz von verdeckten Ermittlern 

(VE), die bisher in Schleswig-Holstein zu präventiv-polizeilichen Zwecken nicht ein-

gesetzt werden konnten. Verdeckte Ermittler sind Polizeivollzugsbeamtinnen und Po-

lizeivollzugsbeamte, die unter einer ihnen verliehenen, auf Dauer angelegten Le-

gende, eingesetzt werden. Der VE-Einsatz hat die Zielrichtung der Ermittlung des ei-

nem bestimmten Sachverhalt innewohnenden Gefahrenpotentials und möglicher Ad-

ressaten.  

 

In Absatz 2 werden die Rechtsgüter „Bestand und Sicherheit des Bundes oder eines 

Landes“ ergänzt, wodurch ein Gleichlauf mit Absatz 3 hergestellt wird.  
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Absatz 3 ergänzt die Befugnisregelung des Absatzes 2 und stellt eine lex specialis 

Regelung für die verdeckte Datenerhebung in oder aus Wohnraum dar. Das Bundes-

verfassungsgericht hat im Urteil vom 3. März 2004, BVerfGE 109, 279, zur akusti-

schen Wohnraumüberwachung mit repressiver Zielrichtung enge Grenzen gezogen 

und diese in seinem Urteil zum BKAG, BVerfGE 141, 220, für den präventiven Be-

reich wiederholt. Dem wird in Absatz 3 durch die Anknüpfung an eine Gefahr für die 

höchsten Rechtsgüter Bestand und Sicherheit des Bundes oder eines Landes und 

Leib, Leben oder Freiheit einer Person Rechnung getragen. Außerdem muss die 

Maßnahme aus Gründen der Verhältnismäßigkeit im Vergleich zu anderen Gefahren-

abwehrmaßnahmen unerlässlich sein. Dies ist der Fall, soweit die Abwehr der Gefahr 

auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Zudem wird durch 

die Gesetzesänderung die Eingriffsschwelle auf die verfassungsrechtliche Vorgabe 

der „dringenden Gefahr“ aus Artikel 13 Absatz 4 und Absatz 7 GG zurückgeführt. 

Hierdurch wird die Anknüpfung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts zum BKAG und zur Auslegung des Begriffs der dringenden Gefahr erleichtert. 

Für die Dringlichkeit der Gefahr kommt es danach entscheidend auf das Verhältnis 

von Gefahrintensität, zeitlicher Nähe, drohendem Schadensausmaß und, oder feh-

lender Möglichkeit, den Schaden auf andere Weise abzuwenden, an. Dazu hat das 

Bundesverfassungsgericht festgestellt, BVerfGE 141, 220, Rn 112: „Eine hinreichend 

konkretisierte Gefahr in diesem Sinne kann danach schon bestehen, wenn sich der 

zum Schaden führende Kausalverlauf noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlich-

keit vorhersehen lässt, sofern bereits bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall dro-

hende Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut hinweisen. Die Tatsachen 

müssen dafür zum einen den Schluss auf ein wenigstens seiner Art nach konkreti-

siertes und zeitlich absehbares Geschehen zulassen, zum anderen darauf, dass be-

stimmte Personen beteiligt sein werden, über deren Identität zumindest so viel be-

kannt ist, dass die Überwachungsmaßnahme gezielt gegen sie eingesetzt und weit-

gehend auf sie beschränkt werden kann“. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht 

explizit festgestellt, dass eine Vorschrift, die die Kenntnis von konkreten Vorberei-

tungshandlungen für - näher qualifizierte - terroristische Straftaten verlangt und 

dadurch ein seiner Art nach konkretisiertes und zeitlich absehbares Geschehen vo-

raussetzt, auf einen den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügenden Anlass 

zur Maßnahmendurchführung abstellt, BVerfGE 141, 220, Rn 189 f. Dem trägt die 

neue Formulierung des Absatzes 3 Satz 2 Rechnung. Absatz 3 Satz 2 stellt klar, 
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dass eine dringende Gefahr angesichts der bedrohten höchst wichtigen Rechtsgüter 

auch darin bestehen kann, dass konkrete Vorbereitungshandlungen für sich oder zu-

sammen mit weiteren konkreten Tatsachen die begründete Annahme rechtfertigen, 

dass eine Person terroristische Straftaten gemäß §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b 

des Strafgesetzbuchs begehen wird. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht ausge-

führt: „In Bezug auf terroristische Straftaten, die oft durch lang geplante Taten von 

bisher nicht straffällig gewordenen Einzelnen an nicht vorhersehbaren Orten und in 

ganz verschiedener Weise verübt werden, können Überwachungsmaßnahmen auch 

dann erlaubt werden, wenn zwar noch nicht ein seiner Art nach konkretisiertes und 

zeitlich absehbares Geschehen erkennbar ist, jedoch das individuelle Verhalten einer 

Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie solche Straftaten in 

überschaubarer Zukunft begehen wird. Denkbar ist das etwa, wenn eine Person aus 

einem Ausbildungslager für Terroristen im Ausland in die Bundesrepublik Deutsch-

land einreist“, BVerfGE 141, 220, Rn. 112, 164. Damit entspricht die Konstruktion 

des § 185 Absatz 3 zugleich der Regelung in § 46 Absatz 1 Nummer 1 Buch-

stabe b BKAG. Die übrige sprachliche Anpassung des Absatzes 3 dient einem 

Gleichlauf mit Absatz 2 und § 185 a. 

 

Absatz 4 ergänzt die einzelnen Berechtigungen hinsichtlich des Einsatzes von VE. 

Die Sätze 1 und 2 beschreiben das Verfahren hinsichtlich der Legendierung, der 

Ausstellung von Tarnpapieren und der Teilnahme an Rechtshandlungen unter einer 

Legende. Die Sätze 3 und 4 normieren das Procedere für das Betreten und Agieren 

in Wohnungen durch VE. Regelungen bezüglich der Erlaubnis zur Verwirklichung be-

stimmter milieutypischer Straftaten zur Unterstützung der Legendenbildung des VE 

sind bewusst nicht vorgesehen. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-

amte, die als VE eingesetzt werden, unterliegen im Rahmen ihrer Dienstgeschäfte 

dem Legalitätsprinzip und dürfen keine Straftaten begehen und. 

 

Absatz 5 fasst die verfahrensrechtlichen Regelungen der bisherigen Absätze 2 Satz 2 

und 3 und Absatz 4 in einem Absatz zusammen, da diese für alle Maßnahmen des 

§ 185 gelten. 
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Zu § 185 a 

 

Durch die Änderungen des § 185 a werden die Voraussetzungen unter denen eine 

Telekommunikationsüberwachung zulässig ist, an die aktuelle Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zum BKAG, BVerfGE 141, 220, angepasst. Dazu wird 

auch in § 185 a der Begriff der dringenden Gefahr eingeführt.  

 

Durch die Änderung des Absatzes 1 wird die Eingriffsschwelle entsprechend der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als „dringende Gefahr“ ausgestaltet 

und eine nach dieser Rechtsprechung zulässige Gefahrenabwehr auch in den Fällen 

ermöglicht, in denen bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die be-

troffene Person innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art 

nach konkretisierte Weise eine terroristische Straftat begehen wird, oder deren indivi-

duelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür begründet, dass sie inner-

halb eines übersehbaren Zeitraums eine solche Straftat begehen wird. Die Formulie-

rung entspricht dabei derjenigen des § 51 BKAG, der seinerseits den Wortlaut aus 

BVerfGE 141, 220, Rn. 232, 164 und 112 übernimmt.  

 

In Absatz 2 wird die Möglichkeit zur Verarbeitung von Verkehrsdaten gemäß § 96 

Abs. 1 und § 113 b des Telekommunikationsgesetzes gestrichen. Die bisherige Be-

fugnis unter Verweis auf § 113 a TKG lief aufgrund einer Änderung des Telekommu-

nikationsgesetzes ins Leere. Von einer Anpassung der polizeilichen Befugnis an die 

aktuelle Fassung des Telekommunikationsgesetzes wird abgesehen. Aufgrund aktu-

eller gerichtlicher Verfahren sind Entscheidungen über die verfassungsrechtliche und 

europarechtliche Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung abzuwarten. 

 

Die Änderungen des Absatzes 3 führen zu einer Zusammenfassung des Adressaten- 

und Betroffenenkreises der Maßnahmen nach § 185 a. Sie entsprechen inhaltlich 

den Regelungen im bisherigen Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1, 3 und 4.  

 

Der neu gefasste Absatz 4 entspricht inhaltlich der Regelung im bisherigen Absatz 3 

Satz 2. 
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Der neu geschaffene Absatz 5 entspricht dem bisherigen Absatz 4. Wer Diensteanbie-

ter ist, ergibt sich aus der § 3 Nr. 6 TKG entsprechenden Legaldefinition in § 180 a 

Absatz 1. 

 

Zu § 185 b 

 

Der neu geschaffene § 185 b ergänzt die Befugnisse zur Überwachung der Telekom-

munikation nach § 185 a um Rechte zur Störung, Unterbrechung und Umleitung die-

ser Kommunikation zur Abwehr dringender Gefahren. Dazu kann die Polizei zum ei-

nen Anbieter für Telekommunikationsdienstleistungen verpflichten, die Kommunikati-

onsverbindungen eines bestimmten Mobilfunkendgeräts oder in einer bestimmten 

Mobilfunkzelle zu unterbrechen oder zu verhindern, und zum anderen selbst, zum 

Beispiel durch den Einsatz bestimmter Störsender, Telekommunikationsvorgänge in-

nerhalb des Sendebereichs des Störsenders unterbrechen oder verhindern.  

 

Anders als bei § 185 a geht es bei der Maßnahme damit nicht um eine Datenerhe-

bung zur Sachverhaltsaufklärung, sondern um eine Störung der Kommunikation zur 

unmittelbaren Gefahrenabwehr. In Anbetracht der Tatsache, dass die modernen 

Kommunikationstechniken gerade von terroristischen Netzwerken zur Begehung von 

Anschlägen genutzt werden, gibt es Szenarien in denen die Gefahr für höchst wich-

tige Rechtsgüter nur dadurch abgewendet werden kann, dass die Polizei auf die 

Kommunikation unmittelbar einwirkt und diese unterbricht, verhindert oder sonst der 

Verfügungsgewalt der Täter entzieht: So wurden bei den Anschlägen von Madrid Mo-

biltelefone für eine Fernzündung des Sprengstoffs genutzt. Durch eine Unterbre-

chung, Übernahme oder Umleitung der Kommunikation kann ein solches Szenario 

verhindert werden. Auch in anderen Szenarien kann eine sofortige Unterbindung der 

weiteren Kommunikation erforderlich sein, zum Beispiel zwischen Attentätern, die 

eine unmittelbar bevorstehende Anschlagsverübung koordinieren. 

 

Absatz 1 regelt neben § 185 a Absatz 5 einen weiteren Fall der erforderlichen Mitwir-

kung von Diensteanbietern. Dabei wird in Satz 1 in technikoffener Art und Weise be-

schrieben, dass sich die Polizei auch anders als durch die Anordnung der Unterbre-

chung oder Unterbindung einer Kommunikationsverbindung bemächtigen kann, zum 

Beispiel durch temporäre Umleitung der Anschlusskennung. Die Vorschrift knüpft in 
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Satz 1 und 2 an die gleichen Eingriffsvoraussetzungen an wie § 185 a Absatz 1: 

Beide Maßnahmen setzen eine dringende Gefahr für höchst wichtige Rechtsgüter 

und die Unerlässlichkeit der Maßnahme voraus. Die Anknüpfung an die gleichen Vor-

aussetzungen erleichtert damit einen Übergang von der Telekommunikationsüberwa-

chung nach §185 a zu einer Unterbrechung nach § 185 b als Anschlussmaßnahme. 

So kommt eine Kommunikationsunterbrechung insbesondere bei Kenntnisnahme be-

stimmter gefährlicher Kommunikationsinhalte in Betracht. Satz 3 regelt wie § 185 a 

Absatz 5 Satz 2 die Entschädigung oder Vergütung der Diensteanbieter für ihre Mit-

wirkung. 

 

Absatz 2 bestimmt, dass die Polizei auch selbst durch den Einsatz eigener techni-

scher Mittel die Telekommunikation unterbrechen oder umleiten darf. Dabei wird in 

technikoffener Art und Weise beschrieben, dass sich die Polizei auch anders als 

durch ein Unterbrechen oder Unterbinden einer Kommunikationsverbindung bemäch-

tigen kann, zum Beispiel durch temporäre Übernahme der Anschlusskennung. Ab-

satz 3 Satz 1 bestimmt, dass die Maßnahme gegen die pflichtige Person zu richten 

ist. Die Unterbrechung oder Verhinderung einer Telekommunikationsverbindung Un-

beteiligter nach Absatz 3 Satz 2 ist nur als ultima ratio unter der erhöhten Anforde-

rung zulässig, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr unerlässlich ist. 

Eine Maßnahme auch gegen Dritte kommt dabei insbesondere in Situationen in Be-

tracht, in denen eine Sprengstofffalle entschärft werden soll, die Polizei also davon 

Kenntnis erlangt, dass ein Sprengkörper über ein Mobilfunkgerät ferngesteuert ge-

zündet werden soll und zur Gefahrenabwehr im Umfeld des Sprengkörpers die Kom-

munikation durch entsprechende Störsender unterbunden wird. Ebenfalls kann dies 

bei Geisellagen erforderlich sein, um die Kommunikation des Geiselnehmers mit un-

bekannten Komplizen außerhalb des Tatorts auch über die Mobiltelefone Dritter un-

terbinden zu können.  

 

Zu § 186 

 

Mit der Neufassung der §§ 186 ff. werden die bisherigen Verfahrensbestimmungen 

an die neugefassten Eingriffsbefugnisse der §§ 185 bis 185 b angepasst. Dabei wird 

die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu diesen verdeckten Datener-

hebungsmaßnahmen entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
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BVerfGE 141, 220, umgesetzt. Zugleich werden die einzelnen Regelungsbereiche 

der bisherigen Verfahrensbestimmungen entsprechend ihrer inhaltlichen Zugehörig-

keit neu angeordnet:  

 

Der neu gefasste § 186 regelt nun umfänglich das Anordnungsprocedere der Maß-

nahmen nach §§ 185 bis 185 b. Dazu werden die bisherigen Regelungen zur Anord-

nungskompetenz, zu Inhalt und Umfang der Anordnung, sowie zum Anordnungsver-

fahren einschließlich der Benachrichtigung der betroffenen Person in einer Norm zu-

sammengefasst. 

 

Der bisherige Absatz 1 wird um die Verfahrensregelungen zu den Maßnahmen in 

§§ 185 - 185 b ergänzt. Dazu wird Absatz 1 in zwei Absätze untergliedert, getrennt 

nach gerichtlicher und polizeilicher Anordnungskompetenz. 

 

Absatz 1 Satz 1 entspricht dem bisherigen Satz 1, ergänzt um die neuen Befugnisse 

der §§ 185 ff. Durch die Neuregelung wird auch der Einsatz von Vertrauenspersonen 

dem Richtervorbehalt unterstellt und damit den Vorgaben des Bundesverfassungsge-

richts entsprochen, BVerfGE 141, 220, Rn. 117, 174. Soweit der Einsatz technischer 

Mittel gemäß § 185 Absatz 1 Nr. 2 zugleich zur Unterstützung einer Observation 

dient, untersteht auch die Unterstützungshandlung als Teil der Observation dem 

Richtervorbehalt. 

Die bisherige Gefahr-in-Verzug-Regelung in Satz 2 bis 4 wird durch den neuen Satz 5 

ergänzt, der klarstellt, dass die polizeiliche Anordnung ohne richterliche Bestätigung 

spätestens nach drei Tagen außer Kraft tritt.  

 

Der neue Absatz 2 entspricht inhaltlich den ehemaligen Sätzen 6 bis 8 des bisheri-

gen Absatz 1 und regelt die polizeiliche Anordnung verdeckter Datenerhebungsmaß-

nahmen.  

 

Der neue Absatz 3 bestimmt die Anforderungen an Form und Inhalt der Anordnung. 

Damit werden implizit zugleich die Anforderungen an den Antrag auf Erlass der ge-

richtlichen Anordnung bestimmt. Denn nur durch einen entsprechenden Antrag wird 

das Gericht in die Lage versetzt, eine umfängliche Prüfung vorzunehmen, BVerfGE 

141, 220, Rn. 118. Die inhaltlichen Anforderungen an die Anordnung entsprechen im 
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Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 186 a Absatz 5. Neu wird in Satz 4 zur 

Klarstellung eine Gefahr-in-Verzug-Regelung eingefügt, die eine Ausnahme vom 

Schriftformerfordernis der Anordnung zulässt. Insbesondere bei Maßnahmen die 

nach Absatz 2 bei Gefahr in Verzug angeordnet werden, wäre eine vorherige schriftli-

che Anordnung in der Praxis nicht umsetzbar. In Lagen von hoher zeitlicher Dring-

lichkeit bleibt damit eine mündliche Eilanordnung der Eingriffsmaßnahmen möglich. 

Erforderlich ist dann aber nach Satz 5 eine unverzüglich nachzuholende Dokumenta-

tion, um eine spätere gerichtliche Nachprüfung im Rahmen der gerichtlichen Bestäti-

gung zu gewährleisten. Satz 6 regelt eine ausdrückliche Annexkompetenz zur ver-

deckten Durchsuchung, um eine Installation technischer Mittel zur Datenerhebung 

und Überwachung erst zu ermöglichen. Satz 7 bestimmt Fristenregelungen für die 

Anordnung. Die Regelung entspricht hinsichtlich der Frist von zwei Monaten der bis-

herigen Regelung in § 186 a Absatz 5 Satz 3. Der Einsatz von Vertrauenspersonen 

und / oder Verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern wird aus Gründen der polizeili-

chen Praxis auf sechs Monate befristet, da die eingesetzten Personen erst über ei-

nen längeren Zeitraum an die Zielperson herangeführt werden müssen, bevor aus 

dem Einsatz heraus personenbezogene Daten für die Gefahrenabwehr erhoben wer-

den können. Satz 8 stellt klar, dass eine Verlängerung der Maßnahme um jeweils 

nicht mehr als denselben Zeitraum möglich ist, verlangt dafür aber eine erneute An-

ordnung. Dies gewährleistet eine erneute Prüfung der Anordnungsvoraussetzungen. 

Auch Satz 9 dient der Klarstellung und bestimmt, dass das weitere Vorliegen der An-

ordnungsvoraussetzungen nicht nur für eine Verlängerung der Maßnahme Voraus-

setzung ist, sondern auch während der Durchführung der Maßnahme im ursprüngli-

chen Anordnungszeitraum ständig zu prüfen ist. Liegen die Voraussetzungen der An-

ordnung nicht mehr vor, ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden.  

 

Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen. Sein Regelungsgehalt zur Löschung nicht 

mehr benötigter Daten ist mit der Reformierung des LDSG in § 51 Absatz 2 LDSG 

aufgegangen. 

 

In Absatz 4 wird ergänzend zur Anordnungszuständigkeit des Gerichts normiert, 

dass dieses auch während der Durchführung der jeweiligen Maßnahme über deren 

Fortgang zu unterrichten ist, um eine weitere Prüfung zu ermöglichen. Die Regelung 

entspricht derjenigen im bisherigen § 186 a Absatz 6, wird jedoch auf alle in Absatz 1 
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genannten Maßnahmen ausgedehnt. Dabei können die Unterrichtungsintervalle in 

Abhängigkeit von der Art der Maßnahme unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie 

langfristig die Maßnahme angelegt ist.  

 

Der neue Absatz 5 sichert den nach Absatz 1 grundsätzlich bestehenden Richtervor-

behalt für Maßnahmen der Wohnraumüberwachung nach § 185 Absatz 3 und Maß-

nahmen zum Abhören des nicht öffentlich gesprochenen Wortes nach § 185 Ab-

satz 1 Nummer 2 Buchstabe c auch für die Fälle, in denen aufgrund des Einsatzes 

als Personenschutzmaßnahme nach § 186 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 

Buchstabe c der Richtervorbehalt nicht gilt, die durch die Maßnahme gewonnenen 

Erkenntnisse aber abweichend vom eigentlichen Einsatzzweck nach Maßgabe des 

§ 188 a weiterverarbeitet werden sollen. Um eine Umgehung des Richtervorbehalts 

zu verhindern, ist die Rechtmäßigkeit der Maßnahme vor einer Weiterverarbeitung 

gerichtlich zu bestätigen. Damit entspricht die Regelung derjenigen im bisherigen 

§ 186 a Absatz 7 Satz 2 und 3. 

 

Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 186 Absatz 2 und bestimmt die gerichtliche Zu-

ständigkeit sowie das für den Erlass der Anordnung durchzuführende Verfahren. Da-

bei wird das Anhörungserfordernis grundsätzlich aufrechterhalten, obwohl von einer 

Anhörung zum Schutz und zur Aufrechterhaltung der verdeckten Maßnahme nach 

Satz 3 Halbsatz 1 in der Regel abzusehen sein dürfte. Der bisherige Satz 3 Halb-

satz 2 wird gestrichen, da dieser faktisch leer läuft. Nach bisheriger Regelung war die 

Anhörung nachzuholen, soweit der Grund für das Absehen von einer Anhörung 

nachträglich entfallen war. Eine Anhörung ist allerdings nur während des laufenden 

Verfahrens bis zum Erlass der Anordnung möglich. Nach Erlass der Anordnung er-

folgt stattdessen eine Benachrichtigung der betroffenen Person. Faktisch gibt es 

keine Situation, bei der bei Antrag auf Erlass der Anordnung ein Absehensgrund vor-

liegt, dieser während des ohnehin kurzen Anordnungsverfahrens entfällt und noch 

vor Erlass der Anordnung eine Anhörung nachgeholt werden kann. 

 

Absatz 7 regelt die Benachrichtigungspflichten nach Abschluss der Maßnahme. Die 

Regelung entspricht dem bisherigen § 186 Absatz 4. Dabei wird die Informations-

pflicht gegenüber der betroffenen Person einheitlich als Benachrichtigungspflicht ge-
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fasst. Satz 2 bestimmt, wann von einer Benachrichtigung durch die Maßnahme mit-

betroffener Personen abgesehen werden kann. Die Regelung wird um die neuen Da-

tenerhebungsmaßnahmen in §§ 185 ff. ergänzt.  

 

Absatz 8 ergänzt die Benachrichtigungspflichten nach Absatz 7 in Bezug auf straf-

rechtliche Ermittlungsverfahren. Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 186 Ab-

satz 5. 

 

Zu § 186 a 

 

Im Zuge der Neustrukturierung der §§ 186 ff. wird auch § 186 a neugefasst. Dabei 

werden die im bisherigen § 186 a Absatz 1 bis 3 angelegten Mechanismen zum 

Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung nach Maßgabe der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220, ergänzt und auf alle ver-

deckten Datenerhebungsmaßnahmen der §§ 185 ff. ausgedehnt. Als Folgeänderung 

wird der Schutz von Amts- oder Berufsgeheimnisträgern angepasst. Außerdem wird 

zum Schutz der nach §§ 185 ff. erhobenen Daten angeordnet, dass diese entspre-

chend dem Stand der Technik gegen unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung und 

Löschung besonders zu sichern sind. 

 

Die bisherigen Regelungen zur Anordnung der Maßnahme und zur Unterrichtung des 

anordnenden Gerichts werden bereits zusammenfassend im neuen § 186 geregelt 

und entfallen damit für den neuen § 186 a. Gleiches gilt für die Regelung zur Kenn-

zeichnung und Verarbeitung der nach §§ 185 ff. erhobenen Daten. Diese Regelun-

gen gehen in den neuen §§ 188 a, 188 b zur hypothetischen Datenneuerhebung und 

zur Kennzeichnungspflicht auf.  

 

Die Absätze 1 bis 5 beschreiben die Mechanismen zum Schutz des Kernbereichs pri-

vater Lebensgestaltung entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsge-

richts. Die Schutzmechanismen lassen sich vereinfacht in drei Phasen unterteilen: 

Zunächst ist eine Maßnahme nur zulässig, soweit nach einer Prognose Daten aus 

dem Kernbereich nicht erhoben werden. Stellt sich während der laufenden Erhebung 

heraus, dass trotz entgegenstehender Prognose Daten aus dem Kernbereich betrof-

fen sind, ist die Maßnahme zu unterbrechen. Bestehen hinsichtlich der Betroffenheit 
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des Kernbereichs Zweifel, ist der Fortgang der Maßnahme nur im wege der automati-

schen Erhebung zulässig. Zuletzt sind die aus einer Wohnraumüberwachung nach 

§ 185 Absatz 3 erhobenen Daten vor einer Auswertung durch die Polizei immer dem 

Gericht vorzulegen. Gleiches gilt für Daten, die aufgrund von Zweifeln, ob der Kern-

bereich betroffen ist, automatisch erhoben wurden. Daten, die den Kernbereich be-

treffen, dürfen nicht verwertet werden und sind zu löschen. Nur die Daten, die nicht 

den Kernbereich betreffen, dürfen durch die Polizei verwertet werden. Absatz 6 trifft 

ergänzende Regelungen zu Amts- und Berufsgeheimnisträgern. Absatz 7 stellt den 

technischen Schutz der nach § 185 und § 185a erhobenen Daten insbesondere zur 

Wahrung der Zweckbindung vor unbefugter Kenntnisnahme, Veränderung und Lö-

schung sicher.  

 

Im Einzelnen: 

Absatz 1 bestimmt, dass die eingriffsintensiven Maßnahmen der § 185 und § 185 a 

nur durchgeführt werden dürfen, soweit nach einer Prognoseentscheidung nicht auf-

grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass durch die Überwachung 

Daten erfasst werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen 

sind. Damit wird der bisherige Kernbereichsschutz entsprechend der Vorgabe des 

Bundesverfassungsgerichts auf alle verdeckten Datenerhebungsmaßnahmen der 

§§ 185 ff. erweitert. 

 

Wird die Maßnahme begonnen und ergeben sich während der Durchführung tatsäch-

liche Anhaltspunkte dafür, dass Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestal-

tung zuzurechnen sind, erhoben werden, ist die Maßnahme nach Absatz 2 Satz 1 zu 

unterbrechen. Sie darf nach Satz 4 nur fortgesetzt werden, wenn nach einer Prog-

nose nicht zu erwarten ist, dass wiederum Daten aus dem Kernbereich privater Le-

bensgestaltung erhoben werden, BVerfGE 141, 220, Rn. 128. 

 

Da die Unterbrechung beim Einsatz von Personenschutzsendern zugleich eine Ge-

fährdung der eingesetzten Vertrauensperson, der Verdeckten Ermittlerin oder des 

Verdeckten Ermittlers oder zu einer Gefährdung der durch die Überwachungsmaß-

nahme zu schützenden Person mit sich bringen kann, bestimmt Satz 2 unter Abwä-

gung der gegenüberstehenden Rechtsgüter, dass zum Schutz dieser Personen eine 

Unterbrechung erst dann zu erfolgen hat, wenn und sobald die Unterbrechung ohne 
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Gefährdung möglich ist. Satz 3 ordnet weiter an, dass eine Unterbrechung nicht er-

forderlich ist, sofern die Überwachung mit technischen Mitteln automatisch durchge-

führt wird und eine Kenntnisnahme der Inhalte durch die Polizei nicht erfolgt, vgl. 

BVerfGE 141, 220, Rn. 199.  

 

Vor einer Auswertung dieser Daten durch die Polizei müssen sie jedoch durch das 

Gericht freigegeben werden. Dazu bestimmt Absatz 3 Satz 1 entsprechend der Vor-

gaben des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220, Rn. 129, 200, 224, dass 

die aus Wohnraumüberwachungen erhobenen Daten aufgrund der besonderen Kern-

bereichsnähe immer erst durch das Gericht zu prüfen sind. Für Daten aus sonstigen 

Maßnahmen gilt dies nach Satz 2 dagegen nur, sofern die Daten bei Zweifeln über 

den Kernbereichsbezug automatisch erhoben wurden, BVerfGE 141, 220, Rn. 227, 

240. 

 

Absatz 4 schafft eine verfassungskonforme Gefahr-in-Verzug-Regelung für die vor-

läufige Freigabe der Daten nach Absatz 3, wenn das Gericht nicht rechtzeitig erreicht 

werden kann, BVerfGE 141, 220, Rn. 129. Die gerichtliche Prüfung ist unverzüglich 

nachzuholen.  

 

Für die erhobenen Daten, die den Kernbereich betreffen, verlangt das Bundesverfas-

sungsgericht eine sofortige Löschung, den Ausschluss der weiteren Verwendung und 

eine Dokumentation, die eine spätere Kontrolle ermöglicht, BVerfGE 141, 220, 

Rn. 129. Diese Anforderungen werden in Absatz 5 Satz 1 bis 3 umgesetzt. Zur Wah-

rung der Betroffenenrechte und um eine wirksame Datenschutzkontrolle sicherzustel-

len, werden in Satz 4 und 5 die Löschfristen für die Dokumentation in Abhängigkeit 

von der Benachrichtigung der Betroffenen und der Durchführung der Datenschutz-

kontrolle geregelt. 

 

Absatz 6 dient dem Schutz von Amts- und Berufsgeheimnisträgern. Die Regelung 

entspricht dem bisherigen § 186 a Absatz 4 und richtet sich nach den Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220, Rn. 131.  

 

Absatz 7 stellt als allgemeinen Grundsatz für die aus Maßnahmen nach § 185 und 

§ 185 a stammenden Daten besondere Sicherungsanforderungen auf. Danach sind 
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die Daten zur Einhaltung der Zweckbindung entsprechend dem Stand der Technik 

gegen unbefugte Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung besonders zu sichern. 

 

Zu § 186 b 

 

Durch die Neufassung des § 186 b wird die parlamentarische Kontrolle um eine tur-

nusmäßige Pflichtkontrolle durch das ULD ergänzt: Der neue Absatz 1 dient der Um-

setzung der Anforderungen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum 

BKAG, BVerfGE 141, 220, Rn. 140 f., 266, 340 und 354, im Hinblick auf die aufsicht-

liche Kontrolle bei eingriffsintensiven polizeilichen Maßnahmen. Über das bisherige 

allgemeine Kontrollrecht des ULD hinaus wird durch den neuen Absatz 1 in Verbin-

dung mit dem neuen § 186 c eine turnusmäßige Prüfpflicht statuiert. Das Bundesver-

fassungsgericht hat festgestellt, dass das Höchstmaß für den Abstand einer turnus-

mäßigen Pflichtkontrolle zwei Jahre nicht überschreiten darf, BVerfGE 141, 220, 

Rn. 266. Ergänzend ist durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher-

zustellen, dass die Daten in praktikabel auswertbarer Weise zur Verfügung stehen 

und die Protokollierung hinreichende Angaben zu dem zu kontrollierenden Vorgang 

enthält, BVerfGE 141, 220, Rn. 141 ff. Dies wird durch die neu geschaffene Protokol-

lierungspflicht nach § 186 c sichergestellt.  

 

Der neue Absatz 2 entspricht den bisherigen Absätzen 1 und 2 zur parlamentari-

schen Kontrolle. Satz 3 trägt ebenfalls dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

zum BKAG, BVerfGE 141, 220, Rn. 143 Rechnung, wonach auch eine Unterrichtung 

der Öffentlichkeit sicherzustellen ist. Durch die Veröffentlichung der Berichte soll 

Transparenz hergestellt und eine öffentliche Diskussion über die Ausübung der Be-

fugnisse ermöglicht werden. 

 

Zu § 186 c 

 

Mit der Neuschaffung des § 186 c werden Protokollierungspflichten für eingriffsinten-

sive Maßnahmen statuiert, die die Voraussetzung für eine wirksame aufsichtliche 

Kontrolle nach § 186 b bilden.  
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Absatz 1 legt den Umfang und Inhalt der Protokolldaten bei verdeckten und eingriffs-

intensiven Maßnahmen fest.  

 

Absatz 2 ergänzt die Protokollierungspflichten um die Dokumentation der von der 

Maßnahme betroffenen Personen.  

 

Absatz 3 Satz 1 bestimmt, dass Nachforschungen zur Feststellung der Identität mit-

betroffener Dritter nur vorzunehmen sind, wenn dies unter Abwägung der Eingriffsin-

tensität der Maßnahme, des Aufwands für die Identitätsfeststellung und der daraus 

folgenden Beeinträchtigungen für die betroffenen Personen geboten ist. Unterbleibt 

eine Protokollierung nach Satz 1, ist nach Satz 2 zumindest die Anzahl der betroffe-

nen Personen zu dokumentieren, soweit dies möglich ist.  

 

Absatz 4 stellt klar, dass die nach § 186 c erhobenen Protokolldaten nur für Benach-

richtigungszwecke und Zwecke der Datenschutz- und Rechtmäßigkeitskontrolle ver-

wendet werden dürfen. 

 

Zu § 187 

 

Die Änderung der Verweisung auf § 186 in den Absätzen 2 und 3 ist redaktionelle 

Folgeänderung der Anpassung der Verfahrensregelungen in §§ 186 ff. Inhaltliche Än-

derungen sind damit nicht verbunden. 

 

Zu § 188 

 

Die Änderungen in Absatz 1 hinsichtlich „verarbeitet“ bzw. „Verarbeitung“ dienen der 

Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 Nummer 2 der JI-Richtlinie 

und des entsprechend umgesetzten § 21 Nummer 2 LDSG. Die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten zu einem anderen Zweck ist in § 188 a (hypothetische Daten-

neuerhebung) geregelt und kann insofern in Absatz 1 gestrichen werden.  

 

Der bisherige Absatz 4 wird um den Verarbeitungszweck der Aus- und Fortbildung 

gekürzt. Dieser findet sich nun in Absatz 5 wieder. 
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Im neuen Absatz 5, dem bisherigen Absatz 4, wird ein Bezug zur Regelung der Da-

tenverarbeitung zu Aus- und Fortbildungszwecken im LDSG hergestellt. Die Nutzung 

bereits gespeicherter personenbezogener Daten bleibt wie bisher zulässig. Ferner 

erfolgt eine sprachliche Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 

Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 und des entsprechend umgesetzten § 21 

Nummer 2 LDSG. Die nun aufgenommene Möglichkeit der Verarbeitung vorhande-

ner personenbezogener Daten zur Wirksamkeitskontrolle soll zur Optimierung poli-

zeilichen Handelns beitragen. Die Wirksamkeitskontrolle kann nicht immer scharf von 

der Fortbildung abgegrenzt werden und ist daher nur unter den Regelungen für die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Aus- und Fortbildungszwecken 

möglich. 

 

Die Datenverarbeitung zur Erstellung eines Kriminalitätslagebildes zum Zwecke der 

Kriminalitätsbekämpfung wurde bisher auf die Generalklausel des Absatzes 1 ge-

stützt, als Datenverarbeitung zur Gefahrenabwehr im Sinne des § 162. Durch den 

neuen Absatz 6 wird eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

zur Erstellung von Kriminalitätslagebildern geschaffen. Für die optische Darstellung 

der Kriminalitätslage ist die Verarbeitung personenbeziehbarer und personenbezoge-

ner Daten zum Beispiel für die geografische Zuordnung über Adressendaten, wie 

Straße und Hausnummer, erforderlich. Auch für weitere Lagebilder, wie die so ge-

nannte Bereichslage, die der Informationsgewinnung im kriminalgeografischen Raum 

für die Ausrichtung des täglichen Streifendienstes dienen, ist eine solche Datenverar-

beitung erforderlich. Nur durch die Weiterverarbeitung dieser Daten kann dem han-

delnden Beamten mitgeteilt werden, was seit seinem letzten Dienst wo innerhalb sei-

nes Zuständigkeitsbereichs passiert ist. 

 

Absatz 7 Satz 1 normiert an zentraler Stelle eine Verpflichtung zur Protokollierung 

von Verarbeitungsvorgängen. Die Verpflichtung zur Protokollierung von Verarbei-

tungsvorgängen in automatisierten Verarbeitungssystemen ergibt sich bereits aus 

§ 52 Absatz 1 LDSG. Der Bezug in Satz 2 zu § 52 Absatz 3 ist erforderlich, um die 

Verwendung für die Verfolgung von schwerwiegenden Straftaten aus dem bisherigen 

§ 194 zu erhalten, der nun auf den neuen Absatz 7 verweist. Zugleich wird von der 

Öffnungsklausel in § 52 Absatz 3 Satz 2 LDSG für die Verarbeitung der Protokollda-

ten zum Zwecke der Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren insgesamt Gebrauch 
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gemacht. Satz 3 normiert eine Löschfrist von 2 Jahren für die Protokolldaten. Damit 

wird von der Öffnungsklausel aus § 52 Absatz 4 LDSG Gebrauch gemacht. Die 

Dauer von zwölf Monaten im bisherigen § 194 führte in der Praxis dazu, dass ver-

meintlich zu Unrecht durchgeführte Datenzugriffe wegen Löschung der Protokollda-

ten nicht mehr nachvollzogen werden konnten. Eine Verlängerung der Speicherdauer 

auf 2 Jahre dient der besseren Nachprüfbarkeit im Sinne einer umfassenderen auf-

sichtlichen Kontrolle.  

 

Zu § 188 a 

 

Mit der Einfügung des neuen § 188 a wird das vom Bundesverfassungsgericht in sei-

nem Urteil zum BKAG, BVerfGE 141, 220, konkretisierte Kriterium der hypotheti-

schen Datenneuerhebung umgesetzt. Die Änderungen im LVwG orientieren sich 

 mit einigen dem LVwG als landesrechtlichem Gesetz über die öffentliche Sicherheit 

spezifischen Anpassungen - an den Formulierungen in § 12 BKAG. Obgleich Gegen-

stand des bundesverfassungsgerichtlichen Urteils die eingriffsintensiven und ver-

deckten Maßnahmen des BKAG waren, wird das Kriterium der hypothetischen Da-

tenneuerhebung wie in § 12 BKAG auch im LVwG als allgemeiner Grundsatz ausge-

staltet, der bei jeder Datenweiterverarbeitung durch die Polizei und mit der Aufgabe 

der Gefahrenabwehr betrauten Ordnungsbehörden zu beachten ist. Dadurch soll ein 

Gleichlauf mit § 12 BKAG hergestellt werden, der über § 29 Absatz 4 BKAG auch für 

den polizeilichen Informationsverbund gilt, an dem gemäß § 29 Absatz 3 BKAG auch 

die Polizeibehörden der Länder teilnehmen. Allerdings wird der Grundsatz der hypo-

thetischen Datenneuerhebung im Unterschied zu § 12 BKAG im LVwG nicht auf die 

Weiterverarbeitung zur Strafverfolgung erstreckt, da nach Art. 74 Absatz 1 Nr. 1 GG 

der Bundesgesetzgeber die konkurrierende Gesetzgebung in Bezug auf das Straf-

verfahren innehat und als Annex hierzu auch das jeweilige Datenschutzrecht umfasst 

ist. Der Bundesgesetzgeber hat insoweit etwa in § 100 e Absatz 6 Nummer 3 und 

§ 161 Absatz 3 StPO Regelungen zur Verwendung von personenbezogenen Daten 

aus verdeckten und eingriffsintensiven polizeirechtlichen Maßnahmen (bspw. die 

akustische Wohnraumüberwachung, die Online-Durchsuchung und die Überwachung 

der Telekommunikation) zur Strafverfolgung bzw. in Strafverfahren getroffen. Für 

(ggf. weitergehende) Regelungen im LVwG zur hypothetischen Datenneuerhebung 

im Zusammenhang mit der Weiterverarbeitung von auf Grundlage entsprechender 
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polizeirechtlicher Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten zur Strafverfol-

gung ist daher kein Raum. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil festgestellt, dass sich die Anfor-

derungen an die Nutzung und Übermittlung staatlich erhobener Daten nach den 

Grundsätzen der Zweckbindung und Zweckänderung und sich die Reichweite der 

Zweckbindung nach der jeweiligen Ermächtigung für die Datenerhebung richten.  

 

Absatz 1 Satz 1 stellt klar, dass die (Weiter-)Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten zur Erfüllung derselben Aufgabe und zum Schutz derselben Rechtsgüter oder 

sonstigen Rechte oder zur Verhütung derselben Straftaten oder Ordnungswidrigkei-

ten durch die Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden, die die Daten selbst erhoben 

haben, nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Zweckänderung un-

terliegt. Die Weiterverarbeitung meint in diesem Zusammenhang die zweckkonforme 

Verarbeitung, die keine zweckändernde Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung dar-

stellt, vgl. BVerfGE 141, 220 Rn. 278 f., 282: „Die jeweilige Eingriffsgrundlage be-

stimmt Behörde, Zweck und Bedingungen der Datenerhebung und definiert damit die 

erlaubte Verwendung. […] Für die Wahrung der Zweckbindung kommt es demnach 

darauf an, dass die erhebungsberechtigte Behörde die Daten im selben Aufgaben-

kreis zum Schutz derselben Rechtsgüter und zur Verfolgung oder Verhütung dersel-

ben Straftaten nutzt, wie es die jeweilige Datenerhebungsvorschrift erlaubt.“ 

 

Satz 2 regelt die entsprechende Anwendbarkeit von Satz 1 für personenbezogene 

Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen ist - dazu gehören beispielsweise 

auch unaufgefordert durch Dritte erlangte Daten. Danach soll Satz 1 mit der Maß-

gabe gelten, dass aufgrund der fehlenden Datenerhebungsvorschrift für die Bestim-

mung derselben Aufgabe und derselben Rechtsgüter etc. der Zweck der Speiche-

rung heranzuziehen ist. 

 

Satz 3 trägt den besonderen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an die 

Zweckbindung für Daten aus Maßnahmen durch den Einsatz technischer Mittel in o-

der aus Wohnungen gemäß § 185 Absatz 3 Rechnung. Aufgrund des besonderen 

Eingriffsgewichts solcher Datenerhebungsmaßnahmen gilt hier eine besonders enge 

Bindung der weiteren Nutzung der bei diesen Maßnahmen gewonnenen Daten an 
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die Voraussetzungen und Zwecke der Datenerhebung, BVerfGE 141, 220, Rn 283. 

Für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die aus Maßnahmen durch den 

Einsatz technischer Mittel in oder aus Wohnungen nach § 185 Absatz 3 erlangt wur-

den, sieht Satz 3 daher vor, dass eine Gefahr im Sinne dieser Vorschrift vorliegen 

muss. 

 

Absatz 2 Satz 1 setzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts an die zweckän-

dernde Verarbeitung von personenbezogenen Daten um und führt den Grundsatz 

der hypothetischen Datenneuerhebung als allgemeinen Grundsatz in das LVwG ein. 

Das Bundesverfassungsgericht hat zum Grundsatz der hypothetischen Datenneuer-

hebung ausgeführt, BVerfGE 141, 220, Rn. 288-290: „Voraussetzung für eine Zweck-

änderung ist danach aber jedenfalls, dass die neue Nutzung der Daten dem Schutz 

von Rechtsgütern oder der Aufdeckung von Straftaten eines solchen Gewichts dient, 

die verfassungsrechtlich ihre Neuerhebung mit vergleichbar schwerwiegenden Mit-

teln rechtfertigen könnten. Nicht in jedem Fall identisch sind die Voraussetzungen ei-

ner Zweckänderung mit denen einer Datenerhebung hingegen hinsichtlich des erfor-

derlichen Konkretisierungsgrades der Gefahrenlage oder des Tatverdachts. Die dies-

bezüglichen Anforderungen bestimmen unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten 

primär den Anlass nur unmittelbar für die Datenerhebung selbst, nicht aber auch für 

die weitere Nutzung der erhobenen Daten. Als neu zu rechtfertigender Eingriff bedarf 

aber auch die Ermächtigung zu einer Nutzung für andere Zwecke eines eigenen, hin-

reichend spezifischen Anlasses. Verfassungsrechtlich geboten, aber regelmäßig 

auch ausreichend, ist insoweit, dass sich aus den Daten - sei es aus ihnen selbst, sei 

es in Verbindung mit weiteren Kenntnissen der Behörde - ein konkreter Ermittlungs-

ansatz ergibt.“  

 

Satz 2 sieht vor, dass die Vorgaben der Zweckbindung und der Grundsatz der hypo-

thetischen Datenneuerhebung nicht gelten, wenn die vorhandenen zur Identifizierung 

dienenden Daten einer Person (Grunddaten) zu Identifizierungszwecken - nicht aber 

Identitätsfeststellungen aufgrund spezialgesetzlicher Befugnisnormen - verwendet 

werden sollen. Die zweifelsfreie Klärung der Identität einer Person ist notwendig, um 

Identitätsverwechslungen auszuschließen und damit zu verhindern, dass Eingriffe in 

die Grundrechte von unbeteiligten Personen stattfinden. Aufgrund der in doppelter 
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Weise eng begrenzten Datenverwendung ist das Eingriffsgewicht dieser Maßnahme 

mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vereinbar. 

 

Satz 3 stellt klar, dass der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung die 

(Weiter-)Verarbeitung personenbezogener Daten dann nicht hindert, wenn beson-

dere Vorschriften des LVwG oder andere Rechtsvorschriften dies ausdrücklich er-

möglichen. Die besondere Vorschrift muss ihrerseits als Ausnahmevorschrift vom 

Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung den Vorgaben der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 141, 220 genügen. Ausnahmen 

lässt die Rechtsprechung insbesondere zur Weiterverarbeitung zu wissenschaftli-

chen, statistischen und archivarischen Zwecken im Sinne der §§ 13 und 26 LDSG 

zu. Dazu gehören auch die Zwecke der Forschung, der Aus- und Fortbildung sowie 

zur Vorgangsverwaltung nach Maßgabe der §§ 188, 190 LVwG oder zur Durchfüh-

rung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß § 181 a LVwG. 

 

Satz 4 regelt die entsprechende Anwendung von Satz 1 bis 3 für personenbezogene 

Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen ist, wozu auch unaufgefordert durch 

Dritte erlangte Daten gehören. Wie schon bei Absatz 1 soll aufgrund der fehlenden 

Datenerhebungsvorschrift hier für die Bestimmung der Vergleichbarkeit der Rechts-

güter etc. der Zweck der Speicherung herangezogen werden. 

 

Absatz 3 Satz 1 trägt den besonderen Anforderungen des Bundesverfassungsge-

richts an die zweckändernde Nutzung von Daten aus Maßnahmen durch den Einsatz 

technischer Mittel in oder aus Wohnungen Rechnung, BVerfGE 141, 220, Rn. 291. 

Ihre Verwendung zu einem geänderten Zweck ist nur möglich, wenn eine dringende 

Gefahr im Sinne des § 185 Absatz 3 vorliegt. 

 

Satz 2 untersagt, dass Erkenntnisse aus optischen Wohnraumüberwachungen zu 

Strafverfolgungszwecken verwendet werden dürfen und dient damit der Umsetzung 

der besonderen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Verbot der Verwen-

dung von personenbezogenen Daten aus der optischen Wohnraumüberwachung für 

die Strafverfolgung, BVerfGE 141, 220, Rn. 317. Diese Regelung im LVwG ist not-

wendig, um Artikel 13 Absatz 3 GG gerecht zu werden, der für die Strafverfolgung 

nur den Einsatz der akustischen Wohnraumüberwachung vorsieht. 
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In Absatz 4 wird neu die Verpflichtung zur Sicherstellung der Beachtung der Absätze 

1 bis 3 durch organisatorische und technische Maßnahmen nach dem Vorbild des 

§ 12 Absatz 5 BKAG normiert, um insbesondere die Einhaltung der Grundsätze der 

hypothetischen Datenneuerhebung in polizeilichen Informationssystemen zu gewähr-

leisten. Diese Verpflichtung ist näher in der speziellen Regelung zur Kennzeichnung 

in § 188 b LVwG ausgestaltet. 

 

Zu § 188 b 

 

Der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung lässt sich in den polizeilichen 

Informationssystemen nur umsetzen, wenn die darin gespeicherten personenbezo-

genen Daten mit den notwendigen Zusatzinformationen versehen und gekennzeich-

net sind. Hierzu wird in Anlehnung an die Vorschrift des § 14 BKAG die Regelung 

des § 188 b neu in das LVwG aufgenommen. 

 

Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass personenbezogene Daten bei der Speicherung in po-

lizeilichen Informationssystemen, zu denen Systeme gehören, die dem polizeilichen 

Informationsaustausch und der Auskunft dienen und nicht etwa der Vorgangsverwal-

tung, zu kennzeichnen sind. Diese Kennzeichnungspflicht erfolgt durch Angabe des 

Mittels der Erhebung der Daten einschließlich der Angabe, ob die Daten offen oder 

verdeckt erhoben wurden (Nr. 1), bei Personen, zu denen Grunddaten angelegt wur-

den, durch die Angabe der Kategorie der betroffenen Person (Nr. 2), durch die An-

gabe der Rechtsgüter oder sonstigen Rechte, deren Schutz die Erhebung dient oder 

der Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, deren Verfolgung oder Verhütung die Er-

hebung dient (Nr. 3), und durch die Angabe der Stelle, die sie erhoben hat (Nr. 4). 

Die Kennzeichnungspflicht schafft die Voraussetzung für eine umfassende Anwen-

dung des Grundsatzes der hypothetischen Datenneuerhebung. 

 

Nach Satz 2 soll die Kennzeichnung durch eine Angabe der Rechtsgrundlage der der 

Erhebung zugrundeliegenden Mittel ergänzt werden. 

In Satz 3 wird geregelt, dass personenbezogene Daten, denen keine Erhebung vor-

ausgegangen ist, soweit möglich, nach Satz 1 zu kennzeichnen sowie die erste da-

tenverarbeitende Stelle und, soweit möglich, der Dritte, von dem die Daten erlangt 

wurden, anzugeben sind. 



Drucksache 19/2118 Schleswig-Holsteinischer Landtag – 19. Wahlperiode 

 

102 

Zur Vermeidung einer Datenweiterverarbeitung, die nicht den Vorgaben der hypothe-

tischen Datenneuerhebung entspricht, bestimmt Absatz 2, dass personenbezogene 

Daten, die nicht den Anforderungen des Absatzes 1 entsprechend gekennzeichnet 

sind, solange nicht weiterverarbeitet werden dürfen, bis eine entsprechende Kenn-

zeichnung erfolgt ist. 

 

Absatz 3 gewährleistet, dass der Grundsatz der hypothetischen Datenneuerhebung 

vom Übermittlungsempfänger auch bei der Weiterverarbeitung personenbezogener 

Daten außerhalb polizeilicher Informationssysteme beachtet wird.  

 

Absatz 4 regelt die tatsächliche Unmöglichkeit einer Kennzeichnung als notwendige 

Ausnahmen zur Kennzeichnungspflicht, etwa, wenn nicht bekannt oder feststellbar 

ist, wer die Daten erhoben hat oder zu welchem Zweck sie ursprünglich erhoben 

wurden.  

 

Absatz 5 erfasst als weitere Ausnahme Fälle der technischen Unmöglichkeit und des 

unverhältnismäßigen Aufwands einer Kennzeichnung. Artikel 4 Absatz 2 dieses Än-

derungsgesetzes regelt eine zeitliche Befristung für die Ausnahme der fehlenden 

technischen Realisierbarkeit. Dadurch wird eine Übergangsfrist zur Anpassung der 

Datenverarbeitungssysteme für die technische Umsetzung der Datenkennzeichnung 

geschaffen. 

 

Zu § 189 

 

In Absatz 1 wird der Anwenderkreis zur Nutzung der polizeilichen Vorgangsbearbei-

tungssysteme, der sich bisher auf Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-

amte beschränkt, auf grundsätzlich alle Beschäftigten des Polizeidienstes im Rah-

men der ihnen zugewiesenen Aufgaben und der polizeilichen Aufgabenerfüllung er-

weitert. Damit wird klargestellt, dass auch der Einsatz von Tarifbeschäftigten in spezi-

ell ausgewählten Bereichen der einfachen Sachbearbeitung oder Vorgangsverwal-

tung unter anderem auch durch Personal der Geschäftsstelle zulässig ist. Zudem 

wird die Bezeichnung für das zuständige Ministerium nun ressortzuständigkeitsge-

bunden gewählt. 
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In Satz 4 werden die Anforderungen für die Datenverarbeitung insbesondere zur Er-

stellung von Kriminalakten herabgesetzt und den Anforderungen der übrigen Bun-

desländer sowie denen aus § 16 Absatz 5 Nummer 2 Buchstabe a BKAG angegli-

chen. Die bisher erforderliche kumulative Verbindung von Art oder Ausführung und 

Schwere der Tat, der Wiederholungsgefahr und zukünftiger Straftatenverhütung hat 

in der Praxis dazu geführt, dass die Dichte der Kriminalaktenbestände für eine effek-

tive Straftatenverhütung insbesondere im Vergleich zu den Beständen in anderen 

Bundesländern erheblich geringer ist. Die durch die Anpassung der Voraussetzun-

gen wird auch ein Gleichlauf mit den Anforderungen des § 81 g StPO hergestellt. Der 

gemäß § 81 g StPO erfasste DNA-Datensatz wird in der DNA-Analyse-Datei (DAD) 

gespeichert. Die DAD ist Teil des Informationssystems Polizei (INPOL) und zentral 

beim BKA eingerichtet. Eine dauerhafte Speicherung des DNA-Satzes setzt aller-

dings das Vorhandensein einer Kriminalakte bei den Ländern voraus. Eine solche 

Kriminalaktengrundlage wird durch die Anpassung des Satz 4 sichergestellt. 

 

Die Änderungen in den Absätzen 1 und 3 hinsichtlich „verarbeiten“ dienen der An-

passung an die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 Nummer 2 der Richtlinie (EU) 

2016/680 und des entsprechend umgesetzten § 21 Nummer 2 LDSG. 

 

In Absatz 3 wird der Personenkreis über den Beamtenstatus hinaus erweitert und 

lässt jetzt allgemein die Beauftragung entsprechend qualifizierter Beschäftigter zu.  

 

Im Übrigen handelt es sich in Absatz 3 um eine redaktionelle Folgeänderung durch 

die Anpassung der Voraussetzungen der Datenerhebung in § 179 Absatz 2. Eine in-

haltliche Änderung ist damit nicht verbunden.  

 

Absatz 5 stellt klar, dass die Verarbeitung personengebundener Hinweise (PHW) und 

ermittlungsunterstützender Hinweise (EHW) als Teil der polizeilichen Aufgabenerfül-

lung zulässig ist. PHW dienen dem Schutz des Betroffenen und der Eigensicherung 

von insbesondere Polizeibediensteten. PHW können bei polizeilichen Kontrollen her-

angezogen werden, um polizeitaktische Maßnahmen zu ergreifen. EHW sind Hin-

weise auf Besonderheiten einer Person, die primär dazu geeignet sind, einen polizei-

lichen Kontext zu verdeutlichen, polizeiliches Handeln zielgerichteter zu steuern bzw. 

zu unterstützen, oder die dem Schutz Dritter dienen. Sie sind darüber hinaus auch 
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geeignet, Datenbestände für Ermittlungen zu kennzeichnen bzw. zu selektieren. Se-

kundär kann ein EHW auch dem Schutz der Betroffenen und der eingesetzten Poli-

zeibediensteten dienen. 

 

PHW und EHW werden zum einen in INPOL, betreut durch das BKA, gespeichert. 

Zum anderen werden solche Hinweise auch im Informationssystem der Polizei des 

Landes SH gespeichert (INPOL Land), was nun in Absatz 5 ausdrücklich abgebildet 

wird. 

 

Zu § 190  

 

Die Bezeichnung für das zuständige Ministerium wird nun ressortspezifisch beschrie-

ben und ersetzt die bis Juni 2017 gültige Bezeichnung. Die weiteren Anpassungen in 

§ 190 sind redaktionelle Folge der Einführung der hypothetischen Datenneuerhebung 

in § 188 a und der Kennzeichnungspflicht in § 188 b: Die nach bisheriger Rechtslage 

bereits geltende „kleine“ hypothetische Datenneuerhebung in § 188 Absatz 1 Satz 3 

war bisher als Ausnahmetatbestand in § 190 erfasst. Aufgrund der Neueinfügung der 

„großen“ hypothetischen Datenneuerhebung in § 188 a, ist nun der Verweis auf 

§ 188 a aufzuführen. Gleiches gilt für die damit verbundene Kennzeichnungspflicht 

aus § 188 b. 

 

Zu § 191  

 

Die Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu anderen Zwecken 

als solchen, zu denen die Daten erhoben wurden, richtet sich insbesondere nach 

§ 188 a, der Regelung zur so genannten hypothetischen Datenneuerhebung. Inso-

fern sind die im bisherigen Satz zwei aufgeführten zulässigen Abweichungen obsolet 

und werden gestrichen. 

 

Um die Ergebnisse der Zuverlässigkeitsüberprüfung in § 181 a auch an externe, 

nicht-öffentliche Stellen übermitteln zu können, wird eine Ausnahmemöglichkeit zur 

Übermittlung von Bewertungen geschaffen. 
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Die Änderung in Absatz 5 dient der Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Ar-

tikels 3 Nummer 2 der JI-Richtlinie und des entsprechend umgesetzten § 21 Num-

mer 2 LDSG. 

 

Zu § 192  

 

In Absatz 1 wird der Bezug zur hypothetischen Datenneuerhebung im neuen § 188 a 

hergestellt, die bei der Zweckänderung zu berücksichtigen ist. Die Anforderungen 

aus § 188 Absatz 1 Satz 3 werden dadurch ersetzt.  

 

Durch die Änderungen in den Absätzen 2 und 3 wird deutlich herausgestellt, dass die 

Polizeidienststellen und mit polizeilichen Aufgaben betrauten anderen Dienststellen 

aller Staaten, die die Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes auf Grund eines 

Assoziierungsübereinkommens mit der Europäischen Union über die Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstandes anwenden, erfasst wer-

den, also auch solche, die dem Abkommen später beigetreten sind. Ferner wird klar-

gestellt, dass diese Regelung gleichermaßen für die Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union selbst sowie für deren über- und zwischenstaatliche Stellen gilt. 

 

Die Bezeichnung für das zuständige Ministerium in Absatz 4 Satz 1 wird durch die 

Änderung ressortspezifisch beschrieben. Durch die Streichung der Überörtlichkeit in 

Satz 1, wird der Aufbau einer bundesländerübergreifenden einheitlichen IT-Struktur 

erleichtert. Die Beschränkung des Informationsverbundes auf überörtliche Aufgaben 

hat sich durch die bundesländerübergreifend geplante neue IT-Struktur und die Ab-

sicht der Nutzung nur noch eines einheitlichen Datenhauses überholt. Mit dieser 

Neuausrichtung sollen auch die datenschutzrechtlichen Vorgaben der Datenminimie-

rung und das Erforderlichkeitsprinzip durchgesetzt werden. Durch die beabsichtigte 

bundeseinheitliche Verarbeitung und Speicherung in einem zentralen System soll die 

Mehrfacherhebung und Verwaltung gleicher Datensätze vermieden werden. Statt im 

Wege dezentraler Verwaltung wird das Erforderlichkeitsprinzip nur noch über Zu-

griffsberechtigungen geregelt. Mit dem Wegfall der Begrenzung auf überörtliche Re-

levanz der im Verbundsystem verarbeitbaren Daten steht die Formulierung nun im 

Einklang mit der anderer Bundesländer und des Bundes, die ebenfalls am Datenver-

bund teilnehmen. 
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Zu § 193  

 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

die Regelungen aus § 188 a (hypothetische Datenneuerhebung) und § 188 b (Kenn-

zeichnungspflicht) stets zu beachten sind.  

 

In Absatz 2 wird klargestellt, dass die Anforderungen aus § 188 a und § 188 b auch 

bei der Übermittlung personenbezogener Daten an ausländische öffentliche Stellen 

sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen zu beachten sind. Die Gefahren-

schwelle bleibt unangetastet; sie ist höher als bei inländischen Behörden und öffentli-

chen Stellen. 

 

Die Bezüge in Absatz 2 zum LDSG und zur DSGVO dienen der Klarstellung und Nor-

mentransparenz für den Anwender, da für die jeweiligen Anwendungsbereiche unter-

schiedliche Regelungen zu beachten sind. 

 

Die Änderung in Absatz 3 dient der Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Ar-

tikels 3 Nummer 2 der JI-Richtlinie und des entsprechend umgesetzten § 21 Num-

mer 2 LDSG. 

 

Zu § 194  

 

Die Protokollierung der Verarbeitungsvorgänge in automatisierten Verarbeitungssys-

temen ist in § 52 LDSG umfassend geregelt, so dass es in Absatz 1 keiner Wieder-

holung der zulässigen Verwendungszwecke bedarf. Der Bezug zu § 188 Absatz 7 ist 

erforderlich, um die Verwendung für die Verfolgung von schwerwiegenden Straftaten 

zu erhalten. § 188 Absatz 7 ist die zentrale Norm für Protokollierungen nach dem 

LVwG, in der von der Öffnungsklausel des § 52 LDSG Gebrauch gemacht wird. 

 

Der bisherige Absatz 2 wird durch die Regelung in § 188 Absatz 7 letzter Satz er-

setzt. Die Löschfrist von bisher 12 Monaten wird auf 2 Jahre verlängert, um eine ef-

fektive Datenschutzkontrolle zu gewährleisten. 
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Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen. Mit Inkrafttreten des LDSG zum 25. Mai 2018 

sind Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. § 46 LDSG setzt Artikel 

24 der JI-Richtlinie um und ist umfänglich. Das Instrument der Errichtungsanordnung 

gilt fort für diejenigen Dateien, die bis zum 25. Mai 2018 angeordnet worden sind, 

vgl. § 197. 

 

Zu § 195 a  

 

Die bisherige zweite Tatbestandsalternative des Absatzes 1 „zur Verhütung von 

Straftaten erheblicher Bedeutung“ wird hinsichtlich der Gefahrenschwelle in zeitlicher 

Sicht angepasst. Nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 

115, 320 – 381) darf eine Rasterfahndung nicht schon im Vorfeld einer konkreten 

Gefahr ermöglicht werden. 

 

In den Absätzen 2 und 7 wird die Bezeichnung für das zuständige Ministerium ress-

ortspezifisch beschrieben und ersetzt die bis Juni 2017 gültige Bezeichnung. 

 

Die Änderungen in den Absätzen 3 und 5 dienen der Anpassung an die Begriffsbe-

stimmungen des Artikels 3 Nummer 2 der JI-Richtlinie sowie des entsprechend um-

gesetzten § 21 Nummer 2 LDSG. Die Änderung der Verweisung auf § 186 ist redakti-

onelle Folgeänderung der Anpassung der Verfahrensregelungen in §§ 186 ff. Inhaltli-

che Änderungen sind damit nicht verbunden. 

 

In Absatz 6 wird die im LDSG durchgängige Bezeichnung für die Landesbeauftragte 

oder den Landesbeauftragten für Datenschutz verwendet.  

 

Zu § 196  

 

Die Vorgaben der JI-Richtlinie zur Berichtigung und Löschung personenbezogener 

Daten sowie Einschränkung der Verarbeitung und die Rechte der betroffenen Person 

sind durch das seit dem 25. Mai geltende neue LDSG umgesetzt. Daher sind der bis-

herige Absatz 1 Satz 1 und Satz 3 zu streichen. § 196 setzt durch die Anpassung im 

neuen Satz 1 diese Betroffenenrechte nun voraus und ergänzt die im LDSG getroffe-

nen Regelungen. Die §§ 51 und 34 Absatz 3 bis 5 LDSG ersetzen die Absätze 4 bis 5. 
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Die darüber hinausgehenden Regelungen des § 196 bleiben erhalten. Insbesondere 

zu den Prüffristen als Höchstspeicherfristen gibt es im LDSG lediglich einen Hinweis 

in § 51 Absatz 4. 

 

Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, die nicht dem Anwendungsbe-

reich der JI-Richtlinie bzw. dem 3. Abschnitt des LDSG (vgl. § 20 LDSG) zuzurech-

nen sind, finden die Regelungen der DSGVO sowie die Regelungen im 2. Abschnitt 

des LDSG unmittelbar Anwendung 

 

Absatz 4 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 6. Der Bezug in das 

LDSG wurde auf die entsprechenden Normen des LDSG in der neuen Fassung an-

gepasst. Der Ausschluss der Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die 

aus den in § 188 a Absatz 3 aufgeführten verdeckten Maßnahmen stammen, dient 

der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum BKAG, BVerfGE 

141, 220, vgl. auch § 21 BKAG. 

 

Zu § 197  

 

Mit Inkrafttreten des LDSG zum 25. Mai 2018 sind Verzeichnisse von Verarbeitungs-

tätigkeiten zu führen. § 46 LDSG setzt Artikel 24 der JI-Richtlinie um und ist umfäng-

lich. § 197 ist daher zu streichen. Das Instrument der Errichtungsanordnung gilt fort 

für diejenigen Dateien, die bis zum 25. Mai 2018 angeordnet worden sind. 

 

Zu § 198  

 

Die Vorgaben der JI-Richtlinie zum Auskunftsrecht setzt § 33 LDSG in nationales 

Recht um. Für die Beauskunftung über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

in Fällen, die nicht dem Anwendungsbereich der JI-Richtlinie bzw. dem 3. Abschnitt 

des LDSG (vgl. § 20 LDSG) zuzurechnen sind, finden die Regelungen der DSGVO 

sowie die Regelungen im 2. Abschnitt des LDSG unmittelbar Anwendung. Daher ist 

§ 198 zu streichen. Im Hinblick auf die Gebührenfreiheit der Beauskunftung ändert 

sich durch die Streichung nichts; eine Beauskunftung bleibt weiterhin unentgeltlich 

entsprechend Artikel 12 Absatz 4 der JI-Richtlinie.  
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Zu § 201  

 

Durch die Neufassung des § 201 werden die bisherigen Befugnisse zur Erteilung ei-

nes Platzverweises oder Aufenthaltsverbots um die Möglichkeiten der Anordnung ei-

nes Aufenthaltsgebots oder einer Meldeauflage ergänzt. Diese neuen Instrumente 

vervollständigen die behördlichen Befugnisse zum Erlass aufenthaltsbeschränkender 

Anordnungen und dienen der vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. Zugleich 

werden durch die Ergänzung die gesetzgeberischen Handlungsempfehlungen im Zu-

sammenhang mit islamistischem Terrorismus umgesetzt, wonach insbesondere die 

Meldeauflage als besonders geeignete Maßnahme beschrieben wird, relevante Per-

sonen von der Planung und Durchführung terroristischer Anschläge abzuhalten. Zu-

gleich wird durch die Ergänzung der polizeilichen Befugnisse dem Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz Rechnung getragen, da die Eingriffsschwere der neuen Befugnisse 

deutlich unter der Anordnung einer freiheitsentziehenden Gewahrsamnahme liegt. 

 

Die Befugnisse werden durch die Neufassung in ein normklares Gefüge gebettet. Die 

Anordnungsbefugnis für Aufenthaltsverbot und Aufenthaltsgebot sowie Meldeauflage 

sind der Polizei vorbehalten, da die Voraussetzungen zum Erlass dieser Maßnahmen 

in der Regel an polizeiliche Erkenntnisse anknüpfen. Die Anknüpfung der Befugnis-

normen an die Vorbeugung von Straftaten folgt dabei aus dem Kriminalvorbehalt des 

Artikel 11 Absatz 2 GG. Adressat der Maßnahme ist „eine Person“, so dass die Maß-

nahmen nach Absatz 2 bis 5, anders als der weniger eingriffsintensive Platzverweis, 

nur gegenüber einer konkreten Person und nicht durch eine Allgemeinverfügung ge-

genüber einer Personengruppe erlassen werden dürfen. Hierdurch wird eine Prüfung 

des jeweiligen Einzelfalls sichergestellt und Ermessensfehlern und einer Verletzung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vorgebeugt. 

 

Durch die Neufassung wird Absatz 1 um eine Legaldefinition des Platzverweises er-

gänzt. 

 

Absatz 2 reformiert die Voraussetzungen für den Erlass eines Aufenthaltsverbotes. 

Die Polizei muss sich dabei kein konkretes Bild der drohenden Rechtsgutverletzung 
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machen. Vielmehr genügt es, zum Beispiel szenetypische Straftaten bei Fankrawal-

len zu verhindern. Über die Anknüpfung an die Begehung einer Straftat wird auch die 

strafbare Beihilfe aus einer Gruppe heraus, zum Beispiel bei Fankrawallen, erfasst.  

 

Durch den neuen Absatz 3 wird die Polizei in Ergänzung zum Aufenthaltsverbot dazu 

befugt, einer Person anzuordnen, sich an ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort oder in 

einem bestimmten Gebiet aufzuhalten und sie so von Örtlichkeiten abzuhalten, an 

denen sie Straftaten verüben will. Das Gebiet kann dabei entsprechend dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz weiter gefasst sein als bei einem Aufenthaltsverbot nach Ab-

satz 2, da bei einem Aufenthaltsgebot gilt, je größer das festgesetzte Gebiet, desto 

geringer der Eingriff. Eine freiheitsentziehende Maßnahme im Sinne eines Hausar-

rests lässt die Maßnahme nicht zu. Dies wird durch Absatz 5 Satz 3 klargestellt. 

 

Absatz 4 ergänzt die Befugnisse zum Erlass von Aufenthaltsgeboten und Aufent-

haltsverboten zur Verhütung terroristischer Gefahren für Situationen in denen, an-

ders als bei Maßnahmen nach Absatz 2 oder 3, noch keine Tatsachengrundlage für 

eine Festlegung des räumlichen Bereichs möglicher Straftaten besteht. Die Voraus-

setzungen des Absatz 4 entsprechen im Übrigen den neu geschaffenen Vorausset-

zungen zum Erlass einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung gemäß § 201 b 

Absatz 1 Nummer 1 und 2. 

 

Der neue Absatz 5 regelt die Anordnungsvoraussetzungen für Aufenthaltsgebote und 

Aufenthaltsverbote nach Absatz 2, 3 und 4. Dadurch wird sichergestellt, dass die frei-

heitsbeschränkenden Maßnahmen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz genügen. So 

wird sichergestellt, dass zwischen der vom Adressat der Maßnahme ausgehenden 

Gefahr und der durch die Maßnahme erfassten Örtlichkeit ein erforderlicher Bezug 

besteht und die Maßnahme gemäß Satz 1 zeitlich und örtlich auf das erforderliche 

Maß beschränkt angeordnet wird. Es muss der betroffenen Person weiterhin möglich 

sein, wichtige berechtigte Interessen, wie zum Beispiel auch Arztbesuche, Termine 

bei sozialen Einrichtungen oder Behörden, wahrzunehmen. Dazu muss die Maß-

nahme auch örtlich und zeitlich ausreichend bestimmt sein, zum Beispiel durch Aus-

händigung von Kartenmaterial an den Adressaten der Maßnahme. Bei der Abwehr 

von Fankrawallen werden die betroffenen Gebiete in der Regel Stadionbereiche, 

Bahnhöfe, besondere Innenstadtbereiche oder Fantreffpunkte sein. Der Zugang zur 
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Wohnung darf nach Satz 2 nicht durch Aufenthaltsverbote oder Aufenthaltsgebote be-

schränkt werden. Satz 3 schließt ausdrücklich eine Freiheitsentziehung durch Haus-

arrest aus. Durch die Anordnung der Schriftform in Satz 4 erhält das Verwaltungshan-

deln Transparenz. Die Anordnung der Maßnahme darf gemäß Satz 5 die Dauer von 

drei Monaten nicht überschreiten, bei Fortbestehen der Anordnungsvoraussetzungen 

kann eine Verlängerung der Maßnahme erfolgen. Satz 6 stellt den Vorrang des Ver-

sammlungsrechts klar und entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 2. 

 

Der neu geschaffene Absatz 6 befugt die Polizei zum Erlass von Meldeauflagen, um 

Straftaten zu verhindern. Meldeauflagen gehören zu den Standardmaßnahmen, um 

Aufenthalts- oder Ausreiseverbote kontrollieren zu können. Durch Meldeauflagen soll 

unter anderem verhindert werden, dass sich gewaltgeneigte Problemfans an andere 

Orte begeben, an denen es zu szenetypischen Straftaten kommen kann. Meldeaufla-

gen können des Weiteren als flankierende Eingriffsbefugnisse zu der Anordnung ei-

ner elektronischen Aufenthaltsüberwachung genutzt werden. 

 

Absatz 6 Satz 1 ermöglicht der Polizei den Erlass einer Meldeauflage gegenüber ei-

ner Person, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Adressat eine 

Straftat begehen oder einen Beitrag zu der Begehung leisten wird. Die Norm setzt 

eine auf Tatsachen beruhende Prognose voraus, dass von der Adressatin oder dem 

Adressaten der Meldeauflage die Begehung von Straftaten oder die Beteiligung da-

ran droht. Absatz 6 Satz 2 bis 5 regeln das Verfahren zum Erlass der Meldeauflage. 

Die Regelungen entsprechen weitestgehend denen des Absatzes 5: Als einfachge-

setzliche Ausformung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wird bestimmt, dass 

die Meldeauflage zeitlich auf das erforderliche Maß zu beschränken ist und höchs-

tens einen Monat andauern darf. Eine Verlängerung der Maßnahme ist nur zulässig, 

soweit die Voraussetzungen zur Neuanordnung weiterhin vorliegen.  

 

Der neu geschaffene Absatz 7 befugt auch die Pass- und Personalausweisbehörde 

zum Erlass von Meldeauflagen. Hierdurch soll einerseits sichergestellt werden, dass 

die Person der räumlichen Beschränkung im Personalausweis nachkommt. Anderer-

seits ist die Meldeauflage das mildere Mittel vor der Passversagung nach § 7 Absatz 1 

PaßG. Durch den Verweis auf Absatz 6 wird klargestellt, dass die betroffene Person 
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auch bei einer Anordnung durch die Pass- und Personalausweisbehörde an bestimm-

ten Tagen zu bestimmten Zeiten bei einer Polizeidienststelle persönlich zu erscheinen 

hat. Der Vollzug wird also auch in diesem Falle durch die Polizei überwacht, da die 

Pass- und Personalausweisbehörde aufgrund der in der Praxis beschränkten Öff-

nungszeiten dies nicht leisten könnte. 

 

Absatz 8 Satz 1 normiert eine richterliche Kontrolle für die Anordnung einer Maß-

nahme nach Absatz 2 bis 7, die über 14 Tage hinausgeht: Die Anordnung bedarf in 

diesen Fällen der richterlichen Bestätigung. Die richterliche Bestätigung ist gemäß 

Satz 2 bis zum Ablauf des 14. Tages seit Anordnungsbeginn der Maßnahme einzu-

holen, anderenfalls tritt die Anordnung außer Kraft. Jede Verlängerung der Maß-

nahme wird gemäß Satz 3 unter Richtervorbehalt gestellt. Damit wird der erhöhten 

Eingriffsintensität einer längerfristigen Maßnahme Rechnung getragen. Für kürzere 

Anordnungen, die 14 Tage nicht überschreiten, wird der Rechtschutz der betroffenen 

Person über das normale Verwaltungsverfahren gewahrt. Da es sich jeweils um of-

fene Maßnahmen handelt, ist zudem ein effektiver Rechtschutz bereits über die nor-

malen Rechtsbehelfe gegen behördliches Handeln, wie insbesondere durch die Mög-

lichkeit gerichtlichen Eilrechtschutzes, gewährleistet. 

 

Zu § 201 b  

 

Durch den neu eingefügten § 201 b erhält die Polizei die Befugnis zur elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung (EAÜ) von Personen. Dazu kann die Polizei auf richterliche 

Anordnung eine Person dazu verpflichten, ständig ein für die elektronische Überwa-

chung des Aufenthaltsortes geeignetes technisches Mittel („elektronische Fußfessel“) 

in betriebsbereitem Zustand am Körper bei sich zu führen. 

 

Durch die neue Regelung wird ein bislang im Rahmen der Führungsaufsicht nach 

§ 68 b Strafgesetzbuch (StGB) und § 463 a StPO zum Einsatz kommendes Instru-

ment in den Bereich der Gefahrenabwehr zum Schutz höchst wichtiger Rechtsgüter 

übernommen, wie es bereits in § 56 BKAG der Fall ist. Ziel dieser offenen Maß-

nahme ist es, den Aufenthaltsort von Personen, von denen die Gefahr der Begehung 

einer terroristischen Straftat ausgeht, ständig zu überwachen und auf diese Weise 

die Begehung derartiger Straftaten zu verhindern.  
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Die EAÜ ergänzt die polizeilichen Überwachungsbefugnisse und bietet als offene 

Maßnahme eine unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten erheblich weniger ein-

schneidende Eingriffsbefugnis als die verdeckten Maßnahmen nach §§ 185 ff. Ohne 

die EAÜ nach § 201 b bliebe nur die Möglichkeit einer ständigen Observation, bei der 

nicht nur der Aufenthaltsort, sondern auch die Tätigkeiten und Gesprächspartner der 

betroffenen Person wahrgenommen werden und dadurch ein sehr viel umfangreiche-

res Persönlichkeitsbild entstehen kann als bei der elektronischen Übertragung der 

bloßen Standortdaten. 

 

Nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 kann die Polizei eine Person, von der die Gefahr der 

Begehung einer terroristischen Straftat im Sinne von §§ 89 a, 89 b, 129 a oder 129 b 

des Strafgesetzbuchs ausgeht, verpflichten, ein technisches Mittel, mit dem der Auf-

enthaltsort dieser Person elektronisch überwacht werden kann, ständig in betriebsbe-

reitem Zustand am Körper bei sich zu führen und dessen Funktionsfähigkeit nicht zu 

beeinträchtigen. Die Bestimmung des pflichtigen Personenkreises entspricht der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 141, 220, Rn. 165 und 

der daran anknüpfenden Formulierung in § 56 BKAG. Unter den gleichen Vorausset-

zungen ist auch der Erlass eines Aufenthaltsverbotes oder Aufenthaltsgebotes nach 

dem geänderten § 201 zulässig. Außerdem fügt sich die neue Befugnis durch die Be-

schreibung der Gefahrenlage in den Kanon der bestehenden Befugnisse insbeson-

dere der §§ 185 ff. zur verdeckten Datenerhebung ein. 

 

Die Absätze 2 bis 6 regeln die mit der Maßnahme bezweckte Datenerhebung und 

verarbeitung. Absatz 2 Satz 1 ermächtigt die Polizei, die für die Maßnahme erforder-

lichen Daten über den Aufenthaltsort sowie über etwaige Beeinträchtigungen der Da-

tenerhebung automatisiert zu erheben und auszuwerten. Dabei dient die Datenerhe-

bung nicht nur einer effektiven Gefahrenabwehr, sondern auch dazu, die Funktions-

fähigkeit des technischen Mittels zu kontrollieren, um eventuell erforderliche Repara-

turmaßnahme einleiten zu können.  

 

Weiterhin dürfen nach Satz 2, soweit dies zur effektiven Überwachung der pflichtigen 

Person erforderlich ist, auch Bewegungsbilder erstellt werden. Dies kann helfen, ter-

roristische Strukturen aufzudecken, Anschlagsvorbereitungen zu erkennen und konk-

ret geplante terroristische Anschläge zu verhindern. 
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Absatz 3 entspricht als Ausprägung des Kernbereichsschutzes der Vorschrift des 

§ 463 a Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 StPO. Danach darf die betroffene Person in ihrer 

Wohnung keiner Datenerhebung und -verwertung ausgesetzt sein, aus der sich mehr 

Informationen ergeben als ihre Anwesenheit. Eine genaue Ortung innerhalb der 

Wohnung ist untersagt. Dies dient dazu, der betroffenen Person einen innersten 

Rückzugsraum zu erhalten, in dem sie vom Staat nicht behelligt wird. Nach Satz 1 

dürfen, soweit dies technisch möglich ist, die genannten Aufenthaltsdaten gar nicht 

erst erhoben werden. Sollte technisch ein Ausschluss dieser Daten nicht umgesetzt 

werden können, legt Satz 2 fest, dass jedenfalls eine Verwertung dieser Daten nicht 

erfolgen darf. Diese Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald eine Kenntnisnahme 

erfolgt ist, wobei die Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Löschung gemäß Satz 3 zu 

dokumentieren ist. Damit wird gewährleistet, dass die EAÜ nicht zu einem unzulässi-

gen Eingriff in den Kernbereich privater Lebensführung im Sinne der Art. 2 Absatz 1 

i.V.m. Art. 1 Absatz 1 GG führt. 

 

Gemäß Absatz 4 Satz 1 sind die erhobenen und gespeicherten Daten durch den Ver-

weis auf § 186 a Absatz 7 gegen unbefugte Kenntnisnahme besonders zu sichern, 

um eine Einhaltung der Zweckbindung nach Absatz 5 zu gewährleisten. Außerdem 

ist die Maßnahme nach Satz 2 insgesamt zu dokumentieren, um auch eine nachträg-

liche Prüfung der Maßnahme zu gewährleisten.  

 

Absatz 5 regelt die einzelnen Verwendungszwecke für die mittels der EAÜ erhobe-

nen Daten: 

 

Nummer 1 gestattet die Verwendung zur Verhütung oder zur Verfolgung terroristi-

scher Straftaten durch die betroffene Person.  

 

Nummer 2 stellt den Zusammenhang zu den Aufenthaltsgeboten und Aufenthaltsver-

boten nach § 201 her. Die Überwachung kann insbesondere dazu dienen, die Einhal-

tung dieser Vorgaben zu überwachen.  

 

Nach Nummer 3 dürfen die Daten auch zur Verfolgung einer Straftat nach Absatz 10 

genutzt werden, wonach ein Verstoß gegen die Verpflichtung, das technische Mittel 

ständig betriebsbereit bei sich zu führen, unter Strafe steht. 
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Nach Nummer 4 dürfen die Daten auch zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit einer Person oder für den Bestand oder die Sicherheit des Staa-

tes verwendet werden. Damit dient Nummer 4 als Auffangtatbestand zur Gefahren-

abwehr. Die erhöhten Anforderungen an die Gefahrenlage tragen der erhöhten Ein-

griffsintensität der Maßnahme Rechnung.  

 

Zuletzt dürfen die Daten nach Nummer 5 auch zur Aufrechterhaltung der Funktions-

fähigkeit des technischen Mittels verwendet werden. Dadurch können Funktionsbe-

einträchtigungen des technischen Mittels festgestellt und das Mittel entweder repa-

riert oder ausgetauscht werden, um die Durchführung der Maßnahme zu gewährleis-

ten. 

 

Die Verwendung der Daten für die vorgenannten Zwecke stellt einen Eingriff in das 

Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar, der verhältnismäßig ist. Sie verfolgt 

allein den Zweck, Gefahren für hochrangige Rechtsgüter abzuwehren oder schwer-

wiegende Straftaten, die in diese Rechtsgüter eingreifen, zu verfolgen. Diese Ver-

wendung verletzt auch nicht den Kernbereich privater Lebensgestaltung. Allein das 

Wissen um die unterschiedlichen Aufenthaltsorte ermöglicht keine umfassende 

Kenntnis von Vorgängen höchstpersönlicher Art hinsichtlich der betroffenen Person. 

Die Maßnahme dient nur dazu über den Aufenthaltsort zu dokumentierende Erkennt-

nisse im Hinblick auf eine konkrete Gefährdungssituation erlangen zu können. Im 

Übrigen dürfen die erhobenen Daten über die in den Nummern 1 bis 5 genannten 

Fälle hinaus nur mit Einwilligung der betroffenen Person für sonstige Zwecke ver-

wendet werden. 

 

Absatz 6 Satz 1 enthält für die im Rahmen der EAÜ erhobenen Daten eine grund-

sätzliche Löschfrist von zwei Monaten. Die Frist ist notwendig, um klären zu können, 

ob die Daten für die in Absatz 5 genannten Zwecke noch benötigt werden. Eine über 

diese Frist hinausgehende Verwendung ist nur zulässig, wenn die Daten zu diesem 

Zeitpunkt bereits für einen der genannten Zwecke verwendet werden. Eine darüber 

hinausreichende Datenspeicherung ist unzulässig. Daten, die für die Zwecke in Ab-

satz 5 benötigt werden, können über den Zeitraum von zwei Monaten hinaus gespei-

chert bleiben und für diese Zwecke weiterverwendet werden. Eine darüber hinausge-

hende sonstige, weitere Verarbeitung der Daten richtet sich nach den allgemeinen 
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Grundsätzen, insbesondere auch nach § 188 a, dem Grundsatz der hypothetischen 

Datenneuerhebung. Nach Satz 2 ist jeder Abruf der Daten zu protokollieren. Dies er-

möglicht die nachträgliche Kontrolle, ob sich Kenntnisnahme und Verwendung der 

Daten im Rahmen der Zweckbindung nach Absatz 5 bewegt haben und durch eine 

berechtigte Person erfolgt sind. Satz 3 bestimmt, dass diese Protokolldaten nach 

zwölf Monaten zu löschen sind. 

 

Absatz 7 stellt die Anordnung der EAÜ und die Möglichkeit Bewegungsbilder zu er-

stellen unter Richtervorbehalt. Das Anordnungsverfahren bestimmt sich nach § 186 

Absatz 6. Danach ist die betroffene Person insbesondere auch anzuhören. 

 

Absatz 8 Satz 1 bis 3 treffen Regelungen zu Form und Inhalt der gerichtlichen Anord-

nung und verweisen dazu auf § 186 Absatz 3 Satz 2. Eine erleichterte Anordnung bei 

Gefahr in Verzug ist anders als bei § 186 Absatz 3 Satz 3 nicht erforderlich, da die 

EAÜ einiger technischer Vorbereitungen bedarf, die immer eine schriftliche Anord-

nung ermöglichen. Satz 4 beschränkt aus Gründen der Verhältnismäßigkeit die 

Dauer der Maßnahme auf höchstens drei Monate, wobei eine Verlängerung der 

Maßnahme nach Satz 5 nur zulässig ist, soweit die Anordnungsvoraussetzungen 

weiterhin vorliegen. Hierdurch wird eine erneute gerichtliche Prüfung des Sachver-

haltes sichergestellt.  

 

In Absatz 9 wird eine Strafnorm bei Zuwiderhandlung gegen die Maßnahme einge-

fügt, um durch den Sanktionscharakter vor Zuwiderhandlungen abzuschrecken. Zu-

sätzlich wird die EAÜ auch durch die neu geschaffene Möglichkeit der Gewahrsam-

nahme in § 204 Absatz 1 Nummer 6 bewehrt. 

 

Zu § 202  

 

Durch die Änderung des § 202 werden aus Gründen der Fürsorgepflicht des Dienst-

herrn die Eigensicherungsmöglichkeiten von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeam-

ten gestärkt. Bisher war die Durchsuchung zur Eigensicherung Polizeivollzugsbeam-

tinnen und Polizeivollzugsbeamten vorbehalten. Durch die Gesetzesänderung steht 

diese Befugnis nun allen Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten zu, die Perso-
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nen anhalten oder festhalten dürfen. Die Änderung schließt damit die bisherige Be-

fugnislücke zur Eigensicherung im Zusammenhang mit den Fesselungsbefugnissen 

von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten nach § 255. 

 

Zu § 204  

 

Durch die Erweiterung des § 204 Absatz 1 um eine neue Nummer 6 wird die Maß-

nahme der Anordnung der EAÜ gemäß § 201 b um die Möglichkeit der Gewahrsam-

nahme bei Verstoß gegen die Anordnung ergänzt.  

 

Die Formulierung knüpft dabei sprachlich an die Nummern 1 bis 5 an. Die Gewahr-

samnahme kann dabei aber anders als bei Nummern 4 und 5 nicht nur zur Durchset-

zung der EAÜ, sondern auch bei Fehlschlagen der EAÜ zur Abwehr der mit der EAÜ 

ursprünglich zu begegnenden Gefahr selbst erforderlich sein. 

 

Die Durchführung der EAÜ setzt ein Mindestmaß an Kooperation der betroffenen 

Person voraus. Kommt die Person der Anordnung nicht nach, sieht § 201 b in Absatz 

10 bereits eine strafrechtliche Sanktionsmöglichkeit vor. Die strafrechtliche Sanktio-

nierung allein vermag aber den Erfolg der EAÜ-Maßnahme nicht zu garantieren. Um 

eine effektive Gefahrenabwehr sicherzustellen, ist der Polizei daher erforderlichen-

falls auch eine Gewahrsamnahme der der EAÜ zuwider handelnden Person zu er-

möglichen. 

 

Eine „Weigerung“, der gerichtlichen Anordnung zur EAÜ Folge zu leisten, liegt zum 

Beispiel vor, wenn die betroffene Person die Maßnahme dadurch nicht zulässt, dass 

sie durch ihr Verhalten das Anlegen des technischen Mittels am Körper unmöglich 

macht, sich des technischen Mittels entledigt, dessen Funktionsfähigkeit beeinträch-

tigt oder dies ernsthaft oder wiederholt versucht.  

 

„Unerlässlich“ kann die Gewahrsamnahme zum einen sein, um die EAÜ selbst durch-

zusetzen, oder zum anderen – insbesondere nach Scheitern der EAÜ – um der 

durch die Anordnung der EAÜ abzuwendenden Gefahr auf diesem Wege zu begeg-

nen. So kann die Gewahrsamnahme zum Beispiel erforderlich sein, um eine stö-
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rungsfreie Installation der technischen Mittel zu ermöglichen oder die betroffene Per-

son doch zur notwendigen Kooperation zu bewegen. Sie kann auch erforderlich sein, 

um mit der EAÜ durchzusetzende Aufenthaltsgebote und Aufenthaltsverbote kurzfris-

tig wirksam zu gewährleisten, oder um zu verhindern, dass sich die betroffene Per-

son allgemein dem Zugriff entzieht und sich an einen unbekannten Ort begibt. Die 

betroffene Person kann die Gewahrsamnahme durch Befolgung der EAÜ-Anordnung 

selbstständig abwenden.  

 

Zu § 208  

 

Die Änderung des § 208 dient dazu, alle Artikel 13 GG betreffenden Maßnahmen 

hinsichtlich der verfassungsrechtlich vorgegebenen Gefahrenschwelle der dringen-

den Gefahr zu vereinheitlichen. Außerdem werden die Befugnisse innerhalb des 

§ 208 zum Betreten und Durchsuchen neu angeordnet und normenklarer gefasst. 

Insbesondere das Betreten zur Nachtzeit subsidiär geschützter Orte, das nicht nur 

der Polizei sondern auch allen Ordnungsbehörden zusteht, wird nun normenklarer 

gestaltet und die Anforderungen an das Betretendürfen im Falle von aufenthalts-

rechtlichen Verstößen werden konkretisiert. 

 

Dem bisherigen Absatz 1 wird der bisherige Absatz 2 als neuer Absatz 1 Satz 2 an-

gefügt. Hierdurch wird der Ausnahmecharakter des Satzes 2 zu Absatz 1 Satz 1 her-

vorgehoben. Der bisherige Absatz 2 entfällt damit. 

 

Absatz 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 4. Zur besseren Lesbarkeit wird 

das Betreten subsidiär geschützter Räume vorangestellt. Dabei wird Nummer 3 da-

hingehend vereinheitlicht, dass ein „Aufhalten“ der betroffenen Person als Anknüp-

fungspunkt genügt. Insbesondere bei der bisherigen Formulierung der Nummer 3 

Buchstabe b war unklar, wann ein „Treffen“ nach alter Rechtslage anzunehmen war. 

Mit der Gesetzesänderung wird klargestellt, dass bereits ein „Aufhalten“ in den 

Räumlichkeiten genügt. 

 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen Absatz 5. Zusätzlich wird aufgrund des besonde-

ren grundrechtlichen Schutzes der Wohnung nunmehr auch ein Betreten zur Nacht-

zeit in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 3 dem Richtervorbehalt unterstellt. 
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Absatz 5 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 6. Die Durchsuchung und das 

Betreten der Räumlichkeiten, die zur Nachtzeit nach Absatz 3 Satz 1 nicht nur sub-

sidiär geschützt werden, bleiben den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-

beamten vorbehalten. 

 

Zu § 210  

 

Durch die Änderung des § 210 Absatz 1 Nummer 2 werden die Eigensicherungs-

möglichkeiten der Polizei- und Ordnungsbehörden und der Schutz der angehaltenen, 

festgehaltenen oder in Gewahrsam genommenen Person vor einer Selbstverletzung 

verbessert.  

 

Durch die Änderung werden die Voraussetzungen für eine Sicherstellung denen zur 

Durchsuchung von Personen im neugefassten § 202 angeglichen und Sicherheitslü-

cken geschlossen: Dadurch wird es erleichtert, Gegenstände sicherzustellen, wenn 

eine missbräuchliche Verwendung dieser Gegenstände durch die angehaltene oder 

festgehaltene Person nicht ausgeschlossen werden kann. Bisher war eine solche Si-

cherstellung nur möglich, wenn eine gegenwärtige Gefahr vorlag oder die Person be-

reits in Gewahrsam war. Durch die Änderung wird eine Sicherstellung auch dann er-

möglicht, wenn die Person beispielsweise wegen einer Blutprobenentnahme ohne 

Gewahrsamnahme nur zur Dienststelle verbracht werden soll und auf dem Weg dort-

hin eine missbräuchliche Verwendung mitgeführter Gegenstände wie beispielsweise 

eines Schraubendrehers oder Taschenmessers verhindert werden soll.  

 

Zu § 225  

 

Die Änderung des § 225 trägt der datenschutzrechtlichen Neugestaltung des Haf-

tungsregimes entsprechend der DSGVO und der durch das LDSG umgesetzten JI-

Richtlinie Rechnung. Die Neufassung des § 225 stellt klar, dass die Entschädigungs-

regelungen der §§ 221 ff. nicht abschließend sind. 
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Zu § 251 

 

Mit der Schaffung einer gesonderten Befugnisnorm zum Einsatz von Sprengmitteln in 

§ 256 a, wird das Verbot des Einsatzes von Sprengmitteln gegen Personen systema-

tisch aus § 251 Absatz 3 gestrichen und in die Befugnisregelung des § 256 a über-

führt. 

 

Durch die Ergänzung des § 251 Absatz 4 wird das Distanz-Elektroimpulsgerät in den 

abschließenden Kanon der zulässigen Waffen aufgenommen. Damit wird, wie in der 

Mehrzahl der übrigen Bundesländer, auch in Schleswig-Holstein neben dem Einsatz 

von Schlagstock und Schusswaffe der Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts er-

möglicht.  

 

Elektroimpulsgeräte wirken aus der Distanz heraus durch das Verschießen von in 

der Regel drahtgebundenen Pfeilen derart auf eine Person ein, dass die Person auf-

grund eines schwachen, hochfrequenten Stroms mit hoher Spannung kurzzeitig be-

wegungs- und handlungsunfähig ist. Nachdem der Stromfluss abgeschaltet ist, ist die 

Kontaktperson sofort ansprechbar, aufnahmefähig und kann mit Unterstützung auf-

stehen. 

 

Ziel eines solchen Geräteeinsatzes ist es, die betreffende Person außer Gefecht zu 

setzen, ohne dass diese schwere Verletzungen davonträgt. Damit stellt der Einsatz 

des Distanz-Elektroimpulsgeräts ein milderes Zwangsmittel als der Schusswaffenein-

satz dar. Die Erweiterung der zulässigen Zwangsmittel um das Distanz-Elektroim-

pulsgerät ermöglicht ein noch besser abgestuftes Handeln der Einsatzkräfte und 

dient der Beförderung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Da die Geräte die Mög-

lichkeit bieten, aus der Distanz zu agieren, können sie in bestimmten Situationen 

auch dem besseren Schutz der Einsatzkräfte dienen. 

 

Die näheren Einsatzvoraussetzungen der Distanz-Elektroimpulsgeräte werden durch 

die nach § 260 erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Anwen-

dung unmittelbaren Zwangs (AVV) bestimmt.  
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Der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten durch die Landespolizei soll nach Ab-

lauf von drei Jahren evaluiert werden. Dazu enthält Artikel 3 dieses Änderungsgeset-

zes eine Evaluierungs- und Verfallklausel. 

 

Zu § 252 

 

Durch die Änderung des § 252 wird dessen Regelung klarer gefasst und die Be-

schreibung des zuständigen Ministeriums hin zu einer Ressortzuständigkeit geän-

dert. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. 

 

Zur Kapitelüberschrift vor § 255 

 

Die Anpassung der amtlichen Überschrift trägt dem erweiterten Regelungsgehalt der 

§§ 255 ff. Rechnung, der über die Fesselung und den Waffeneinsatz hinausgeht: Mit 

der Regelung zur Warnung in § 259 bei unmittelbarem Zwang gegen Personen, den 

Regelungen zum Distanz-Elektroimpulsgerät in § 256 sowie der neu geschaffenen 

Norm zum Sprengmitteleinsatz in § 256 a enthalten die §§ 255 bis 260 insgesamt be-

sondere Vorschriften über den unmittelbaren Zwang.  

 

Zu § 255  

 

Die Änderung der Vorschrift passt die Zulässigkeitsvoraussetzungen, unter denen 

die Polizei eine Person fesseln darf, an aktuelle Einsatzerfordernisse an.  

 

Bisher durfte eine Person erst gefesselt werden, wenn ein Fall der Freiheitsentzie-

hung im Sinne von Artikel 104 Absatz 2 GG vorlag. Durch die Änderung wird den 

Forderungen aus dem polizeilichen Einzeldienst entsprochen und die Eigensicherung 

der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten verbessert, indem eine 

Fesselung von Personen zukünftig unter erleichterten Voraussetzungen zulässig ist. 

Die Fesselung bleibt aber an eine freiheitsbeschränkende Maßnahme im Sinne des 

Art. 104 GG angeknüpft. Der Anwendungsbereich des § 255 wird durch die Ände-

rung auch auf Personen ausgedehnt, die zur Durchführung einer anderen Maß-

nahme an einen anderen Ort gebracht oder nach einer anderen Rechtsvorschrift vor-

geführt werden. Dadurch wird die Fesselung zum Beispiel auch dann möglich, wenn 
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eine aggressiv auftretende Person nach einer alkoholbedingten Trunkenheitsfahrt zu 

einer Blutprobenentnahme transportiert werden soll.  

 

Zu § 256  

 

In § 256 Absatz 1 wird die Befugnis für die Bahnpolizei gestrichen. 1992 wurde die 

Bahnpolizei aufgelöst und in den Bundesgrenzschutz überführt, die heutige Bundes-

polizei. Mit der Wahrnehmung der bahnpolizeilichen Aufgaben durch die Bundespoli-

zei gemäß § 3 Bundespolizeigesetz bedarf es keiner landesrechtlichen Regelung in 

§ 256 mehr. Die Vollzugsbefugnisse der Bundespolizei sind über das Gesetz über 

den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte 

des Bundes geregelt. 

Außerdem wird § 256 um einen zweiten Absatz ergänzt. Durch die Ergänzung wird 

der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten und Sprengmitteln den Polizeivollzugs-

beamtinnen und Polizeivollzugsbeamten vorbehalten. Dadurch wird sichergestellt, 

dass die Einsatzkräfte im Umgang mit den besonderen Zwangsmitteln entsprechend 

geschult sind.  

 

Der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten durch die Landespolizei soll nach Ab-

lauf von drei Jahren evaluiert werden. Dazu enthält Artikel 3 Absatz 2 dieses Ände-

rungsgesetzes eine Evaluierungs- und Verfallklausel. 

 

Zu § 256 a  

 

Die Anschläge in Paris und Belgien sowie bereits in Madrid haben gezeigt, dass ins-

besondere bei einer Intervention gegen terroristische Gewalttäter der Einsatz von 

Sprengmitteln notwendig sein kann. Beispielhaft sei hier das Öffnen einer Tür aus 

der Distanz genannt, wenn sich hinter dieser schwerbewaffnete Straftäter verbergen 

und jegliche Öffnung aus der Nähe nur unter erheblicher Gefährdung der Einsatz-

kräfte möglich wäre. Mit dem neuen § 256 a wird eine ermächtigungsbegrenzende 

Bestimmung für den Sprengmitteleinsatz als Zwangsmittel geschaffen. Die Regelung 

dient der Verbesserung der Rechtssicherheit für die Normadressaten.  
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Nach Absatz 1 Satz 1 ist der Sprengmittelgebrauch nur gegen Sachen gestattet. Die 

Regelung entspricht dem Zusatz im bisherigen § 251 Absatz 3. Zur Klarstellung be-

stimmt Absatz 1 Satz 2, dass der Sprengmitteleinsatz unter engen Voraussetzungen 

auch dann zulässig bleibt, wenn im konkreten Einzelfall beim Sprengmittelgebrauch 

gegen Sachen eine Gefährdung von Personen nicht ausgeschlossen erscheint. Der 

Sprengmitteleinsatz ist in einer solchen Situation nur zur Abwehr extremer Gefahren 

zulässig. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit sind die Einsatzvoraussetzungen in 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 insoweit den Regelungen zum Schuss-

waffengebrauch auf Personen in § 258 Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 nachge-

bildet. Außerdem wird die besondere Gefährlichkeit eines Sprengmitteleinsatzes 

dadurch berücksichtigt, dass der Sprengmitteleinsatz subsidiär zu anderen Maßnah-

men des unmittelbaren Zwangs ist.  

 

Absatz 2 stellt den Sprengmitteleinsatz, wie den Schusswaffengebrauch gegen Per-

sonen, unter den Vorbehalt einer Warnung. Von der Warnung darf nur dann abgese-

hen werden, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der ge-

genwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrt-

heit erforderlich ist. 

 

Zu § 257 

 

Durch die Ergänzung des Absatzes 3 um einen neuen Satz 2 wird die Befugnis zum 

Schusswaffengebrauch an aktuelle Gefährdungslagen angepasst. Die Regelung er-

gänzt die Befugnis zum Schusswaffengebrauch auch gegen Personen, die dem äu-

ßeren Eindruck nach noch nicht vierzehn Jahre alt sind, sofern dies das einzige Mit-

tel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist. 

Insbesondere durch akute terroristische Bedrohungslagen besteht zunehmend die 

Gefahr, dass auch Personen, die noch nicht das vierzehnte Lebensjahr vollendet ha-

ben, gegen andere Menschen Gewalt zu verüben versuchen, und diese in gegenwär-

tige Lebensgefahr bringen. Für die Zukunft kann aufgrund einer um sich greifenden 

Radikalisierung gerade auch junger Menschen nicht ausgeschlossen werden, dass 

auch von diesen eine Gefahr für Leib und Leben anderer Menschen ausgeht, die nur 

durch den Schusswaffengebrauch abgewehrt werden kann. Gleiches gilt auch im 

Hinblick auf in der Vergangenheit geschehene Amoksituationen an Schulen. 
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Durch den neuen Satz 2 wird dieser Gefahrenlage Rechnung getragen. Für Fälle, in 

denen eine gegenwärtige Lebensgefahr anderer Personen nicht anders abgewendet 

werden kann, wird die Befugnis zum Schusswaffengebrauch eröffnet. In einem sol-

chen Fall, in dem es um die Errettung aus gegenwärtiger Lebensgefahr geht, muss 

nach dem Grundsatz der Güterabwägung von der Vorzugsstellung, die die Rechts-

ordnung im allgemeinen Personen unter vierzehn Jahren einräumt, abgesehen wer-

den.  

Die Einsatzkräfte werden für diese besonderen Einsatzlagen besonders geschult. 

Das Aus- und Fortbildungskonzept wird dazu entsprechend überarbeitet. Auch eine 

umfassende Betreuung der betroffenen Einsatzkräfte wird gewährleistet. 

Satz 2 entspricht im Wesentlichen § 41 Absatz 3 Satz 2 des Musterentwurfs eines 

einheitlichen Polizeigesetzes der Innenminister des Bundes und der Länder von 

1977 und gleicht die Befugnisse zum Schusswaffengebrauch in Schleswig-Holstein 

der Mehrheit der Polizeigesetze der anderen Bundesländer an. 

 

Zu § 258  

 

Durch die Ergänzung des Absatzes 1 um einen neuen Satz 2 wird die bisher schon 

vorhandene polizeiliche Befugnis zur Abgabe eines finalen Rettungsschusses ent-

sprechend dem Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes der Innenminister 

des Bundes und der Länder von 1977 klarstellend und ausdrücklich geregelt. Der ge-

zielte, tödlich wirkende Schuss auf einen Menschen ist danach als ultima ratio zur 

Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer 

schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit zulässig. 

 

Mittlerweile ist die Zulässigkeit des finalen Rettungsschusses in fast allen Bundeslän-

dern ausdrücklich geregelt. Durch die Anpassung des Absatzes 1 wird dem gesetz-

geberischen Handlungsbedarf entsprochen: Die Zulässigkeit des finalen Rettungs-

schusses setzt die staatliche Schutzpflicht und Grundentscheidung zugunsten der 

Rechte und Rechtsgüter des Opfers um. Die ausdrückliche, klarstellende Regelung 

trägt dem Bestimmtheitsgebot des Artikels 20 Absatz 3 GG Rechnung. Sie schafft für 

die handelnden Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten Rechtssi-
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cherheit in einer krisenhaften Ausnahmesituation, in der es um die Bedrohung höchs-

ter Rechtsgüter geht und stellt zugleich sicher, dass der tödlich wirkende Schuss das 

letzte und einzig verbleibende Mittel der Gefahrenabwehr ist.  

 

Der finale Rettungsschuss ist der denkbar schwerste Eingriff in die Rechte eines 

Menschen. Er bedarf einer klaren, zweifelsfreien gesetzlichen Grundlage, um den 

Anforderungen des Artikels 20 Absatz 3 GG und dem Vorbehalt des Gesetzes ge-

recht zu werden. Es gibt Situationen, insbesondere bei terroristischen Anschlägen 

und Geiselnahmen, in denen der Schutz menschlichen Lebens und der körperlichen 

Unversehrtheit vor schwersten Verletzungen nur gewährleistet werden kann, wenn 

die Polizei zum Schutze dieser hohen Rechtsgüter auf den Angreifer so schießt, 

dass dabei lebenswichtige Organe getroffen werden und der Schuss mit an Sicher-

heit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirkt. Durch die Ergänzung des Absatzes 

1 um den neuen Satz 2 entfällt in diesen Situationen das Bedürfnis einer weiten Aus-

legung des bisherigen Absatzes 1 Satz 1, wonach die Ermächtigung einen Täter an-

griffsunfähig zu machen auch die Möglichkeit seiner Tötung einschließe. Darüber 

hinaus werden auch die handelnden Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-

beamten durch Schaffung einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung und die damit 

verbundene Rechtssicherheit geschützt. Durch die Schaffung einer ausdrücklichen 

Rechtsgrundlage bekennt sich der Staat ausdrücklich zum Handeln seiner Organwal-

ter. Entsprechend der staatlichen Fürsorgepflicht gegenüber den betroffenen Beam-

tinnen und Beamten wird eine umfassende Betreuung nach entsprechenden Einsatz-

lagen sichergestellt. 

 

Der neue Satz 2 in Absatz 1 lässt einen mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit tödlich wirkenden Schuss auf eine Person nur zu, wenn er das einzige Mittel 

zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer 

schwerwiegenden Körperverletzung ist. Die Formulierung entspricht dem Wortlaut 

des § 41 Absatz 1 Satz 2 des Musterentwurfs eines einheitlichen Polizeigesetzes der 

Innenminister des Bundes und der Länder von 1977 und folgt damit auch dem Wort-

laut der großen Mehrheit der Polizeigesetze der anderen Bundesländer. Die neue 

Vorschrift regelt, dass sich der Staat in einer gegenwärtigen Konfliktsituation, in der 

akut Leben gegen Leben steht, für das Leben des Opfers und gegen das Leben des 

Angreifers entscheiden darf. Neben der Lebensrettung ist ein tödlich wirkender 
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Schuss auf den Täter aber auch zur Verhinderung schwerwiegender Körperverlet-

zungen des Opfers zulässig. Dabei genügt für die „Leibesgefahr“ nicht jede Gefahr 

einer Körperverletzung, um den Schusswaffeneinsatz zu ermöglichen: Die drohende 

Verletzung des Leibes muss „schwerwiegend“ sein. Dies ist der Fall, wenn die Ge-

fahr besteht, dass die körperliche Unversehrtheit auf Dauer oder längere Dauer 

schwer geschädigt wird, zum Beispiel durch den Verlust wichtiger Körperteile oder 

Körperfunktionen, die dauernde Entstellung oder eine unheilbare oder erst nach län-

gerer Zeit ausheilbare Verletzung von einigem Gewicht. 

 

Satz 3 stellt deklaratorisch klar, dass durch die Befugnis zum finalen Rettungsschuss 

kein neuer über die bekannten Rechtfertigungsgründe des StGB hinausgehender 

Rechtfertigungsgrund geschaffen wird. Denn die Befugnis zum tödlichen Schusswaf-

fengebrauch ist durch das besondere Verhältnismäßigkeitserfordernis an das polizei-

liche Handeln im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens nach § 174 enger gefasst 

als das Nothilferecht des § 32 StGB. 

 

Im Rahmen des § 253 sind die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeam-

ten verpflichtet, auf Anordnung ihrer Vorgesetzten zu handeln. Von diesem Handeln 

auf Anordnung macht Absatz 1 Satz 4 eine Ausnahme, um einer entgegenstehenden 

Gewissensentscheidung der handelnden Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-

zugsbeamten Rechnung zu tragen. Die Aus- und Fortbildungskonzepte werden ent-

sprechend angepasst. 

 

Zu § 259  

 

Durch die Neufassung der Vorschrift wird das darin normierte Warnungserfordernis 

vor der Anwendung unmittelbaren Zwangs durch Schusswaffengebrauch gegenüber 

Personen an die aktuellen Gefährdungslagen angepasst. Im Übrigen wird § 259 

durch die Änderungen sprachlich angepasst, ohne Änderungen des Regelungsge-

halts zu bewirken. 

 

Aufgrund aktueller terroristischer Bedrohungsszenarien durch Anschläge auf Groß-

veranstaltungen und Menschenmengen besteht zunehmend die Gefahr unübersicht-

licher Situationen, in denen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder 
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Leben der Schusswaffengebrauch auf Täter in einer Menschenmenge erforderlich 

ist.  

 

In einer derartigen Situation steht eine vorherige Warnung des Täters vor dem 

Schusswaffengebrauch häufig einer effektiven Gefahrenabwehr entgegen. Daher 

wird durch die Neufassung ein Schusswaffengebrauch gegen Personen auch in einer 

Menschenmenge ohne Warnung ermöglicht, wenn dies zur Abwehr einer gegenwär-

tigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.  

 

Die Einsatzkräfte werden für diese herausragenden Einsatzlagen besonders ge-

schult. Das Aus- und Fortbildungskonzept wird dazu entsprechend überarbeitet. 

Auch eine umfassende Betreuung der betroffenen Einsatzkräfte wird gewährleistet. 

 

Absatz 1 regelt als Grundsatz, dass und wie vor der Anwendung unmittelbaren 

Zwangs gegen Personen zu warnen ist. Die Warnung dient dazu, vor der Anwen-

dung des Zwangsmittels auf das unmittelbare Bevorstehen der Zwangsanwendung 

aufmerksam zu machen und den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich doch 

noch entsprechend der durch den Zwang durchzusetzenden Anordnung zu verhal-

ten. Der bisherige Satz 2 wird gestrichen und geht in dem neuen Absatz 3 auf, der 

umfänglich regelt, unter welchen Voraussetzungen von der Warnung abgesehen 

werden kann.  

 

Absatz 2 ergänzt die Regelungen des Absatz 1 für den besonderen Fall der Anwen-

dung unmittelbaren Zwangs gegenüber Personen in einer Menschenmenge und ent-

spricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen Absatz 3. Der Zwang, vor dem zu war-

nen ist, kann sich gegen einzelne oder alle Personen der Menschenmenge richten 

und damit auch gegen die Menschenmenge als solche. Aus Gründen der effektiven 

Gefahrenabwehr wird das Erfordernis, dass vor dem Schusswaffengebrauch gegen 

Personen in einer Menschenmenge stets zu warnen ist, gestrichen. Unter welchen 

Voraussetzungen von der Warnung abgesehen werden kann, wird nun in Absatz 3 

gemeinsam geregelt. 
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Absatz 3 ergänzt die Absätze 1 und 2 und regelt umfänglich, unter welchen Voraus-

setzungen von der Warnung abgesehen werden kann. Satz 1 entspricht dem bisheri-

gen Absatz 1 Satz 2. Satz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 2. Diese Ausnahme 

gilt nun auch für den Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschen-

menge. Satz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 4.  

 

 

Zu Artikel 2 

 

Die einzuführenden Änderungen ermöglichen Maßnahmen, durch die das Grund-

recht Recht auf das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 

Satz 1 des Grundgesetzes), das Recht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 

2 des Grundgesetzes), das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes), 

das Recht der Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes), das Recht der Unver-

letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) und das Eigentum (Artikel 

14 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden können. Daher ist durch diese Rege-

lung dem Zitiergebot Rechnung zu tragen. 

 

 

Zu Artikel 3 

 

Artikel 3 regelt die Übergangs- und Schlussvorschriften. Absatz 1 trifft eine Über-

gangsregelung für § 197 in der bisherigen Fassung. Mit Inkrafttreten des LDSG zum 

25. Mai 2018 sind Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Dazu setzt 

§ 46 LDSG Artikel 24 der JI-Richtlinie um und ist umfänglich. § 197 ist daher zu strei-

chen. Er gilt jedoch für Altfälle fort. Das Instrument der Errichtungsanordnung gilt fort 

für diejenigen Dateien, die bis zum 25. Mai 2018 angeordnet worden sind. 

 

Durch die Regelung in Absatz 2 wird der Einsatz von Distanz-Elektroimpulsgeräten 

durch die Landespolizei nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Geset-

zes evaluiert. Dazu enthält Nr. 3 eine Evaluierungs- und Verfallklausel. 
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Zu Artikel 4 

 

Artikel 4 Absatz 1 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes. Absatz 2 schafft eine 

Übergangsregelung für die Kennzeichnungspflicht nach § 188 b in Fällen der fehlen-

den technischen Realisierbarkeit. Dadurch wird eine Übergangsfrist zur Anpassung 

der Datenverarbeitungssysteme für die technische Umsetzung der Datenkennzeich-

nung geschaffen. 

 

 

 

 

 


